
s  Finanzholdinggruppe Sparkasse zu Lübeck  

 

 σ - Finanzgruppe  Seite: 1 von 105 

 

 

 

 

 

Offenlegungsbericht der Finanzholding-
gruppe Sparkasse zu Lübeck  

 

Offenlegung gemäß CRR zum 31.12.2020 



s  Finanzholdinggruppe Sparkasse zu Lübeck  

 

 σ - Finanzgruppe  Seite: 2 von 105 

 

 

Inhaltsverzeichnis 

Abkürzungsverzeichnis 3 

1 Allgemeine Informationen 5 

1.1 Einleitung und allgemeine Hinweise 5 

1.2 Anwendungsbereich (Art. 431, 436 und 13 CRR, § 26a KWG) 5 

1.3 Einschränkungen der Offenlegungspflicht (Art. 432 CRR) 6 

1.4 Medium der Offenlegung (Art. 434 CRR) 7 

1.5 Häufigkeit der Offenlegung (Art. 433 CRR) 7 

2 Risikomanagement (Art. 435 CRR) 8 

2.1 Angaben zum Risikomanagement und zum Risikoprofil (Art. 435 (1) CRR) 8 

2.2 Angaben zur Unternehmensführung (Art. 435 (2) CRR) 8 

3 Eigenmittel (Art. 437 CRR) 10 

3.1 Eigenkapitalüberleitungsrechnung 10 

3.2 Hauptmerkmale sowie vollständige Bedingungen der begebenen Kapitalinstrumente 13 

3.3 Art und Beträge der Eigenmittelelemente 16 

4 Eigenmittelanforderungen (Art. 438 CRR) 27 

5 Kapitalpuffer (Art. 440 CRR) 29 

6 Kreditrisikoanpassungen (Art. 442 CRR) 33 

6.1 Angaben zur Struktur des Kreditportfolios 33 

6.2 Angaben zu überfälligen sowie notleidenden Positionen und zur Risikovorsorge 37 

7 Inanspruchnahme von ECAI und ECA (Art. 444 CRR) 41 

8 Beteiligungen im Anlagebuch (Art. 447 CRR) 44 

9 Kreditrisikominderungstechniken (Art. 453 CRR) 46 

10 Marktrisiko (Art. 445 CRR) 48 

11 Zinsrisiko im Anlagebuch (Art. 448 CRR) 49 

12 Gegenparteiausfallrisiko (Art. 439 CRR) 50 

13 Operationelles Risiko (Art. 446 CRR) 52 

14 Belastete und unbelastete Vermögenswerte (Art. 443 CRR) 53 

15 Verschuldung (Art. 451 CRR) 57 

16 Anlagen 63 



s  Finanzholdinggruppe Sparkasse zu Lübeck  

 

 σ - Finanzgruppe  Seite: 3 von 105 

 

 

Abkürzungsverzeichnis 

 

Abs. Absatz 

a. F. Alte Fassung 

AG Aktiengesellschaft 

AGG Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz  

Art. Artikel 

AT1 Additional Tier (Zusätzliches Eigenkapital) 

BaFin Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 

BGB 

bzw. 

Bürgerliches Gesetzbuch  

beziehungsweise 

CET1 Common Equity Tier (Hartes Eigenkapital) 

CRD Capital Requirements Directive (deutsche Bezeichnung: „Richtlinie über Eigenkapital-
anforderungen“); Bankenrichtlinie und Kapitaladäquanzrichtlinie der Europäischen 
Union 

CRR Capital Requirements Regulation (deutsche Bezeichnung: Kapitaladäquanzverord-
nung) 

CUSIP Das „Committee on Uniform Security Identification Procedures“ ist ähnlich der deut-
schen Wertpapierkennnummer (WKN) ein Identifikationssystem für Wertpapiere und 
eine sogenannte National Securities Identifying Number. CUSIPs sind neunstellige, al-
phanumerische Identifikationskürzel, die in Nordamerika verwendet werden. Das Sys-
tem gehört zu der American Bankers Association (ABA) und wird von Standard & Poor’s 
Rating Services betrieben. 

d. h. das heißt 

ECA Export Credit Agency (Exportversicherungsagentur) 

ECAI External Credit Assessment Institution (aufsichtsrechtlich anerkannte Ratingagentur) 

EU Europäische Union 

EUR Euro 

EWB Einzelwertberichtigung(en) 

EWR Europäischer Wirtschaftsraum 

ggf. gegebenenfalls 

GuV Gewinn- und Verlustrechnung 

G-SIR Global systemrelevate Institute 

Haspa Hamburger Sparkasse 

HGB Handelsgesetzbuch 

i.d.R. in der Regel 

IVV Instituts-Vergütungsverordnung 
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IRB Internal Ratings-Based Approach 

i. S. im Sinne 

ISIN Die „International Securities Identification Number“ ist eine zwölfstellige Buchstaben-
Zahlen-Kombination und stellt eine Identifikation für ein Wertpapier dar, das an der 
Börse gehandelt wird. 

i. V. m. in Verbindung mit 

k. A. keine Angabe (da ohne Relevanz) 

KAGB Kapitalanlagegesetzbuch 

KMU kleine und mittlere Unternehmen 

KSA Kreditrisiko-Standardansatz 

KWG Gesetz über das Kreditwesen (Kreditwesengesetz) 

Mio. Millionen 

Moody‘s Moody‘s Investor Service 

Mrd. Milliarden  

OGA Organismen für gemeinsame Anlagen 

OTC Over The Counter (außerbörslicher Handel) 

PWB Pauschalwertberichtigung(en) 

SA 

SchVG 

Standardansatz (im Zusammenhang mit Risikopositionswerten)  

Gesetz über Schuldverschreibungen aus Gesamtemissionen 

SolvV Solvabilitätsverordnung 

S&P Standard & Poor’s Rating Services 

T1 Tier 1 (Kernkapital) 

T2 Tier 2 (Ergänzungskapital) 

TEUR Tausend Euro 

wg. wegen 

ZAG Gesetz über die Beaufsichtigung von Zahlungsdiensten 

z.B. zum Beispiel 
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1 Allgemeine Informationen 

1.1 Einleitung und allgemeine Hinweise 

Seit der Überarbeitung der aufsichtsrechtlichen Regelungen zur angemessenen Eigenkapitalausstat-

tung international tätiger Banken durch den Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht im Jahr 2004 be-

steht das Grundkonzept aus drei sich ergänzenden Säulen. Die dritte Säule ergänzt die quantitativen 

Vorgaben der ersten Säule (insbesondere Mindestkapitalanforderungen) und das interne Risikoma-

nagement sowie Überprüfungsverfahren der Bankenaufsicht (zweite Säule). Mit der dritten Säule ver-

folgt die Aufsicht das Ziel, die Marktdisziplin zu erhöhen, indem Marktteilnehmern umfassende Infor-

mationen zum Risikoprofil eines Instituts zugänglich gemacht werden.  

In Deutschland wurden die erweiterten Offenlegungsanforderungen der dritten Säule zum 1. Januar 

2007 mit dem neuen § 26a KWG und der Einführung der Solvabilitätsverordnung (SolvV) in nationales 

Recht umgesetzt. Seit dem 1. Januar 2014 gelten in der gesamten Europäischen Union die Offenle-

gungsanforderungen der Capital Requirements Regulation (CRR), die die bisherigen SolvV-Vorgaben 

ablösen. Die bislang in § 7 IVV a. F. geregelte Offenlegung von Informationen zur Vergütungspolitik 

findet sich nun ebenfalls in der CRR wieder. 

Die Sparkasse zu Lübeck ist im Sinne des § 25n KWG nicht als bedeutendes Institut einzustufen. Ihre 

Bilanzsumme hat im Durchschnitt der jeweiligen Stichtage der letzten drei abgeschlossenen Ge-

schäftsjahre 3 Mrd. Euro nicht erreicht oder überschritten. Somit besteht für die Sparkasse gemäß 

§ 16 (2) IVV keine Verpflichtung, Angaben zur Vergütungspolitik gemäß Artikel 450 CRR öffentlich zu-

gänglich zu machen. 

Die im Bericht enthaltenen quantitativen Angaben entsprechen grundsätzlich dem Stand des Melde-

stichtags zum Ultimo Dezember des Berichtsjahres. Davon abweichend erfolgen die Angaben zu Kre-

ditrisikoanpassungen auf Basis des festgestellten Jahresabschlusses. 

1.2 Anwendungsbereich (Art. 431, 436 und 13 CRR, § 26a KWG) 

Qualitative Angaben 

Die nachfolgenden Ausführungen enthalten die Angaben zum Anwendungsbereich der Offenlegung 

gemäß Art. 431, 436 und 13 CRR sowie § 26a (1) Satz 1 KWG. 

Seit der am 01. November 2004 - mit Rückwirkung zum 01. Januar 2004 - vollzogenen Ausgliederung 

des Bankbetriebes von der damaligen Rechtsform einer Stiftung auf eine Aktiengesellschaft wird die 

Mehrheit der Aktien in Höhe von 74 % von der „Gemeinnützige Stiftung Sparkasse zu Lübeck“ (firmiert 

seit dem 03. Januar 2007 als „Gemeinnützige Sparkassenstiftung zu Lübeck“) gehalten. Die HASPA Fi-

nanzholding als Muttergesellschaft der Haspa AG ist mit 26 % am Grundkapital der Sparkasse betei-

ligt.  

Die Offenlegung gemäß CRR erfolgt gruppenbezogen. 

Bei der Offenlegung ist grundsätzlich der bankaufsichtsrechtliche Konsolidierungskreis nach Art. 13 

CRR zugrunde zu legen. Die GfL Immobilien- und Beteiligungsgesellschaft mbH, Lübeck, ist aufgrund 

des Artikels 19 (1) a) CRR nicht in diesem Konsolidierungskreis enthalten. Daher werden im Folgenden 

für das namentlich genannte Unternehmen und die Stiftung die Abweichungen zwischen handelsrecht-

licher und bankaufsichtsrechtlicher Konsolidierung dargestellt: 
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 Beschreibung Name 
Aufsichtsrechtliche Behandlung 

Konsolidierung nach 

Rechnungslegungs- 

standard Konsolidierung 
Abzugs- 

methode 

risikogewichtete 

Beteiligungen 

voll quotal voll  quotal 

Kreditinstitut Sparkasse zu Lübeck AG x 
     

Sonstige Gemeinnützige Sparkassen-

stiftung zu Lübeck 

x 
     

 

Verpflichtetes Unternehmen zur Erfüllung der Offenlegungspflichten im Sinne des Art. 13 CRR ist in-

nerhalb der Finanzholdinggruppe die Sparkasse zu Lübeck AG. Handelsrechtliche Konsolidierungs-

pflichten bestehen nicht. Die nachgeordnete juristische Person ist die Gemeinnützige Sparkassenstif-

tung zu Lübeck. Diese dient einzig dem Zweck, Mittel zur Förderung bestimmter, in der Satzung defi-

nierter Zwecke, zu beschaffen. Die Stiftung dient somit satzungsmäßig ausschließlich und unmittelbar 

gemeinnützigen und mildtätigen Zwecken.  

Die nach § 26a Abs. 1 Satz 4 KWG auf konsolidierter Basis ermittelte Quote (Jahresüberschuss / Bilanz-

summe) beträgt 0,2 %. 

Unseres Erachtens besteht das materielle Ziel der Offenlegung darin, eine sachgerechte öffentliche 

Wahrnehmung bei wirtschaftlichen Entscheidungen im Geschäftsverkehr mit der Sparkasse zu ermög-

lichen. Diesem Sinn folgend, haben wir bei wesentlichen Unterschieden auch Werte der Sparkasse als 

Einzelinstitut angegeben.  

 

Quantitative Angaben  

Gemäß Art. 436 Buchstaben c) bis e) CRR erklärt die Sparkasse zu Lübeck Folgendes: 

• Einschränkungen oder Hindernisse bei der Übertragung von Finanzmitteln oder haftendem Eigen-

kapital existieren innerhalb der Finanzholdinggruppe nicht. (Art. 436 Buchstabe c) CRR) 

1.3 Einschränkungen der Offenlegungspflicht (Art. 432 CRR) 

Die Sparkasse zu Lübeck macht von den Ausnahmeregelungen gemäß Art. 432 CRR Gebrauch, be-

stimmte nicht wesentliche Informationen von der Offenlegung auszunehmen.  

Eine Prüfung der Angemessenheit bei der Nicht-Offenlegung von nicht wesentlichen Informationen 

gemäß den Vorgaben im BaFin-Rundschreiben 05/2015 (BA) wurde durchgeführt und entsprechend 

dokumentiert. 

Folgende Ausnahme wurde angewendet:  

• In der Tabelle „Notleidende und überfällige Risikopositionen nach Branchen“ wurden die Eingänge 

auf abgeschriebenen Forderungen erst ab einem Zahlungseingang größer / gleich 10 TEUR der je-

weiligen Branche zugeordnet. Zahlungseingänge bis 10 TEUR sind in der Position „Sonstige“ ent-

halten. 
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Davon unabhängig besitzen folgende Offenlegungsanforderungen der CRR aktuell keine Relevanz für 

die Sparkasse zu Lübeck: 

• Art. 438 Buchstabe b) CRR (Keine Offenlegung von Kapitalaufschlägen gemäß Art. 104 (1) Buch-

stabe a) CRD von der Aufsicht gefordert.)  

• Art. 441 CRR (Die Sparkasse zu Lübeck ist kein global systemrelevantes Institut.) 

• Art. 449 CRR (Verbriefungspositionen sind nicht vorhanden.) 

• Art. 452 CRR (Für die Ermittlung der Kreditrisiken wird nicht der IRB-Ansatz, sondern der KSA zu-

grunde gelegt.) 

• Art. 454 CRR (Die Sparkasse zu Lübeck verwendet keinen fortgeschrittenen Messansatz für operati-

onelle Risiken.) 

• Art. 455 CRR (Die Sparkasse zu Lübeck verwendet kein internes Modell für das Marktrisiko.) 

1.4 Medium der Offenlegung (Art. 434 CRR) 

Die offen zu legenden Informationen gemäß Artikel 434 CRR werden auf der Homepage der Sparkasse 

zu Lübeck veröffentlicht.  

Der Offenlegungsbericht bleibt bis zur Veröffentlichung des folgenden Offenlegungsberichtes auf der 

Homepage der Sparkasse zu Lübeck jederzeit zugänglich. Der elektronische Zugang zum Offenle-

gungsbericht ist ohne namentliche Registrierung möglich. 

Ein Teil der gemäß CRR offenzulegenden Informationen findet sich im Lagebericht der Sparkasse zu 

Lübeck. In diesen Fällen enthält der Offenlegungsbericht gemäß Artikel 434 (1) Satz 3 CRR einen Hin-

weis auf die Veröffentlichung der Informationen im Lagebericht. 

1.5 Häufigkeit der Offenlegung (Art. 433 CRR) 

Gemäß Artikel 433 CRR müssen die nach Teil 8 CRR (Artikel 431 bis 455) erforderlichen Angaben min-

destens einmal jährlich offen gelegt werden.  

Die Sparkasse zu Lübeck hat gemäß Artikel 433 Satz 3 CRR sowie den Vorgaben im BaFin-Rundschrei-

ben 05/2015 (BA) geprüft, ob die Offenlegung mehr als einmal jährlich ganz oder teilweise zu erfolgen 

hat. Die Prüfung der Sparkasse zu Lübeck hat ergeben, dass eine jährliche Offenlegung ausreichend 

ist. 



s  Finanzholdinggruppe Sparkasse zu Lübeck  

 

 σ - Finanzgruppe  Seite: 8 von 105 

 

 

2 Risikomanagement (Art. 435 CRR) 

2.1 Angaben zum Risikomanagement und zum Risikoprofil (Art. 435 (1) CRR) 

Die Anforderungen und Informationen gemäß Art. 435 (1) Buchstaben a) bis d) CRR hinsichtlich der 

Risikomanagementziele und -politik einschließlich der Risikomanagementverfahren und -systeme 

sind im Lagebericht nach § 289 HGB unter Gliederungspunkt C „Prognose-, Chancen- und Risikobe-

richt“, Kapitel 1 „Risikobericht“ offengelegt. Der Lagebericht wurde vom Vorstand genehmigt und ist 

auf der Homepage der Sparkasse veröffentlicht.  

 

Erklärung des Vorstandes gemäß Art. 435 (1) Buchstaben e) und f) CRR 

Der Vorstand erklärt gemäß Art. 435 (1) Buchstabe e) CRR, dass die eingerichteten Risikomanage-

mentverfahren den gängigen Standards entsprechen und dem Risikoprofil und der Risikostrategie der 

Sparkasse angemessen sind.  

Der Lagebericht enthält unter Gliederungspunkt C, Kapitel 1, den Risikobericht. Dieser beschreibt das 

Risikoprofil der Sparkasse und enthält wichtige Kennzahlen und Angaben zum Risikomanagement. Der 

Risikobericht stellt die Risikoerklärung nach Art. 435 (1) Buchstabe f) CRR dar. 

2.2 Angaben zur Unternehmensführung (Art. 435 (2) CRR) 

Informationen zu Mandaten des Leitungsorgans 

 Anzahl der Leitungs-

funktionen 

Anzahl der Aufsichts-

funktionen 

Ordentliche Mitglieder des Vorstands 1 1 

Ordentliche Mitglieder des Verwaltungsrats 3 3 

Tabelle: Anzahl der von Mitgliedern des Leitungsorgans bekleideten Leitungs- und Aufsichts-funk-

tionen zum 31. Dezember 2020 (Art. 435 (2) Buchstabe a) CRR) 

In den Angaben sind die Mandate aufgeführt, für deren Wahrnehmung gemäß §§ 25c und 25d KWG Be-

schränkungen bestehen. Die jeweiligen Leitungs- und Aufsichtsfunktionen im eigenen Institut sind 

nicht mitgezählt. 

Auswahl- und Diversitätsstrategie für die Mitglieder des Leitungsorgans (Art. 435 (2) Buchstaben 

b) und c) CRR) 

Die Regelungen für die Auswahl der Mitglieder des Vorstands sowie des Aufsichtsrats sind – neben 

den gesetzlichen Regelungen im KWG – in der Satzung enthalten. 

Danach bestellt der Aufsichtsrat die Mitglieder des Vorstands in der Regel für fünf Jahre und kann ein 

Mitglied zum Vorsitzenden bestimmen. Aus wichtigem Grund kann der Aufsichtsrat die Bestellung wi-

derrufen. 

Bei der Neubesetzung des Vorstands achtet der Aufsichtsrat darauf, dass die Kenntnisse, Fähigkeiten 

und Erfahrungen der Mitglieder des Vorstands ausgewogen sind. Darüber hinaus werden bei den Ent-

scheidungen die Vorgaben des Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) beachtet. 
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Ein externes Beratungsunternehmen unterstützt i.d.R. den Aufsichtsrat bei der Ermittlung von geeig-

neten Bewerbern für die Besetzung eines Vorstandspostens. Dabei wird insbesondere Wert auf die 

persönliche Zuverlässigkeit sowie die fachliche Eignung gelegt. Die fachliche Eignung setzt voraus, 

dass in ausreichendem Maß theoretische (z. B. Lehrinstitut, Verbandsprüferausbildung, Fachlehrgang) 

und praktische (z. B. Kreditentscheidungskompetenz, eigenverantwortliche Mitwirkung Gesamtbank-

steuerung) Kenntnisse in den betreffenden Geschäften sowie Leitungserfahrung vorhanden sind. Die 

Vorgaben des BaFin-Merkblattes zu den Geschäftsleitern gemäß KWG, ZAG und KAGB werden beach-

tet. Die Mitglieder des Vorstands verfügen über eine langjährige Berufserfahrung sowie umfangreiche 

Fachkenntnisse und Fähigkeiten in der Kreditwirtschaft. 

Die Mitglieder des Aufsichtsrats der Sparkasse werden auf Vorschlag des Vorstandes von der Haupt-

versammlung gewählt. Eine aktuelle Liste der Aufsichtsratsmitglieder kann der Homepage der Spar-

kasse entnommen werden. Die Mitglieder des Aufsichtsrats verfügen über langjährige Erfahrungen in 

der Kreditwirtschaft oder sind unternehmerisch tätig und weisen daher die relevanten Kenntnisse für 

die Ausübung des Mandats auf. Qualifizierungsprogramme und Schulungen der Sparkassenakademie 

werden den Mitgliedern des Aufsichtsrates regelmäßig angeboten und nach Bedarf besucht. Ausrei-

chende Kenntnisse und Sachverstand für die Tätigkeit im Aufsichtsrat der Sparkasse sind somit vor-

handen. Die Vorgaben des BaFin-Merkblattes zu den Mitgliedern von Verwaltungs- und Aufsichtsorga-

nen gemäß KWG und KAGB werden beachtet. Der Aufsichtsrat der Sparkasse setzte sich in seiner Sit-

zung im Dezember 2014 zum Ziel, dass mindestens drei seiner neun Mitglieder weiblichen Geschlechts 

sein sollten. Um dieses Ziel zu erreichen, werden bei künftigen Vakanzen im Aufsichtsrat aufgrund des 

endgültigen Ausscheidens eines Aufsichtsratsmitgliedes Frauen bei gleicher Eignung bevorzugt. Seit 

dem letzten personellen Wechsel im Aufsichtsrat am 30. April 2014 ist das Gremium ausschließlich mit 

Personen männlichen Geschlechts besetzt. 

Angaben zum Risikoausschuss (Art. 435 (2) Buchstabe d) CRR) 

Ein separater Risikoausschuss gemäß Satzung der Sparkasse wurde bereits im Jahr 1958, damals noch 

als Kreditausschuss, gebildet. Die Weiterentwicklung des Kreditausschusses zu einem Risikoaus-

schuss erfolgte im Jahr 2010 durch Satzungsänderung. Im Jahr 2020 haben acht Sitzungen des Aus-

schusses stattgefunden. 

Von der Einrichtung eines Risikoausschusses gemäß § 25d Abs. 8 KWG wurde aus Proportionalitäts-

gründen abgesehen.  

Informationsfluss an das Leitungsorgan bei Fragen des Risikos (Art. 435 (2) Buchstabe e) CRR) 

Die Informationen zur Risikoberichterstattung an den Vorstand sowie den Aufsichtsrat sind im Lagebe-

richt nach § 289 HGB in Kapitel C Abschnitt 1.6 offengelegt. 
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3 Eigenmittel (Art. 437 CRR) 

3.1 Eigenkapitalüberleitungsrechnung  

(Angaben gemäß Art. 437 (1) Buchstabe a) CRR i. V. m. Anhang I der Durchführungsverordnung 

(EU) Nr. 1423/2013) 

Die in der CRR geforderte vollständige Abstimmung der aufsichtsrechtlichen Kapitalposten mit den 

relevanten Bilanzposten ist in der folgenden Tabelle dargestellt: 

Einzelinstitut Sparkasse zu Lübeck 

Handelsbilanz zum 31.12.2020 Überleitung Eigenmittel zum Meldestichtag 31.12.2020 

Passivposition Bilanzwert Hartes Kernka-

pital 

Zusätzliches 

Kernkapital 

Ergänzungs-

kapital 

EUR EUR EUR EUR EUR 

9. Nachrangige Ver-

bindlichkeiten 
25.714.397,70 -979.397,70 1) k. A.  k. A.  24.735.000,00 

10. Genussrechtska-

pital 
k. A.  k. A.   k. A.  k. A.  k. A.  

11. Instrumente des 

zusätzlichen auf-

sichtsrechtlichen 

Kernkaptals 

26.033.557,00 -433.557,00 1) k. A.  25.600.000,00 k. A.  

12. Fonds für allge-

meine Bankrisi-

ken 

70.988.614,07 k. A.   70.988.614,07 k. A.  k. A.  

13. Eigenkapital       

 a) gezeichnetes 

Kapital 
57.150.000,00 k. A.   57.150.000,00 k. A.  k. A.  

 b) Kapitalrück-

lage 
58.125.000,00 k. A.   58.125.000,00 k. A.  k. A.  

 c) Gewinnrückla-

gen 

      

   ca) Sicherheits-

rücklage 
k. A.  k. A.   k. A.  k. A.  k. A.  

   cb) andere 

Rücklagen 
69.234.775,51 -3.500.000,00 2) 65.734.775,51 k. A.  k. A.  

 d) Bilanzgewinn 3.500.000,00 -3.500.000,00 3) 0,00 k. A.  k. A.  

Sonstige Überleitungskorrekturen    

 Allgemeine Kreditrisikoanpassungen (Art. 62c CRR) k. A.  k. A.  k. A.  

 Unternehmen der Finanzbranche (Art. 66 CRR) k. A.  k. A.  k. A.  
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 Immaterielle Vermögensgegenstände (Art. 36 (1) 

Buchst. b, 37 CRR) 
-252.050,67 k. A.  k. A.  

 Aktive latente Steuern (Art. 36 (1) Buchst. c, 38 CRR) k. A.  k. A.  k. A.  

 Vorsichtige Bewertung von Fair Value Positionen (Art. 34, 

105 CRR) 
k. A.  k. A.  k. A.  

 Übergangsvorschriften (Art. 478 CRR) k. A.  k. A.  k. A.  

 Bestandsschutz für Kapitalinstrumente (Art. 484 CRR) k. A.  k. A.  k. A.  

 251.746.338,91 25.600.000,00 24.735.000,00 

Tabelle: Eigenkapital-Überleitungsrechnung 

1) Abzug aus der Amortisierung nachrangiger Verbindlichkeiten (Artikel 478 CRR) und anteiliger Zisen 

2) Abzug der Zufügung wegen Anrechnung als Eigenmittel nach Feststellung der Bilanz im Folgejahr 

(Art. 26 (1) CRR) 

3) Abzug der Zuführung wegen Anrechnung als Eigenmittel erst nach Feststellung der Bilanz im Folg-

jahr 

Finanzholdinggruppe auf konsolidierter Basis 

Handelsbilanz zum 31.12.2020 Überleitung Eigenmittel zum Meldestichtag 31.12.2020 

Passivposition Bilanzwert  Hartes Kernka-

pital 

Zusätzliches 

Kernkapital 

Ergänzungs-

kapital 

EUR EUR EUR EUR EUR 

9. Nachrangige Ver-

bindlichkeiten 
k. A.  k. A.  k. A.  k. A.  k. A. 

10. Genussrechtskapi-

tal 
k. A.  k. A.   k. A.  k. A.  k. A.  

11. Instrumente des zu-

sätzlichen auf-

sichtsrechtlichen 

Kernkaptals 

k. A. k. A.  k. A.  k. A. k. A.  

12. Fonds für allge-

meine Bankrisiken 70.988.614,07 
k. A.   

52.531.574,41 k. A.  k. A.  
-18.457.039,66 4) 

13. Eigenkapital       

 a) gezeichnetes Ka-

pital 
107.850.000,0

0 

-14.859.000,00 4) 
195.000.000,00 k. A.  k. A.  

102.009.000,00 5) 

 b) Kapitalrücklage 

58.125.000,00 
-15.112.500,00 4) 

0,00 k. A. k. A. 

-43.012.500,00 5) 

 c) Gewinnrücklagen  
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   ca) Sicherheits-

rücklage 
k. A.  k. A.   k. A.  k. A.  k. A.  

   cb) andere Rückla-

gen 
87.921.775,51 

-3.500.000,00 1) 

18.687.000,00 k. A.  k. A.  -17.091.041,63 4) 

-48.643.733,88 5) 

 d) Bilanzgewinn 
7.254.517,04 

-3.500.000,00 3) 
0,00 k. A.  k. A.  

-3.754.517,04 2) 

Sonstige Überleitungskorrekturen    

 Allgemeine Kreditrisikoanpassungen (Art. 62c CRR) k. A.  k. A.  k. A.  

 Anrechenbarer Anteil des Minderheitsaktionärs (Art. 81 + 480 

CRR) 
33.406.202,81 3.402.645,10 4.925.765,14  

 Unternehmen der Finanzbranche (Art. 66 CRR) k. A.  k. A.  k. A.  

 Immaterielle Vermögensgegenstände (Art. 36 (1) Buchst. b, 

37 CRR) 
-10.629.415,06 k. A.  k. A.  

 Aktive latente Steuern (Art. 36 (1) Buchst. c, 38 CRR) k. A.  k. A.  k. A.  

 Vorsichtige Bewertung von Fair Value Positionen (Art. 34, 105 

CRR) 
k. A.  k. A.  k. A.  

 Übergangsvorschriften (Art. 478 CRR) k. A.  k. A.  k. A.  

 Bestandsschutz für Kapitalinstrumente (Art. 484 CRR) k. A.  k. A.  k. A.  

 288.995.362,16 3.402.645,10 4.925.765,14 

Tabelle: Eigenkapital-Überleitungsrechnung 

 

1) Abzug der Zuführung wg. Anrechnung als Eigenmittel nach Feststellung der Bilanz im Folgejahr (Ar-

tikel 26 (1) CRR) 

2) Noch nicht ausgeschüttete Beträge der Gemeinnützigen Sparkassenstiftung 

3) Abzug der Zuführung wegen Anrechnung als Eigenmittel erst nach Feststellung der Bilanz im Folge-

jahr 

4) Minderheitenanteil des harten Kernkapitals (Artikel 81 CRR) nicht voll anrechenbar (Artikel 480 CRR) 

5) Konsolidierung/Aufrechnung 

Die Daten entstammen den Bilanzpositionen des geprüften Jahresabschlusses 2020 sowie den auf-

sichtsrechtlichen Meldungen zu den Eigenmitteln per 31.12.2020. 
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3.2 Hauptmerkmale sowie vollständige Bedingungen der begebenen Kapitalinstru-

mente  

(Angaben gemäß Art. 437 (1) Buchstaben b) und c) CRR i. V. m. Anhang II der Durchführungsver-

ordnung (EU) Nr. 1423/2013) 

Die Sparkasse zu Lübeck AG hat folgende Kapitalinstrumente begeben: 

• Nachrangige Inhaberschuldverschreibungen als Ergänzungskapital 

• FLR-Inhaberschuldverschreibungen mit Nachrangabrede als Instrument des zusätzlichen auf-

sichtsrechtlichen Kernkapitals.  

Die Hauptmerkmale und Vertragsbedingungen sind den folgenden Tabellen zu entnehmen. Bei den 

Kapitalinstrumenten handelt es sich um Instrumente mit unterschiedlichen Ausprägungen. Einzelhei-

ten werden als Anlage 1 und Anlage 2, die Emissionsbedingungen als Anlage 3 diesem Offenlegungs-

bericht beigefügt. 

Hauptmerkmale des Kapitalinstruments Inhaberschuldver-
schreibung mit Nachrangabrede 

 

1 Emittent Sparkasse zu Lübeck AG 

2 Einheitliche Kennung (z.B. CUSIP, ISIN und Bloomberg-
Kennung für Privatplatzierung 

Anlage 1 

3 Für das Instrument geltendes Recht Bundesrepublik Deutschland 

 Aufsichtsrechtliche Behandlung  

4 CRR-Übergangsregelungen Ergänzungskapital 

5 CRR-Regelungen nach Übergangszeit Anlage 1 

6 Anrechenbar auf Solo-/Konzern-/Solo- und Konzernebene Anlage 1 

7 Instrumenttyp (Typen von jedem Land zu spezifizieren) Inhaberschuldverschreibung 

8 Auf aufsichtsrechtliche Eigenmittel anrechenbarer Betrag 
(Währung in Millionen, Stand letzter Meldestichtag) 

Anlage 1 

9 Nennwert des Instruments Anlage 1 

9a Ausgabepreis Anlage 1 

9b Tilgungspreis zum Nennwert 

10 Rechnungslegungsklassifikation Passivum – fortgeführter Einstandswert 

11 Ursprüngliches Ausgabedatum Anlage 1 

12 Unbefristet oder mit Verfallstermin mit Verfallstermin 

13 Ursprünglicher Fälligkeitstermin Anlage 1 

14 Durch Emittenten kündbar mit vorheriger Zustimmung 
der Aufsicht 

ja 

15 Wählbarer Kündigungstermin, bedingte Kündigungster-
mine und Tilgungsbetrag 

k. A.  

16 Spätere Kündigungstermine, wenn anwendbar Nicht vorhanden 

 Coupons/Dividenden  

17 Feste oder variable Dividenden-/Couponzahlungen derzeit fest, später variabel 

18 Nominalcoupon und etwaiger Referenzindex Anlage 1; 
Zinsanpassung zum jeweils urspr. Fällig-
keitstermin auf 100 Basispunkte über dem 
10-Jahres-Euribor-Swapsatz gegen 6 Mo-
nate 
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19 Bestehen eines „Dividenden-Stopps" Nein 

20a Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwin-
gend (zeitlich) 

zwingend 

20b Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwin-
gend (in Bezug auf den Betrag) 

zwingend 

21 Bestehen einer Kostenanstiegsklausel oder eines ande-
ren Tilgungsanreizes 

Nein 

22 Nicht kumulativ oder kumulativ nicht kumulativ 

23 Wandelbar oder nicht wandelbar nicht wandelbar 

24 Wenn wandelbar: Auslöser für die Wandlung k. A.  

25 Wenn wandelbar: ganz oder teilweise k. A.  

26 Wenn wandelbar: Wandlungsrate k. A.  

27 Wenn wandelbar: Wandlung obligatorisch oder fakultativ k. A.  

28 Wenn wandelbar: Typ des Instruments, in das gewandelt 
wird 

k. A.  

29 Wenn wandelbar: Emittent des Instruments, in das ge-
wandelt wird 

k. A.  

30 Herabschreibungsmerkmale k. A.  

31 Bei Herabschreibung: Auslöser für die Herabschreibung k. A.  

32 Bei Herabschreibung: ganz oder teilweise k. A.  

33 Bei Herabschreibung: dauerhaft oder vorübergehend k. A.  

34 Bei vorübergehender Herabschreibung: Mechanismus der 
Wiederzuschreibung 

k. A.  

35 Position in der Rangfolge im Liquidationsfall (das jeweils 
ranghöhere Instrument nennen) 

k. A.  

36 Unvorschriftsmäßige Merkmale der gewandelten Instru-
mente 

k. A.  

37 Ggf. unvorschriftsmäßige Merkmale nennen k. A.  

Tabelle: Hauptmerkmale des Kapitalinstruments des Ergänzungskapitals 

Hauptmerkmale des Kapitalinstruments FLR-Inhaberschuld-
verschreibungen mit Nachrangabrede 

 

1 Emittent Sparkasse zu Lübeck AG 

2 Einheitliche Kennung (z.B. CUSIP, ISIN und Bloomberg-
Kennung für  
Privatplatzierung 

Anlage 2 

3 Für das Instrument geltendes Recht Bundesrepublik Deutschland 

 Aufsichtsrechtliche Behandlung  

4 CRR-Übergangsregelungen zusätzliches Kernkapital 

5 CRR-Regelungen nach Übergangszeit Anlage 2 

6 Anrechenbar auf Solo-/Konzern-/Solo- und Konzernebene Anlage 2 

7 Instrumenttyp (Typen von jedem Land zu spezifizieren) Nachrangige Schuldverschreibung in Form 
eines Contingent Convertible Bond (CoCo-
Bond) 

8 Auf aufsichtsrechtliche Eigenmittel anrechenbarer Betrag 
(Währung in Millionen, Stand letzter Meldestichtag) 

Anlage 2 

9 Nennwert des Instruments Anlage 2 

9a Ausgabepreis Anlage 2 

9b Tilgungspreis zum Nennwert 

10 Rechnungslegungsklassifikation Passivum – fortgeführter Einstandswert 

11 Ursprüngliches Ausgabedatum Anlage 2 
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12 Unbefristet oder mit Verfallstermin unbefristet 

13 Ursprünglicher Fälligkeitstermin keine Fälligkeit 

14 Durch Emittenten kündbar mit vorheriger Zustimmung 
der Aufsicht 

ja 

15 Wählbarer Kündigungstermin, bedingte Kündigungster-
mine und Tilgungsbetrag 

unter bestimmten Voraussetzungen (un-
günstigere Eigenmittelanrechnung, steu-
erliche Abzugsfähigkeit der Zinsen) jeder-
zeit insgesamt oder teilweise mit einer 
Kündigungsfrist von nicht weniger als 30 
und nicht mehr als 60 Tagen kündbar, zu 
dem ursprünglichen Nennbetrag bzw. dem 
aktuellen Nennbetrag 

16 Spätere Kündigungstermine, wenn anwendbar insgesamt oder teilweise mit einer Kündi-
gungsfrist von nicht weniger als 30 Tagen 
zum Ablauf von fünf Jahren seit dem Tag 
der Begebung der Schuldverschreibung 
und danach zu jedem Zinszahlungstag 
kündbar 

 Coupons/Dividenden  

17 Feste oder variable Dividenden-/Couponzahlungen derzeit fest, später variabel 

18 Nominalcoupon und etwaiger Referenzindex Anlage 2;  
100 Basispunkte über dem 10 Jahres-Mid-
swapsatz gem. „Thomson Reuters“ für die 
jeweilige Zinsperiode 

19 Bestehen eines „Dividenden-Stopps" nein 

20a Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwin-
gend (zeitlich) 

gänzlich diskretionär 

20b Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwin-
gend (in Bezug auf den Betrag) 

gänzlich diskretionär 

21 Bestehen einer Kostenanstiegsklausel oder eines anderen 
Tilgungsanreizes 

Nein 

22 Nicht kumulativ oder kumulativ nicht kumulativ 

23 Wandelbar oder nicht wandelbar nicht wandelbar 

24 Wenn wandelbar: Auslöser für die Wandlung k. A.  

25 Wenn wandelbar: ganz oder teilweise k. A.  

26 Wenn wandelbar: Wandlungsrate k. A.  

27 Wenn wandelbar: Wandlung obligatorisch oder fakultativ k. A.  

28 Wenn wandelbar: Typ des Instruments, in das gewandelt 
wird 

k. A.  

29 Wenn wandelbar: Emittent des Instruments, in das ge-
wandelt wird 

k. A.  

30 Herabschreibungsmerkmale ja 

31 Bei Herabschreibung: Auslöser für die Herabschreibung harte Kernkapitalquote von 5,125% 

32 Bei Herabschreibung: ganz oder teilweise ganz oder teilweise 

33 Bei Herabschreibung: dauerhaft oder vorübergehend vorübergehend 

34 Bei vorübergehender Herabschreibung: Mechanismus der 
Wiederzuschreibung 

die Vornahme einer Hochschreibung steht 
im Ermessen der Emittentin 

35 Position in der Rangfolge im Liquidationsfall (das jeweils 
ranghöhere Instrument nennen) 

nach Ansprüchen aus Instrumenten des Er-
gänzungskapitals 

36 Unvorschriftsmäßige Merkmale der gewandelten Instru-
mente 

k. A.  

37 Ggf. unvorschriftsmäßige Merkmale nennen k. A.  

Tabelle: Hauptmerkmale des Kapitalinstruments des zusätzlichen aufsichtsrechtlichen Kernka-

pitals  
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3.3 Art und Beträge der Eigenmittelelemente  

(Angaben gemäß Artikel 437 (1) Buchstaben d) und e) CRR i. V. m. Anhang IV der Durchführungs-

verordnung (EU) Nr. 1423/2013) 

Eine detaillierte Aufstellung der Eigenmittelelemente ist der folgenden Tabelle zu entnehmen. 

Einzelinstitut Sparkasse zu Lübeck AG 

31.12.2020 
 
 
 

EUR Verordnung 
(EU) Nr. 
575/2013 
Verweis auf Ar-
tikel 

Hartes Kernkapital (CET1): Instrumente und Rücklagen 

1 Kapitalinstrumente und das mit ihnen verbundene Agio 115.275.000,00 26 (1), 27, 28, 
29, Verzeichnis 
der EBA gemäß 
Artikel 26 Ab-
satz 3 

 davon: Art des Finanzinstruments 1 k. A.  Verzeichnis der 
EBA gemäß Arti-
kel 26 Absatz 3 

 davon: Art des Finanzinstruments 2 k. A.  Verzeichnis der 
EBA gemäß Arti-
kel 26 Absatz 3 

 davon: Art des Finanzinstruments 3 k. A.  Verzeichnis der 
EBA gemäß Arti-
kel 26 Absatz 3 

2 Einbehaltene Gewinne 65.734.775,51 26 (1) (c) 

3 Kumuliertes sonstiges Ergebnis (und sonstige Rücklagen, zur Be-
rücksichtigung nicht realisierter Gewinne und Verluste nach den an-
wendbaren Rechnungslegungsstandards) 

k. A.  26 (1) 

3a Fonds für allgemeine Bankrisiken 70.988.614,07 26 (1) (f) 

4 Betrag der Posten im Sinne von Artikel 484 Absatz 3 zuzüglich des 
mit ihnen verbundenen Agios, dessen Anrechnung auf das CET1 aus-
läuft 

k. A.  486 (2) 

5 Minderheitsbeteiligungen (zulässiger Betrag in konsolidiertem 
CET1) 

k. A.  84 

5a Von unabhängiger Seite geprüfte Zwischengewinne, abzüglich aller 
vorhersehbaren Abgaben oder Dividenden 

k. A.  26 (2) 

6 Hartes Kernkapital (CET1) vor regulatorischen Anpassungen 251.998.389,58  

Hartes Kernkapital (CET1): regulatorische Anpassungen 

7 Zusätzliche Bewertungsanpassungen (negativer Betrag) k. A.  34, 105 

8 Immaterielle Vermögenswerte (verringert um entsprechende Steu-
erschulden) (negativer Betrag) 

-252.050,67 36 (1) (b), 37 

9 In der EU: leeres Feld   

10 Von der künftigen Rentabilität abhängige latente Steueransprüche, 
ausgenommen derjenigen, die aus temporären Differenzen resultie-
ren (verringert um entsprechende Steuerschulden, wenn die Bedin-
gungen von Artikel 38 Absatz 3 erfüllt sind) (negativer Betrag) 

k. A.  36 (1) (c), 38 

11 Rücklagen aus Gewinnen oder Verlusten aus zeitwertbilanzierten 
Geschäften zur Absicherung von Zahlungsströmen 

k. A.  33 (1) (a) 

12 Negative Beträge aus der Berechnung der erwarteten Verlustbe-
träge 

k. A.  36 (1) (d), 40, 
159 
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13 Anstieg des Eigenkapitals, der sich aus verbrieften Aktiva ergibt (ne-
gativer Betrag) 

k. A.  32 (1) 

14 Durch Veränderungen der eigenen Bonität bedingte Gewinne oder 
Verluste aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten eigenen Ver-
bindlichkeiten 

k. A.  33 (1) (b) 

15 Vermögenswerte aus Pensionsfonds mit Leistungszusage (negativer 
Betrag) 

k. A.  36 (1) (e), 41 

16 Direkte, indirekte und synthetische Positionen eines Instituts in ei-
genen Instrumenten des harten Kernkapitals einschließlich eigener 
Instrumente des harten Kernkapitals, die das Institut aufgrund einer 
bestehenden vertraglichen Verpflichtung tatsächlich oder möglich-
erweise zu kaufen verpflichtet ist (negativer Betrag) 

k. A.  36 (1) (f), 42 

17 Direkte, indirekte und synthetische Positionen des Instituts in In-
strumenten des harten Kernkapitals von Unternehmen der Finanz-
branche, die eine Überkreuzbeteiligung mit dem Institut eingegan-
gen sind, die dem Ziel dient, dessen Eigenmittel künstlich zu erhö-
hen (negativer Betrag) 

k. A.  36 (1) (g), 44 

18 Direkte, indirekte und synthetische Positionen des Instituts in In-
strumenten des harten Kernkapitals von Unternehmen der Finanz-
branche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält 
(mehr als 10 % und abzüglich anrechenbarer Verkaufspositionen) 
(negativer Betrag) 

k. A.  36 (1) (h), 43, 
45, 46, 49 (2) 
(3), 79 

19 Direkte, indirekte und synthetische Positionen des Instituts in In-
strumenten des harten Kernkapitals von Unternehmen der Finanz-
branche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält 
(mehr als 10 % und abzüglich anrechenbarer Verkaufspositionen) 
(negativer Betrag) 

k. A.  36 (1) (i), 43, 45, 
47, 48 (1) (b), 49 
(1) bis (3), 79 

20 In der EU: leeres Feld   

20a Forderungsbetrag aus folgenden Posten, denen ein Risikogewicht 
von 1 250 % zuzuordnen ist, wenn das Institut als Alternative jenen 
Forderungsbetrag vom Betrag der Posten des harten Kernkapitals 
abzieht 

k. A.  36 (1) (k) 

20b davon: qualifizierte Beteiligungen außerhalb des Finanzsektors (ne-
gativer Betrag) 

k. A.  36 (1) (k) (i), 89 
bis 91 

20c davon: Verbriefungspositionen (negativer Betrag) k. A.  36 (1) (k) (ii) 243 
(1) (b) 244 (1) 
(b) 258 

20d davon: Vorleistungen (negativer Betrag) k. A.  36 (1) (k) (iii), 
379 (3) 

21 Von der künftigen Rentabilität abhängige latente Steueransprüche, 
die aus temporären Differenzen resultieren (über dem Schwellen-
wert von 10 %, verringert um entsprechende Steuerschulden, wenn 
die Bedingungen von Artikel 38 Absatz 3 erfüllt sind) (negativer Be-
trag) 

k. A.  36 (1) (c), 38, 48 
(1) (a) 

22 Betrag, der über dem Schwellenwert von 17,65 % liegt (negativer 
Betrag) 

k. A.  48 (1) 

23 davon: direkte, indirekte und synthetische Positionen des Instituts 
in Instrumenten des harten Kernkapitals von Unternehmen der Fi-
nanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung 
hält 

k. A.  36 (1) (i), 48 (1) 
(b) 

24 In der EU: leeres Feld   

25 davon: von der künftigen Rentabilität abhängige latente Steueran-
sprüche, die aus temporären Differenzen resultieren 

k. A.  36 (1) (c), 38, 48 
(1) (a) 

25a Verluste des laufenden Geschäftsjahres (negativer Betrag) k. A.  36 (1) (a) 
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25b Vorhersehbare steuerliche Belastung auf Posten des harten Kernka-
pitals (negativer Betrag) 

k. A.  36 (1) (I) 

27 Betrag der von den Posten des zusätzlichen Kernkapitals in Abzug 
zu bringenden Posten, der das zusätzliche Kernkapital des Instituts 
überschreitet (negativer Betrag) 

k. A.  36 (1) (j) 

28 Regulatorische Anpassungen des harten Kernkapitals (CET1) ins-
gesamt 

-252.050,67  

29 Hartes Kernkapital (CET1) 251.746.338,91  

Zusätzliches Kernkapital (AT1): Instrumente 

30 Kapitalinstrumente und das mit ihnen verbundene Agio 25.600.000,00 51, 52 

31 davon: gemäß anwendbaren Rechnungslegungsstandards als Eigen-
kapital eingestuft 

k. A.   

32 davon: gemäß anwendbaren Rechnungslegungsstandards als Pas-
siva eingestuft 

k. A.   

33 Betrag der Posten im Sinne von Artikel 484 Absatz 4 zuzüglich des 
mit ihnen verbundenen Agios, dessen Anrechnung auf das AT1 aus-
läuft 

k. A.  486 (3) 

34 Zum konsolidierten zusätzlichen Kernkapital zählende Instrumente 
des qualifizierten Kernkapitals (einschließlich nicht in Zeile 5 enthal-
tener Minderheitsbeteiligungen), die von Tochterunternehmen be-
geben worden sind und von Drittparteien gehalten werden 

k. A.  85, 86 

35 davon: von Tochterunternehmen begebene Instrumente, deren An-
rechnung ausläuft 

k. A.  486 (3) 

36 Zusätzliches Kernkapital (AT1) vor regulatorischen Anpassungen 25.600.000,00  

Zusätzliches Kernkapital (AT1): regulatorische Anpassungen 

37 Direkte, indirekte und synthetische Positionen eines Instituts in ei-
genen Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals einschließlich ei-
gener Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals, die das Institut 
aufgrund einer bestehenden vertraglichen Verpflichtung tatsächlich 
oder möglicherweise zu kaufen verpflichtet ist (negativer Betrag) 

k. A.  52 (1) (b), 56 (a), 
57 

38 Direkte, indirekte und synthetische Positionen des Instituts in In-
strumenten des zusätzlichen Kernkapitals von Unternehmen der Fi-
nanzbranche, die eine Überkreuzbeteiligung mit dem Institut einge-
gangen sind, die dem Ziel dient, dessen Eigenmittel künstlich zu er-
höhen (negativer Betrag) 

k. A.  56 (b), 58 

39 Direkte, indirekte und synthetische Positionen des Instituts in In-
strumenten des zusätzlichen Kernkapitals von Unternehmen der Fi-
nanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung 
hält (mehr als 10 % und abzüglich anrechenbarer Verkaufspositio-
nen) (negativer Betrag) 

k. A.  56 (c), 59, 60, 79 

40 Direkte, indirekte und synthetische Positionen des Instituts in In-
strumenten des zusätzlichen Kernkapitals von Unternehmen der Fi-
nanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung 
hält (mehr als 10 % und abzüglich anrechenbarer Verkaufspositio-
nen) (negativer Betrag) 

k. A.  56 (d), 59, 79 

41 In der EU: leeres Feld   

42 Betrag der von den Posten des Ergänzungskapitals in Abzug zu brin-
genden Posten, der das Ergänzungskapital des Instituts überschrei-
tet (negativer Betrag) 

k. A.  56 (e) 

43 Regulatorische Anpassungen des zusätzlichen Kernkapitals (AT1) 
insgesamt 

k. A.   
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44 Zusätzliches Kernkapital (AT1) 25.600.000,00  

45 Kernkapital (T1 = CET1 + AT1 ) 277.346.338,91  

Ergänzungskapital (T2): Instrumente und Rücklagen 

46 Kapitalinstrumente und das mit ihnen verbundene Agio 25.500.000,00 62, 63 

47 Betrag der Posten im Sinne von Artikel 484 Absatz 5 zuzüglich des 
mit ihnen verbundenen Agios, dessen Anrechnung auf das T2 aus-
läuft 

k. A.  486 (4) 

48 Zum konsolidierten Ergänzungskapital zählende qualifizierte Eigen-
mittelinstrumente (einschließlich nicht in den Zellen 5 bzw. 34 ent-
haltener Minderheitsbeteiligungen und AT1-Instrumente), die von 
Tochterunternehmen begeben worden sind und von Drittparteien 
gehalten werden 

k. A.  87, 88 

49 davon: von Tochterunternehmen begebene Instrumente, deren An-
rechnung ausläuft 

k. A.  486 (4) 

50 Kreditrisikoanpassungen k. A.  62 (c) und (d) 

51 Ergänzungskapital (T2) vor regulatorischen Anpassungen 25.500.000,00  

Ergänzungskapital (T2): regulatorische Anpassungen 

52 Direkte, indirekte und synthetische Positionen eines Instituts in ei-
genen Instrumenten des Ergänzungskapitals und nachrangigen Dar-
lehen einschließlich eigener Instrumente des Ergänzungskapitals, 
die das Institut aufgrund einer bestehenden vertraglichen Verpflich-
tung tatsächlich oder möglicherweise zu kaufen verpflichtet ist (ne-
gativer Betrag) 

-765.000,00 63 (b) (i), 66 (a), 
67 

53 Direkte, indirekte und synthetische Positionen des Instituts in In-
strumenten des Ergänzungskapitals und nachrangigen Darlehen von 
Unternehmen der Finanzbranche, die eine Überkreuzbeteiligung mit 
dem Institut eingegangen sind, die dem Ziel dient, dessen Eigenmit-
tel künstlich zu erhöhen (negativer Betrag) 

k. A.  66 (b), 68 

54 Direkte, indirekte und synthetische Positionen des Instituts in In-
strumenten des Ergänzungskapitals und nachrangigen Darlehen von 
Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine we-
sentliche Beteiligung hält (mehr als 10 % und abzüglich anrechen-
barer Verkaufspositionen) (negativer Betrag) 

k. A.  66 (c), 69, 70, 79 

55 Direkte, indirekte und synthetische Positionen des Instituts in In-
strumenten des Ergänzungskapitals und nachrangigen Darlehen von 
Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesent-
liche Beteiligung hält (abzüglich anrechenbarer Verkaufspositionen) 
(negativer Betrag) 

k. A.  66 (d), 69, 79 

56 In der EU: leeres Feld   

57 Regulatorische Anpassungen des Ergänzungskapitals (T2) insge-
samt 

-765.000,00  

58 Ergänzungskapital (T2) 24.735.000,00  

59 Eigenkapital insgesamt (TC = T1 + T2) 302.081.338,91  

60 Risikogewichtete Aktiva insgesamt 1.831.277.058,75  

Eigenkapitalquoten und -puffer 

61 Harte Kernkapitalquote (ausgedrückt als Prozentsatz des Gesamt-
forderungsbetrags) 

13,75 92 (2) (a) 

62 Kernkapitalquote (ausgedrückt als Prozentsatz des Gesamtforde-
rungsbetrags) 

15,14 92 (2) (b) 

63 Gesamtkapitalquote (ausgedrückt als Prozentsatz des Gesamtforde-
rungsbetrags) 

16,50 92 (2) (c) 
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64 Institutsspezifische Anforderung an Kapitalpuffer (Mindestanforde-
rung an die harte Kernkapitalquote nach Artikel 92 Absatz 1 Buch-
stabe a, zuzüglich der Anforderungen an Kapitalerhaltungspuffer 
und antizyklische Kapitalpuffer, Systemrisikopuffer und Puffer für 
systemrelevante Institute (G-SRI oder A-SRI), ausgedrückt als Pro-
zentsatz des Gesamtforderungsbetrags) 

7,00 CRD 128, 129, 
130, 131, 133 

65 davon: Kapitalerhaltungspuffer 2,50  

66 davon: antizyklischer Kapitalpuffer 0,00  

67 davon: Systemrisikopuffer k. A.   

67a davon: Puffer für global systemrelevante Institute (G-SRI) oder an-
dere systemrelevante Institute (A-SRI) 

k. A.  CRD 131 

68 Verfügbares hartes Kernkapital für die Puffer (ausgedrückt als Pro-
zentsatz des Gesamtforderungsbetrags) 

8,50 CRD 128 

69 [in EU-Verordnung nicht relevant]   

70 [in EU-Verordnung nicht relevant]   

71 [in EU-Verordnung nicht relevant]   

Beträge unter den Schwellenwerten für Abzüge (vor Risikogewichtung) 

72 Direkte, indirekte und synthetische Positionen des Instituts in Kapi-
talinstrumenten von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das 
Institut keine wesentliche Beteiligung hält (weniger als 10 % und 
abzüglich anrechenbarer Verkaufspositionen) 

7.594.116,53 36 (1) (h), 45, 
46, 56 (c), 59, 
60, 66 (c), 69, 70 

73 Direkte, indirekte und synthetische Positionen des Instituts in In-
strumenten des harten Kernkapitals von Unternehmen der Finanz-
branche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält 
(mehr als 10 % und abzüglich anrechenbarer Verkaufspositionen) 

5.000.000,00 36 (1) (i), 45, 48 

74 In der EU: leeres Feld   

75 Von der künftigen Rentabilität abhängige latente Steueransprüche, 
die aus temporären Differenzen resultieren (unter dem Schwellen-
wert von 10 %, verringert um entsprechende Steuerschulden, wenn 
die Bedingungen von Artikel 38 Absatz 3 erfüllt sind) 

k. A.  36 (1) (c), 38, 48 

Anwendbare Obergrenzen für die Einbeziehung von Wertberichtigungen in das Ergänzungskapital 

76 Auf das Ergänzungskapital anrechenbare Kreditrisikoanpassungen 
in Bezug auf Forderungen, für die der Standardansatz gilt 

k. A.  62 

77 Obergrenze für die Anrechnung von Kreditrisikoanpassungen auf 
das Ergänzungskapital im Rahmen des Standardansatzes 

21.194.901,77 62 

78 Auf das Ergänzungskapital anrechenbare Kreditrisikoanpassungen 
in Bezug auf Forderungen, für die der auf internen Beurteilungen ba-
sierende Ansatz gilt 

k. A.  62 

79 Obergrenze für die Anrechnung von Kreditrisikoanpassungen auf 
das Ergänzungskapital im Rahmen des auf internen Beurteilungen 
basierenden Ansatzes 

k. A.  62 

Eigenkapitalinstrumente, für die die Auslaufregelungen gelten (anwendbar nur vom 1. Januar 2014 bis 31. 
Dezember 2021) 

80 Derzeitige Obergrenze für CET1-Instrumente, für die die Auslaufre-
gelungen gelten 

k. A.  484 (3), 486 (2) 
und (5) 

81 Wegen Obergrenze aus CET1 ausgeschlossener Betrag (Betrag über 
Obergrenze nach Tilgungen und Fälligkeiten) 

k. A.  484 (3), 486 (2) 
und (5) 

82 Derzeitige Obergrenze für AT1-Instrumente, für die die Auslaufrege-
lungen gelten 

k. A.  484 (4), 486 (3) 
und (5) 

83 Wegen Obergrenze aus AT1 ausgeschlossener Betrag (Betrag über 
Obergrenze nach Tilgungen und Fälligkeiten) 

k. A.  484 (4), 486 (3) 
und (5) 



s  Finanzholdinggruppe Sparkasse zu Lübeck  

 

 σ - Finanzgruppe  Seite: 21 von 105 

 

 

84 Derzeitige Obergrenze für T2-Instrumente, für die die Auslaufrege-
lungen gelten 

7.047.343,86 484 (5), 486 (4) 
und (5) 

85 Wegen Obergrenze aus T2 ausgeschlossener Betrag (Betrag über 
Obergrenze nach Tilgungen und Fälligkeiten) 

k. A.  484 (5), 486 (4) 
und (5) 

Tabelle: Art und Beträge der Eigenmittelelemente 

Finanzholdinggruppe auf konsolidierter Basis 

31.12.2020 
 
 
 

EUR Verordnung 
(EU) Nr. 
575/2013 
Verweis auf Ar-
tikel 

Hartes Kernkapital (CET1): Instrumente und Rücklagen 

1 Kapitalinstrumente und das mit ihnen verbundene Agio 195.000.000,00 26 (1), 27, 28, 
29, Verzeichnis 
der EBA gemäß 
Artikel 26 Ab-
satz 3 

 davon: Art des Finanzinstruments 1 k. A.  Verzeichnis der 
EBA gemäß Arti-
kel 26 Absatz 3 

 davon: Art des Finanzinstruments 2 k. A.  Verzeichnis der 
EBA gemäß Arti-
kel 26 Absatz 3 

 davon: Art des Finanzinstruments 3 k. A.  Verzeichnis der 
EBA gemäß Arti-
kel 26 Absatz 3 

2 Einbehaltene Gewinne 18.687.000,00 26 (1) (c) 

3 Kumuliertes sonstiges Ergebnis (und sonstige Rücklagen, zur Be-
rücksichtigung nicht realisierter Gewinne und Verluste nach den an-
wendbaren Rechnungslegungsstandards) 

k. A.  26 (1) 

3a Fonds für allgemeine Bankrisiken 52.531.574,41 26 (1) (f) 

4 Betrag der Posten im Sinne von Artikel 484 Absatz 3 zuzüglich des 
mit ihnen verbundenen Agios, dessen Anrechnung auf das CET1 aus-
läuft 

k. A.  486 (2) 

5 Minderheitsbeteiligungen (zulässiger Betrag in konsolidiertem 
CET1) 

33.406.202,81 84 

5a Von unabhängiger Seite geprüfte Zwischengewinne, abzüglich aller 
vorhersehbaren Abgaben oder Dividenden 

k. A.  26 (2) 

6 Hartes Kernkapital (CET1) vor regulatorischen Anpassungen 299.624.777,22  

Hartes Kernkapital (CET1): regulatorische Anpassungen 

7 Zusätzliche Bewertungsanpassungen (negativer Betrag) k. A.  34, 105 

8 Immaterielle Vermögenswerte (verringert um entsprechende Steu-
erschulden) (negativer Betrag) 

-10.629.415,06 36 (1) (b), 37 

9 In der EU: leeres Feld   

10 Von der künftigen Rentabilität abhängige latente Steueransprüche, 
ausgenommen derjenigen, die aus temporären Differenzen resultie-
ren (verringert um entsprechende Steuerschulden, wenn die Bedin-
gungen von Artikel 38 Absatz 3 erfüllt sind) (negativer Betrag) 

k. A.  36 (1) (c), 38 

11 Rücklagen aus Gewinnen oder Verlusten aus zeitwertbilanzierten 
Geschäften zur Absicherung von Zahlungsströmen 

k. A.  33 (1) (a) 

12 Negative Beträge aus der Berechnung der erwarteten Verlustbe-
träge 

k. A.  36 (1) (d), 40, 
159 
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13 Anstieg des Eigenkapitals, der sich aus verbrieften Aktiva ergibt (ne-
gativer Betrag) 

k. A.  32 (1) 

14 Durch Veränderungen der eigenen Bonität bedingte Gewinne oder 
Verluste aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten eigenen Ver-
bindlichkeiten 

k. A.  33 (1) (b) 

15 Vermögenswerte aus Pensionsfonds mit Leistungszusage (negativer 
Betrag) 

k. A.  36 (1) (e), 41 

16 Direkte, indirekte und synthetische Positionen eines Instituts in ei-
genen Instrumenten des harten Kernkapitals einschließlich eigener 
Instrumente des harten Kernkapitals, die das Institut aufgrund einer 
bestehenden vertraglichen Verpflichtung tatsächlich oder möglich-
erweise zu kaufen verpflichtet ist (negativer Betrag) 

k. A.  36 (1) (f), 42 

17 Direkte, indirekte und synthetische Positionen des Instituts in In-
strumenten des harten Kernkapitals von Unternehmen der Finanz-
branche, die eine Überkreuzbeteiligung mit dem Institut eingegan-
gen sind, die dem Ziel dient, dessen Eigenmittel künstlich zu erhö-
hen (negativer Betrag) 

k. A.  36 (1) (g), 44 

18 Direkte, indirekte und synthetische Positionen des Instituts in In-
strumenten des harten Kernkapitals von Unternehmen der Finanz-
branche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält 
(mehr als 10 % und abzüglich anrechenbarer Verkaufspositionen) 
(negativer Betrag) 

k. A.  36 (1) (h), 43, 
45, 46, 49 (2) 
(3), 79 

19 Direkte, indirekte und synthetische Positionen des Instituts in In-
strumenten des harten Kernkapitals von Unternehmen der Finanz-
branche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält 
(mehr als 10 % und abzüglich anrechenbarer Verkaufspositionen) 
(negativer Betrag) 

k. A.  36 (1) (i), 43, 45, 
47, 48 (1) (b), 49 
(1) bis (3), 79 

20 In der EU: leeres Feld   

20a Forderungsbetrag aus folgenden Posten, denen ein Risikogewicht 
von 1 250 % zuzuordnen ist, wenn das Institut als Alternative jenen 
Forderungsbetrag vom Betrag der Posten des harten Kernkapitals 
abzieht 

k. A.  36 (1) (k) 

20b davon: qualifizierte Beteiligungen außerhalb des Finanzsektors (ne-
gativer Betrag) 

k. A.  36 (1) (k) (i), 89 
bis 91 

20c davon: Verbriefungspositionen (negativer Betrag) k. A.  36 (1) (k) (ii) 243 
(1) (b) 244 (1) 
(b) 258 

20d davon: Vorleistungen (negativer Betrag) k. A.  36 (1) (k) (iii), 
379 (3) 

21 Von der künftigen Rentabilität abhängige latente Steueransprüche, 
die aus temporären Differenzen resultieren (über dem Schwellen-
wert von 10 %, verringert um entsprechende Steuerschulden, wenn 
die Bedingungen von Artikel 38 Absatz 3 erfüllt sind) (negativer Be-
trag) 

k. A.  36 (1) (c), 38, 48 
(1) (a) 

22 Betrag, der über dem Schwellenwert von 17,65 % liegt (negativer 
Betrag) 

k. A.  48 (1) 

23 davon: direkte, indirekte und synthetische Positionen des Instituts 
in Instrumenten des harten Kernkapitals von Unternehmen der Fi-
nanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung 
hält 

k. A.  36 (1) (i), 48 (1) 
(b) 

24 In der EU: leeres Feld   

25 davon: von der künftigen Rentabilität abhängige latente Steueran-
sprüche, die aus temporären Differenzen resultieren 

k. A.  36 (1) (c), 38, 48 
(1) (a) 

25a Verluste des laufenden Geschäftsjahres (negativer Betrag) k. A.  36 (1) (a) 
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25b Vorhersehbare steuerliche Belastung auf Posten des harten Kernka-
pitals (negativer Betrag) 

k. A.  36 (1) (I) 

27 Betrag der von den Posten des zusätzlichen Kernkapitals in Abzug 
zu bringenden Posten, der das zusätzliche Kernkapital des Instituts 
überschreitet (negativer Betrag) 

k. A.  36 (1) (j) 

28 Regulatorische Anpassungen des harten Kernkapitals (CET1) ins-
gesamt 

-10.629.415,06  

29 Hartes Kernkapital (CET1) 288.995.362,16  

Zusätzliches Kernkapital (AT1): Instrumente 

30 Kapitalinstrumente und das mit ihnen verbundene Agio k. A.  51, 52 

31 davon: gemäß anwendbaren Rechnungslegungsstandards als Eigen-
kapital eingestuft 

k. A.   

32 davon: gemäß anwendbaren Rechnungslegungsstandards als Pas-
siva eingestuft 

k. A.   

33 Betrag der Posten im Sinne von Artikel 484 Absatz 4 zuzüglich des 
mit ihnen verbundenen Agios, dessen Anrechnung auf das AT1 aus-
läuft 

k. A.  486 (3) 

34 Zum konsolidierten zusätzlichen Kernkapital zählende Instrumente 
des qualifizierten Kernkapitals (einschließlich nicht in Zeile 5 enthal-
tener Minderheitsbeteiligungen), die von Tochterunternehmen be-
geben worden sind und von Drittparteien gehalten werden 

3.402.645,10 85, 86 

35 davon: von Tochterunternehmen begebene Instrumente, deren An-
rechnung ausläuft 

k. A.  486 (3) 

36 Zusätzliches Kernkapital (AT1) vor regulatorischen Anpassungen 3.402.645,10  

Zusätzliches Kernkapital (AT1): regulatorische Anpassungen 

37 Direkte, indirekte und synthetische Positionen eines Instituts in ei-
genen Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals einschließlich ei-
gener Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals, die das Institut 
aufgrund einer bestehenden vertraglichen Verpflichtung tatsächlich 
oder möglicherweise zu kaufen verpflichtet ist (negativer Betrag) 

k. A.  52 (1) (b), 56 (a), 
57 

38 Direkte, indirekte und synthetische Positionen des Instituts in In-
strumenten des zusätzlichen Kernkapitals von Unternehmen der Fi-
nanzbranche, die eine Überkreuzbeteiligung mit dem Institut einge-
gangen sind, die dem Ziel dient, dessen Eigenmittel künstlich zu er-
höhen (negativer Betrag) 

k. A.  56 (b), 58 

39 Direkte, indirekte und synthetische Positionen des Instituts in In-
strumenten des zusätzlichen Kernkapitals von Unternehmen der Fi-
nanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung 
hält (mehr als 10 % und abzüglich anrechenbarer Verkaufspositio-
nen) (negativer Betrag) 

k. A.  56 (c), 59, 60, 79 

40 Direkte, indirekte und synthetische Positionen des Instituts in In-
strumenten des zusätzlichen Kernkapitals von Unternehmen der Fi-
nanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung 
hält (mehr als 10 % und abzüglich anrechenbarer Verkaufspositio-
nen) (negativer Betrag) 

k. A.  56 (d), 59, 79 

41 In der EU: leeres Feld   

42 Betrag der von den Posten des Ergänzungskapitals in Abzug zu brin-
genden Posten, der das Ergänzungskapital des Instituts überschrei-
tet (negativer Betrag) 

k. A.  56 (e) 

43 Regulatorische Anpassungen des zusätzlichen Kernkapitals (AT1) 
insgesamt 

k. A.   
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44 Zusätzliches Kernkapital (AT1) 3.402.645,10  

45 Kernkapital (T1 = CET1 + AT1 ) 292.398.007,26  

Ergänzungskapital (T2): Instrumente und Rücklagen 

46 Kapitalinstrumente und das mit ihnen verbundene Agio k. A.  62, 63 

47 Betrag der Posten im Sinne von Artikel 484 Absatz 5 zuzüglich des 
mit ihnen verbundenen Agios, dessen Anrechnung auf das T2 aus-
läuft 

k. A.  486 (4) 

48 Zum konsolidierten Ergänzungskapital zählende qualifizierte Eigen-
mittelinstrumente (einschließlich nicht in den Zellen 5 bzw. 34 ent-
haltener Minderheitsbeteiligungen und AT1-Instrumente), die von 
Tochterunternehmen begeben worden sind und von Drittparteien 
gehalten werden 

4.925.765,14 87, 88 

49 davon: von Tochterunternehmen begebene Instrumente, deren An-
rechnung ausläuft 

k. A.  486 (4) 

50 Kreditrisikoanpassungen k. A.  62 (c) und (d) 

51 Ergänzungskapital (T2) vor regulatorischen Anpassungen 4.925.765,14  

Ergänzungskapital (T2): regulatorische Anpassungen 

52 Direkte, indirekte und synthetische Positionen eines Instituts in ei-
genen Instrumenten des Ergänzungskapitals und nachrangigen Dar-
lehen einschließlich eigener Instrumente des Ergänzungskapitals, 
die das Institut aufgrund einer bestehenden vertraglichen Verpflich-
tung tatsächlich oder möglicherweise zu kaufen verpflichtet ist (ne-
gativer Betrag) 

k. A.  63 (b) (i), 66 (a), 
67 

53 Direkte, indirekte und synthetische Positionen des Instituts in In-
strumenten des Ergänzungskapitals und nachrangigen Darlehen von 
Unternehmen der Finanzbranche, die eine Überkreuzbeteiligung mit 
dem Institut eingegangen sind, die dem Ziel dient, dessen Eigenmit-
tel künstlich zu erhöhen (negativer Betrag) 

k. A.  66 (b), 68 

54 Direkte, indirekte und synthetische Positionen des Instituts in In-
strumenten des Ergänzungskapitals und nachrangigen Darlehen von 
Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine we-
sentliche Beteiligung hält (mehr als 10 % und abzüglich anrechen-
barer Verkaufspositionen) (negativer Betrag) 

k. A.  66 (c), 69, 70, 79 

55 Direkte, indirekte und synthetische Positionen des Instituts in In-
strumenten des Ergänzungskapitals und nachrangigen Darlehen von 
Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesent-
liche Beteiligung hält (abzüglich anrechenbarer Verkaufspositionen) 
(negativer Betrag) 

k. A.  66 (d), 69, 79 

56 In der EU: leeres Feld   

57 Regulatorische Anpassungen des Ergänzungskapitals (T2) insge-
samt 

k. A.   

58 Ergänzungskapital (T2) 4.925.765,14  

59 Eigenkapital insgesamt (TC = T1 + T2) 297.323.772,40  

60 Risikogewichtete Aktiva insgesamt 1.846.209.369,70  

Eigenkapitalquoten und -puffer 

61 Harte Kernkapitalquote (ausgedrückt als Prozentsatz des Gesamt-
forderungsbetrags) 

15,65 92 (2) (a) 

62 Kernkapitalquote (ausgedrückt als Prozentsatz des Gesamtforde-
rungsbetrags) 

15,84 92 (2) (b) 

63 Gesamtkapitalquote (ausgedrückt als Prozentsatz des Gesamtforde-
rungsbetrags) 

16,10 92 (2) (c) 
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64 Institutsspezifische Anforderung an Kapitalpuffer (Mindestanforde-
rung an die harte Kernkapitalquote nach Artikel 92 Absatz 1 Buch-
stabe a, zuzüglich der Anforderungen an Kapitalerhaltungspuffer 
und antizyklische Kapitalpuffer, Systemrisikopuffer und Puffer für 
systemrelevante Institute (G-SRI oder A-SRI), ausgedrückt als Pro-
zentsatz des Gesamtforderungsbetrags) 

7,00 CRD 128, 129, 
130, 131, 133 

65 davon: Kapitalerhaltungspuffer 2,50  

66 davon: antizyklischer Kapitalpuffer 0,00  

67 davon: Systemrisikopuffer k. A.   

67a davon: Puffer für global systemrelevante Institute (G-SRI) oder an-
dere systemrelevante Institute (A-SRI) 

k. A.  CRD 131 

68 Verfügbares hartes Kernkapital für die Puffer (ausgedrückt als Pro-
zentsatz des Gesamtforderungsbetrags) 

8,10 CRD 128 

69 [in EU-Verordnung nicht relevant]   

70 [in EU-Verordnung nicht relevant]   

71 [in EU-Verordnung nicht relevant]   

Beträge unter den Schwellenwerten für Abzüge (vor Risikogewichtung) 

72 Direkte, indirekte und synthetische Positionen des Instituts in Kapi-
talinstrumenten von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das 
Institut keine wesentliche Beteiligung hält (weniger als 10 % und 
abzüglich anrechenbarer Verkaufspositionen) 

7.920.776,12 36 (1) (h), 45, 
46, 56 (c), 59, 
60, 66 (c), 69, 70 

73 Direkte, indirekte und synthetische Positionen des Instituts in In-
strumenten des harten Kernkapitals von Unternehmen der Finanz-
branche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält 
(mehr als 10 % und abzüglich anrechenbarer Verkaufspositionen) 

5.000.000,00 36 (1) (i), 45, 48 

74 In der EU: leeres Feld   

75 Von der künftigen Rentabilität abhängige latente Steueransprüche, 
die aus temporären Differenzen resultieren (unter dem Schwellen-
wert von 10 %, verringert um entsprechende Steuerschulden, wenn 
die Bedingungen von Artikel 38 Absatz 3 erfüllt sind) 

k. A.  36 (1) (c), 38, 48 

Anwendbare Obergrenzen für die Einbeziehung von Wertberichtigungen in das Ergänzungskapital 

76 Auf das Ergänzungskapital anrechenbare Kreditrisikoanpassungen 
in Bezug auf Forderungen, für die der Standardansatz gilt 

k. A.  62 

77 Obergrenze für die Anrechnung von Kreditrisikoanpassungen auf 
das Ergänzungskapital im Rahmen des Standardansatzes 

21.346.351,88 62 

78 Auf das Ergänzungskapital anrechenbare Kreditrisikoanpassungen 
in Bezug auf Forderungen, für die der auf internen Beurteilungen ba-
sierende Ansatz gilt 

k. A.  62 

79 Obergrenze für die Anrechnung von Kreditrisikoanpassungen auf 
das Ergänzungskapital im Rahmen des auf internen Beurteilungen 
basierenden Ansatzes 

k. A.  62 

Eigenkapitalinstrumente, für die die Auslaufregelungen gelten (anwendbar nur vom 1. Januar 2014 bis 31. 
Dezember 2021) 

80 Derzeitige Obergrenze für CET1-Instrumente, für die die Auslaufre-
gelungen gelten 

k. A.  484 (3), 486 (2) 
und (5) 

81 Wegen Obergrenze aus CET1 ausgeschlossener Betrag (Betrag über 
Obergrenze nach Tilgungen und Fälligkeiten) 

k. A.  484 (3), 486 (2) 
und (5) 

82 Derzeitige Obergrenze für AT1-Instrumente, für die die Auslaufrege-
lungen gelten 

k. A.  484 (4), 486 (3) 
und (5) 

83 Wegen Obergrenze aus AT1 ausgeschlossener Betrag (Betrag über 
Obergrenze nach Tilgungen und Fälligkeiten) 

k. A.  484 (4), 486 (3) 
und (5) 
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84 Derzeitige Obergrenze für T2-Instrumente, für die die Auslaufrege-
lungen gelten 

2.847.343,86 484 (5), 486 (4) 
und (5) 

85 Wegen Obergrenze aus T2 ausgeschlossener Betrag (Betrag über 
Obergrenze nach Tilgungen und Fälligkeiten) 

k. A.  484 (5), 486 (4) 
und (5) 

 

Art. 437 (1) Buchstabe f) CRR findet keine Anwendung. 
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4 Eigenmittelanforderungen (Art. 438 CRR) 

Qualitative Angaben (Art. 438 Buchstabe a) CRR) 

Die Angaben zur Angemessenheit der Eigenmittel finden sich im Lagebericht nach § 289 HGB unter 

den Punkten B 3.1 und C 1 wieder. Der Lagebericht wurde vom Vorstand genehmigt und ist auf der 

Homepage der Sparkasse veröffentlicht. 

Art. 438 Buchstabe b) CRR besitzt für die Sparkasse zu Lübeck AG keine Relevanz.  

Quantitative Angaben (Art. 438 Buchstaben c) bis f) CRR) 

 
Betrag per 31.12.2020 

(EUR) 

Kreditrisiko 

Standardansatz  

Zentralstaaten oder Zentralbanken 80.000,00 

Regionale oder lokale Gebietskörperschaften 6.824,84 

Öffentliche Stellen 1.275,42 

Multilaterale Entwicklungsbanken 0,00 

Internationale Organisationen 0,00 

Institute 182.405,07 

Unternehmen 59.369.686,07 

Mengengeschäft 27.300.233,58 

Durch Immobilien besicherte Positionen 30.587.949,50 

Ausgefallene Positionen 2.671.499,36 

Mit besonders hohen Risiken verbundene Positionen 1.888.007,38 

Gedeckte Schuldverschreibungen 0,00 

Verbriefungspositionen 0,00 

Institute und Unternehmen mit kurzfristiger Bonitätsbeurteilung 0,00 

OGA 9.457.045,49 

Beteiligungspositionen 4.186.666,79 

Sonstige Posten 885.058,56 

Marktrisiko des Handelsbuchs 

Standardansatz k. A.  

Interner Modellansatz k. A.  

Fremdwährungsrisiko 

Netto-Fremdwährungsposition k. A.  

Abwicklungsrisiko 

Abwicklungs- / Lieferrisiko k. A.  

Warenpositionsrisiko 

Laufzeitbandverfahren k. A.  

Vereinfachtes Verfahren k. A.  
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Erweitertes Laufzeitbandverfahren k. A.  

Operationelle Risiken 

Basisindikatoransatz 11.078.097,84 

Standardansatz k. A.  

Fortgeschrittener Messansatz (AMA) k. A.  

Tabelle: Eigenmittelanforderungen nach Risikoarten und Risikopositionsklassen 
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5 Kapitalpuffer (Art. 440 CRR) 

Die Offenlegung des institutsindividuellen antizyklischen Kapitalpuffers erfolgt analog der Ermittlung 

für Zwecke der Eigenmittelunterlegung. Für Fondspositionen erfolgt somit eine Durchschau gemäß 

den aufsichtlichen Vorgaben. Die folgenden Tabellen stellen die geographische Verteilung der für die 

Berechnung des Kapitalpuffers wesentlichen Kreditrisikopositionen sowie die Ermittlung des instituts-

individuellen antizyklischen Kapitalpuffers zum 31.12.2020 dar.  

31.12.2020 

Mio. EUR 
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 010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 

Deutschland 2.690,5 k. A.  k. A.  k. A.  k. A. k. A.  126,7 k. A.  k. A.  126,7 0,93 k. A.  

Frankreich 18,6 k. A.  k. A.  k. A.  k. A. k. A.  1,1 k. A.  k. A.  1,1 0,01 k. A.  

Niederlande 30,6 k. A.  k. A.  k. A.  k. A. k. A.  1,6 k. A.  k. A.  1,6 0,01 k. A.  

Italien 10,6 k. A.  k. A.  k. A.  k. A. k. A.  0,8 k. A.  k. A.  0,8 0,01 k. A.  

Irland 3,5 k. A.  k. A.  k. A.  k. A. k. A.  0,3 k. A.  k. A.  0,3 0,00 k. A.  

Dänemark 4,9 k. A.  k. A.  k. A.  k. A. k. A.  0,2 k. A.  k. A.  0,2 0,00 k. A.  

Griechenland 0,0 k. A.  k. A.  k. A.  k. A. k. A.  0,0 k. A.  k. A.  0,0 0,00 k. A.  

Portugal 0,3 k. A.  k. A.  k. A.  k. A. k. A.  0,0 k. A.  k. A.  0,0 0,00 k. A.  

Spanien 18,0 k. A.  k. A.  k. A.  k. A. k. A.  1,3 k. A.  k. A.  1,3 0,01 k. A.  

Belgien 4,8 k. A.  k. A.  k. A.  k. A. k. A.  0,4 k. A.  k. A.  0,4 0,00 k. A.  

Luxemburg 6,7 k. A.  k. A.  k. A.  k. A. k. A.  0,5 k. A.  k. A.  0,5 0,01 0,25% 

Norwegen 4,4 k. A.  k. A.  k. A.  k. A. k. A.  0,2 k. A.  k. A.  0,2 0,00 1,00% 

Schweden 3,4 k. A.  k. A.  k. A.  k. A. k. A.  0,1 k. A.  k. A.  0,1 0,00 k. A.  

Finnland 0,3 k. A.  k. A.  k. A.  k. A. k. A.  0,0 k. A.  k. A.  0,0 0,00 k. A.  
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31.12.2020 
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Österreich 6,4 k. A.  k. A.  k. A.  k. A. k. A.  0,3 k. A.  k. A.  0,3 0,00 k. A.  

Schweiz 10,6 k. A.  k. A.  k. A.  k. A. k. A.  0,7 k. A.  k. A.  0,7 0,01 k. A.  

Türkei 0,0 k. A.  k. A.  k. A.  k. A. k. A.  0,0 k. A.  k. A.  0,0 0,00 k. A.  

Estland 0,5 k. A.  k. A.  k. A.  k. A. k. A.  0,0 k. A.  k. A.  0,0 0,00 k. A.  

Lettland 0,0 k. A.  k. A.  k. A.  k. A. k. A.  0,0 k. A.  k. A.  0,0 0,00 k. A.  

Litauen 0,0 k. A.  k. A.  k. A.  k. A. k. A.  0,0 k. A.  k. A.  0,0 0,00 k. A.  

Polen 0,4 k. A.  k. A.  k. A.  k. A. k. A.  0,0 k. A.  k. A.  0,0 0,00 k. A.  

Tschechische Repub-

lik 
0,1 k. A.  k. A.  k. A.  k. A. k. A.  0,0 k. A.  k. A.  0,0 0,00 0,50% 

Slowakei 0,7 k. A.  k. A.  k. A.  k. A. k. A.  0,0 k. A.  k. A.  0,0 0,00 1,00% 

Ungarn 0,0 k. A.  k. A.  k. A.  k. A. k. A.  0,0 k. A.  k. A.  0,0 0,00 k. A.  

Bulgarien 0,0 k. A.  k. A.  k. A.  k. A. k. A.  0,0 k. A.  k. A.  0,0 0,00 0,50% 

Slowenien 0,0 k. A.  k. A.  k. A.  k. A. k. A.  0,0 k. A.  k. A.  0,0 0,00 k. A.  

Großbritannien o. 

GG,JE,IM 
21,3 k. A.  k. A.  k. A.  k. A. k. A.  1,5 k. A.  k. A.  1,5 0,01 k. A.  

Jersey 0,2 k. A.  k. A.  k. A.  k. A. k. A.  0,0 k. A.  k. A.  0,0 0,00 k. A.  

Isle of Man 0,1 k. A.  k. A.  k. A.  k. A. k. A.  0,0 k. A.  k. A.  0,0 0,00 k. A.  

Marokko 0,0 k. A.  k. A.  k. A.  k. A. k. A.  0,0 k. A.  k. A.  0,0 0,00 k. A.  

Mauritius 0,0 k. A.  k. A.  k. A.  k. A. k. A.  0,0 k. A.  k. A.  0,0 0,00 k. A.  

Südafrika 0,0 k. A.  k. A.  k. A.  k. A. k. A.  0,0 k. A.  k. A.  0,0 0,00 k. A.  
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31.12.2020 
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Vereinigte Staaten 

von Amerika 
5,1 k. A.  k. A.  k. A.  k. A. k. A.  0,3 k. A.  k. A.  0,3 0,00 k. A.  

Kanada 0,1 k. A.  k. A.  k. A.  k. A. k. A.  0,0 k. A.  k. A.  0,0 0,00 k. A.  

Mexiko 0,1 k. A.  k. A.  k. A.  k. A. k. A.  0,0 k. A.  k. A.  0,0 0,00 k. A.  

Bermuda 0,0 k. A.  k. A.  k. A.  k. A. k. A.  0,0 k. A.  k. A.  0,0 0,00 k. A.  

Panama (einschl. Ka-

nal-Zone) 
0,0 k. A.  k. A.  k. A.  k. A. k. A.  0,0 k. A.  k. A.  0,0 0,00 k. A.  

Kaimaninseln 0,0 k. A.  k. A.  k. A.  k. A. k. A.  0,0 k. A.  k. A.  0,0 0,00 k. A.  

Brit. Jungferninseln 0,1 k. A.  k. A.  k. A.  k. A. k. A.  0,0 k. A.  k. A.  0,0 0,00 k. A.  

Curacao 0,0 k. A.  k. A.  k. A.  k. A. k. A.  0,0 k. A.  k. A.  0,0 0,00 k. A.  

Brasilien 0,0 k. A.  k. A.  k. A.  k. A. k. A.  0,0 k. A.  k. A.  0,0 0,00 k. A.  

Chile 0,0 k. A.  k. A.  k. A.  k. A. k. A.  0,0 k. A.  k. A.  0,0 0,00 k. A.  

Boliven 0,0 k. A.  k. A.  k. A.  k. A. k. A.  0,0 k. A.  k. A.  0,0 0,00 k. A.  

Zypern 0,0 k. A.  k. A.  k. A.  k. A. k. A.  0,0 k. A.  k. A.  0,0 0,00 k. A.  

Irak 0,0 k. A.  k. A.  k. A.  k. A. k. A.  0,0 k. A.  k. A.  0,0 0,00 k. A.  

Arabische Emirate 0,1 k. A.  k. A.  k. A.  k. A. k. A.  0,0 k. A.  k. A.  0,0 0,00 k. A.  

Indien 0,0 k. A.  k. A.  k. A.  k. A. k. A.  0,0 k. A.  k. A.  0,0 0,00 k. A.  

Indonesien 0,0 k. A.  k. A.  k. A.  k. A. k. A.  0,0 k. A.  k. A.  0,0 0,00 k. A.  

Singapur 0,5 k. A.  k. A.  k. A.  k. A. k. A.  0,0 k. A.  k. A.  0,0 0,00 k. A.  
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31.12.2020 
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Korea, Rep. (ehem. 

Südkorea) 
0,5 k. A.  k. A.  k. A.  k. A. k. A.  0,0 k. A.  k. A.  0,0 0,00 k. A.  

Japan 0,2 k. A.  k. A.  k. A.  k. A. k. A.  0,0 k. A.  k. A.  0,0 0,00 k. A.  

Hongkong 0,1 k. A.  k. A.  k. A.  k. A. k. A.  0,0 k. A.  k. A.  0,0 0,00 1,00% 

Australien 4,4 k. A.  k. A.  k. A.  k. A. k. A.  0,2 k. A.  k. A.  0,2 0,00 k. A.  

Neuseeland 0,0 k. A.  k. A.  k. A.  k. A. k. A.  0,0 k. A.  k. A.  0,0 0,00 k. A.  

Summe 2.848,1 k. A.  k. A.  k. A.  k. A. k. A.  136,2 k. A.  k. A.  136,2 1,00 k. A.  

Tabelle: Geografische Verteilung der für die Berechnung des antizyklischen Kapitalpuffers 

 wesentlichen Kreditrisikopositionen 

 31.12.2020 

Gesamtforderungsbetrag (in Mio. EUR) 1.846,2 

Institutsspezifische Quote des antizyklischen Kapitalpuffers 0,00 

Anforderung an den institutsspezifischen antizyklischen Kapitalpuffer (in Mio. EUR) 0,04 

Tabelle: Höhe des institutsspezifischen antizyklischen Kapitalpuffers 
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6 Kreditrisikoanpassungen (Art. 442 CRR) 

6.1 Angaben zur Struktur des Kreditportfolios 

(Angaben gemäß Art. 442 Buchstaben c) bis f) CRR) 

Gesamtbetrag der Risikopositionen 

Die Ermittlung des Gesamtbetrags der Risikopositionen erfolgt nach aufsichtlichen Vorgaben. Die bi-

lanziellen und außerbilanziellen Geschäfte werden jeweils mit ihren Buchwerten (nach Abzug der Risi-

kovorsorge und vor Kreditrisikominderung) gemäß Artikel 111 CRR ausgewiesen, die derivativen In-

strumente mit ihren Kreditäquivalenzbeträgen. 

Der Gesamtbetrag der Risikopositionen zum Meldestichtag in Höhe von 3.752,0 Mio. EUR setzt sich 

aus sämtlichen Risikopositionsklassen gemäß Artikel 112 CRR mit Ausnahme der Beteiligungs- und 

Verbriefungsrisikopositionen zusammen. Fondspositionen werden für Zwecke der Offenlegung nach 

Artikel 442 CRR nicht durchgeschaut. Es werden alle bilanziellen Geschäfte mit einem Adressenausfall-

risiko sowie außerbilanzielle nicht derivative Positionen wie unwiderrufliche Kreditzusagen ausgewie-

sen.  

Die nachfolgende Übersicht enthält den Gesamtbetrag der Risikopositionen aufgeschlüsselt nach den 

für den KSA vorgegebenen Risikopositionsklassen. Die Aufschlüsselung des Gesamtbetrags der Risi-

kopositionen ist in Jahresdurchschnittswerten angegeben. 

 

2020 

Mio. EUR 

Jahresdurchschnittsbetrag 

der Risikopositionen 

Zentralstaaten oder Zentralbanken 244,4 

Regionale oder lokale Gebietskörperschaften 20,4 

Öffentliche Stellen 5,1 

Multilaterale Entwicklungsbanken 0,0 

Internationale Organisationen 0,0 

Institute 117,7 

Unternehmen 1.146,4 

Mengengeschäft 759,5 

Durch Immobilien besicherte Positionen 1.131,7 

Ausgefallene Positionen 25,9 

Mit besonders hohen Risiken verbundene Positionen 15,3 

Gedeckte Schuldverschreibungen 0,0 

Institute und Unternehmen mit kurzfristiger Bonitätsbeurteilung 0,0 

OGA 186,1 

Sonstige Posten 72,9 

Gesamt 3.725,4 

Tabelle: Gesamtbetrag der Risikopositionen nach Risikopositionsklassen 
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Geografische Verteilung der Risikopositionen 

Die Zuordnung der Risikopositionen zu den geografischen Gebieten (Art. 442 Buchstabe d) CRR) er-

folgt anhand des Landes, dem die wirtschaftlichen Risiken der an den Kreditnehmer gewährten Kredite 

zuzuordnen sind. Die geografische Verteilung des Portfolios spiegelt die mit der regionalen Ausrich-

tung der Sparkasse einhergehende Konzentration auf den Heimatmarkt wider. 

31.12.2020 

Mio. EUR 

Deutschland EWR Sonstige 

Zentralstaaten oder Zentralbanken 248,5 23,0 5,0 

Regionale oder lokale Gebietskörperschaften 11,2 0,0 0,0 

Öffentliche Stellen 0,2 0,0 0,0 

Multilaterale Entwicklungsbanken 0,0 0,0 0,0 

Internationale Organisationen 0,0 0,0 0,0 

Institute 95,2 0,0 0,0 

Unternehmen 1.007,0 104,6 15,0 

Mengengeschäft 769,3 1,8 1,4 

Durch Immobilien besicherte Positionen 1.134,6 3,7 1,7 

Ausgefallene Positionen 27,1 0,0 0,0 

Mit besonders hohen Risiken verbundene Positionen 19,5 0,0 0,0 

Gedeckte Schuldverschreibungen 0,0 0,0 0,0 

Institute und Unternehmen mit kurzfristiger Boni-

tätsbeurteilung 

0,0 0,0 0,0 

OGA 186,0 0,0 0,0 

Sonstige Posten 97,2 0,0 0,0 

Gesamt 3.595,8 133,1 23,1 

Tabelle: Risikopositionen nach geografischen Gebieten 

 

Aufschlüsselung der Risikopositionen nach Hauptbranchen 

Die Sparkasse ordnet jedem Kunden eine Branche nach der Systematik der Wirtschaftszweige zu. 

Diese Branchen werden gruppiert und zu Hauptbranchen zusammengefasst offengelegt (Art. 442 

Buchstabe e) CRR). 
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31.12.2020 
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Zentralstaaten 

oder Zentral-

banken 

248,5 0,0 28,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Regionale oder 

lokale Gebiets-

körperschaften 

0,0 0,0 10,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 

Öffentliche Stel-

len 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 

Multilaterale  

Entwicklungs-

banken 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Internationale  

Organisationen 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Institute 92,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Unternehmen 0,0 5,9 0,1 25,3 0,0 29,3 66,4 81,6 63,2 30,7 122,1 461,8 233,9 6,3 0,0 

  Davon: KMU 0,0 5,8 0,0 0,0 0,0 2,9 22,1 73,4 35,1 17,5 25,0 374,7 84,3 6,3 0,0 

Mengenge-

schäft 
0,0 0,0 0,0 456,5 4,1 4,3 25,5 40,4 37,8 5,7 16,0 51,3 126,2 4,5 0,1 

  Davon: KMU 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1 4,3 25,5 40,4 37,8 5,7 16,0 51,2 126,2 4,5 0,0 

Durch Immobi-

lien besicherte 

Positionen 

0,0 6,0 0,0 484,0 0,6 0,2 21,7 28,9 33,5 12,7 13,5 361,3 172,1 5,6 0,0 

  Davon: KMU 0,0 6,0 0,0 0,0 0,6 0,2 16,5 28,7 29,9 5,5 13,5 300,4 159,5 5,6 0,0 

Ausgefallene  

Positionen 
0,0 0,0 0,0 6,5 0,7 0,0 1,9 11,6 1,5 0,6 0,6 1,3 2,4 0,0 0,0 

Mit besonders 

hohen Risiken 

verbundene  

Positionen 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,7 0,0 0,0 0,0 10,8 0,0 0,0 0,0 

Gedeckte 

Schuldver-

schreibungen 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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31.12.2020 
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Institute und  

Unternehmen 

mit kurzfristiger 

Bonitätsbeurtei-

lung 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

OGA 0,0 186,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sonstige Posten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 97,2 

Gesamt 340,7 197,9 38,8 972,3 5,4 33,8 115,5 171,2 136,0 49,7 155,2 886,5 534,8 16,9 97,3 

Tabelle: Risikopositionen nach Branchen  

Ergänzender Hinweis: Kassenbestände und Sachanlagen sind der Branche „Sonstige“ in der Risikoposi-

tionsklasse „Sonstige Posten“ zugeordnet, die Pauschalwertberichtigungen der Branche „Privatperso-

nen“ in der Risikopositionsklasse „Mengengeschäft“. 

Aufschlüsselung der Risikopositionen nach Restlaufzeiten 

Bei den Restlaufzeiten (Offenlegung gemäß Art. 442 Buchstabe f) CRR) handelt es sich um vertragliche 

Restlaufzeiten.  

31.12.2020 

TEUR 

< 1 Jahr 1 Jahr bis 

5 Jahre 

> 5 Jahre unbestimmt 

Zentralstaaten oder Zentralbanken 255,5 15,8 5,2 0,0 

Regionale oder lokale Gebietskörperschaften 4,8 6,0 0,4 0,0 

Öffentliche Stellen 0,1 0,0 0,1 0,0 

Multilaterale Entwicklungsbanken 0,0 0,0 0,0 0,0 

Internationale Organisationen 0,0 0,0 0,0 0,0 

Institute 30,6 7,3 57,3 0,0 

Unternehmen 322,6 257,6 546,4 0,0 

Mengengeschäft 228,2 61,0 483,2 0,0 

Durch Immobilien besicherte Positionen 35,7 61,0 1.043,4 0,0 

Ausgefallene Positionen 13,1 0,9 13,1 0,0 

Mit besonders hohen Risiken verbundene Po-

sitionen 

0,0 19,5 0,0 0,0 

Gedeckte Schuldverschreibungen 0,0 0,0 0,0 0,0 
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31.12.2020 

TEUR 

< 1 Jahr 1 Jahr bis 

5 Jahre 

> 5 Jahre unbestimmt 

Institute und Unternehmen mit kurzfristiger 

Bonitätsbeurteilung 

0,0 0,0 0,0 0,0 

OGA 0,0 0,0 0,0 186,0 

Sonstige Posten 90,4 0,0 0,0 6,8 

Gesamt 981,0 429,1 2.149,1 192,8 

Tabelle: Risikopositionen nach Restlaufzeiten 

 

6.2 Angaben zu überfälligen sowie notleidenden Positionen und zur Risikovorsorge 

(Angaben gemäß Art. 442 Buchstaben a) und b) sowie g) bis i) CRR) 

Definition überfälliger und notleidender Forderungen 

 „Notleidende Kredite“ sind Forderungen, für die Maßnahmen der Risikovorsorge wie Wertberichtigun-

gen bzw. Teilabschreibungen getroffen wurden oder für die Zinskorrekturposten bzw. Rückstellungen 

mit Wertberichtigungscharakter gebildet wurden. 

Forderungen werden im Offenlegungsbericht als „überfällig“ ausgewiesen, wenn Forderungen gegen-

über einem Schuldner mehr als 90 aufeinander folgende Tage in Verzug sind und sie nicht bereits als 

„notleidend“ eingestuft sind. Dieser Verzug wird bei der Sparkasse nach Artikel 178 CRR für alle Risi-

kopositionsklassen kreditnehmerbezogen ermittelt. 

 

Ansätze und Methoden zur Bestimmung der Risikovorsorge 

Die Sparkasse verfügt über Steuerungsinstrumente, um frühzeitig Adressenausfallrisiken bei Krediten-

gagements zu erkennen, diese zu steuern und zu bewerten sowie im Jahresabschluss durch Risikovor-

sorge (Einzelwertberichtigungen, Rückstellungen, Pauschalwertberichtigungen) abzuschirmen.  

Hinsichtlich der handelsrechtlichen Bewertung verweisen wir auf die Ausführungen im Anhang zum 

Jahresabschluss vom 31. Dezember 2020. 

Die Kreditengagements werden regelmäßig dahingehend überprüft, ob Risikovorsorgebedarf, d. h. Be-

darf an spezifischen Kreditrisikoanpassungen, besteht. Eine außerordentliche Überprüfung erfolgt, 

wenn der Sparkasse Informationen vorliegen, die auf eine Verschlechterung der wirtschaftlichen Ver-

hältnisse hinweisen. Die Höhe der im Einzelfall zu bildenden spezifischen Kreditrisikoanpassungen ori-

entiert sich zum einen an der Wahrscheinlichkeit, mit der der Kreditnehmer seinen vertraglichen Ver-

pflichtungen nicht mehr nachkommen kann. Basis hierfür ist die Beurteilung der wirtschaftlichen Ver-

hältnisse und das Zahlungsverhalten des Kunden. Darüber hinaus erfolgt eine Bewertung der Sicher-

heiten mit ihren wahrscheinlichen Realisationswerten, um einschätzen zu können, welche Erlöse nach 

Eintritt von Leistungsstörungen noch zu erwarten sind.  

Die Angemessenheit der spezifischen Kreditrisikoanpassungen wird regelmäßig überprüft und fortge-

schrieben. Eine Auflösung der spezifischen Kreditrisikoanpassungen erfolgt bei nachhaltiger Verbes-

serung der wirtschaftlichen Verhältnisse des Kreditnehmers, d. h. wenn die Kapitaldienstfähigkeit wie-

der erkennbar ist, oder wenn die Kreditrückführung aus vorhandenen Sicherheiten möglich ist. 
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Für latente Ausfallrisiken bildet die Sparkasse Pauschalwertberichtigungen. Darüber hinaus bestehen 

allgemeine Kreditrisikoanpassungen in Form von Vorsorgereserven nach § 340f HGB. 

Berechnungsweisen sowie die Prozesse zur Genehmigung der Risikovorsorge sind in den Organisati-

onsrichtlinien der Sparkasse geregelt. 

 

Notleidende und überfällige Risikopositionen nach Branchen und nach geografischen Gebieten 

Die Nettozuführung zur Risikovorsorge im Kreditgeschäft betrug gemäß festgestelltem Jahresab-

schluss 2020 im Berichtszeitraum 1,3 Mio. EUR und setzt sich zusammen aus Zuführungen und Auflö-

sungen. Direkt in die GuV übernommene Direktabschreibungen betrugen im Berichtszeitraum 1,3 Mio. 

EUR, die Eingänge auf abgeschriebene Forderungen 1,0 Mio. EUR. 
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Banken 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Öffentliche Haushalte 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Privatpersonen 0,6 0,3  0,0 0,0 0,2 0,0 6,0 

Unternehmen und wirt-

schaftlich selbständige 

Privatpersonen, davon: 

20,5 8,2  0,7 1,2 1,1 0,8 6,5 

Land- und Forstwirt-

schaft, Fischerei und 

Aquakultur 

0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 

Energie- und Wasserver-

sorgung, Entsorgung, 

Bergbau und Gewinnung 

von Steinen und Erden 

0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Verarbeitendes Gewerbe 0,4 0,2  0,5 0,0 0,0 0,0 1,3 

Baugewerbe 16,0 5,2  0,0 0,7 1,1 0,1 0,1 

Handel; Instandhaltung 

und Reparatur von KFZ 
0,7 0,3  0,0 0,2 0,0 0,6 0,8 

Verkehr und Lagerei, 

Nachrichtenübermittlung 
0,3 0,1  0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 
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31.12.2020 
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Finanz- und Versiche-

rungsdienstleistungen  
0,1 0,1  0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 

Grundstücks- und Woh-

nungswesen  
0,7 0,5  0,0 0,0 0,0 0,1 1,0 

Sonstiges Dienstleis-

tungsgewerbe  
2,3 1,8  0,2 0,2 0,0 0,0 1,7 

Organisationen ohne Er-

werbszweck  
0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sonstige  0,0 0,0 1,3 0,0 0,2 0,0 0,21 0,0 

Gesamt 21,1 8,5 1,32 0,7 1,3 1,3 1,0 12,5 

Tabelle: Notleidende und überfällige Risikopositionen nach Branchen 

31.12.2020 
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Deutschland 21,1 8,5 1,3 0,7 12,5 

EWR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sonstige 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Gesamt 21,1 8,5 1,3 0,7 12,5 

Tabelle: Notleidende und überfällige Risikopositionen nach geografischen Gebieten 

                                                                 

1 Eine Zuordnung der Eingänge auf abgeschriebene Forderungen auf Branchen wurde auf Kontoebene 

ab 0,01 Mio. EUR vorgenommen. Der Restbetrag wurde in der Branche „Sonstige“ berücksichtigt. 

2 Aufgrund der unwesentlichen Höhe wurde bei den PWB auf eine Aufteilung nach Branchen verzichtet. 

Stattdessen wurden diese der Branche „Sonstige“ zugeordnet. 
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Entwicklung der Risikovorsorge 

31.12.2020 

Mio. EUR 
Anfangs-

bestand 

Zufüh-

rung 
Auflösung 

Inan-

spruch-

nahme 

Wechsel-

kurs- 

bedingte 

und sonstige 

Veränderung 

End- 

bestand 

Einzelwert- 

berichtigungen 
8,7 1,9 0,5 1,6 0,0 8,5 

Rückstellungen 1,1 0,2 0,3 0,3 0,0 0,7 

Pauschalwert- 

berichtigungen 
1,1 0,2 0,0 0,0 0,0 1,3 

Summe spezifi-

sche Kreditrisiko-

anpassungen 

10,9 2,3 0,8 1,9 0,0 10,5 

Allgemeine Kre-

ditrisikoanpassun-

gen  

(als Ergänzungska-

pital angerechnete 

Vorsorgereserven 

nach § 340f HGB) 

k. A.      k. A.  

Tabelle: Entwicklung der Risikovorsorge 
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7 Inanspruchnahme von ECAI und ECA (Art. 444 CRR) 

Zur Berechnung der regulatorischen Eigenmittelanforderungen für das Kreditrisiko verwendet die 

Sparkasse die in der CRR für den KSA vorgegebenen Risikogewichte. Dabei dürfen für die Bestimmung 

der Risikogewichte Bonitätsbeurteilungen externer Ratingagenturen herangezogen werden. Die fol-

gende Übersicht enthält die benannten, aufsichtsrechtlich anerkannten Ratingagenturen (ECAI) und 

Exportversicherungsagenturen (ECA) sowie die Risikopositionsklassen, für welche die Agenturen in 

Anspruch genommen werden. 

Risikopositionsklasse nach Artikel 112 CRR Benannte Ratingagenturen / 

bzw. Exportversicherungs-

agenturen  

Zentralstaaten oder Zentralbanken Standard & Poor’s und Moody‘s 

Regionale oder lokale Gebietskörperschaften Standard & Poor’s und Moody‘s 

Öffentliche Stellen Standard & Poor’s und Moody‘s 

Multilaterale Entwicklungsbanken Standard & Poor’s und Moody‘s 

Internationale Organisationen keine 

Institute Standard & Poor’s und Moody‘s 

Unternehmen Standard & Poor’s und Moody‘s 

Mengengeschäft keine 

Durch Immobilen besicherte Positionen keine 

Ausgefallene Positionen keine 

Mit besonders hohen Risiken verbundenen Positionen keine 

Gedeckte Schuldverschreibungen Standard & Poor’s und Moody‘s 

Institute und Unternehmen mit kurzfristigen Bonitätsbeur-

teilungen 

Standard & Poor’s und Moody‘s 

Verbriefungspositionen Standard & Poor’s und Moody‘s 

OGA keine 

Beteiligungen keine 

Sonstige Posten keine 

Tabelle: Benannte Rating- bzw. Exportversicherungsagenturen je Risikopositionsklasse 

Die Übertragung der Bonitätsbeurteilung einer Emission auf die Forderung erfolgt auf Basis eines sys-

temtechnisch unterstützten Ableitungssystems, das mit den Anforderungen nach Artikel 139 CRR 

übereinstimmt. Grundsätzlich wird so jeder Forderung ein Emissionsrating oder – sofern dieses nicht 

vorhanden ist - ein Emittentenrating übertragen. Falls kein Rating zugeordnet werden kann, wird die 

Forderung wie eine unbeurteilte Risikoposition behandelt. 

Das für die jeweilige Forderung anzuwendende Risikogewicht wird anhand der in der CRR vorgegebe-

nen Bonitätsstufen ermittelt. Die Zuordnung der externen Bonitätsbeurteilungen zu den Bonitätsstu-

fen erfolgt auf Basis der von der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde EBA veröffentlichten Stan-

dardzuordnung. 
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Risikopositionswerte nach Risikogewichten vor und nach Berücksichtigung von Kreditrisikomin-

derung 

Der Risikopositionswert bildet die Grundlage für die Bestimmung der Eigenmittelanforderungen für 

das Kreditrisiko. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Risikopositionswerte aufgeschlüsselt nach Risiko-

gewichten vor und nach Kreditrisikominderung. 

Risikogewicht in % 

Risikopositionswert in Mio. 

EUR je Risikopositionsklasse 

31.12.2020 

0 10 20 35 50 70 75 100 150 250 370 1250 

Zentralstaaten oder Zentralban-

ken 

271,5 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Regionale oder lokale Gebiets-

körperschaften 

8,3 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Öffentliche Stellen 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Multilaterale Entwicklungsban-

ken 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Internationale Organisationen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Institute 92,2 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Unternehmen 29,1 0,0 6,0 0,0 48,6 0,0 0,0 877,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Mengengeschäft 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 542,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Durch Immobilien besicherte Po-

sitionen 

0,0 0,0 0,0 846,7 269,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ausgefallene Positionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,9 16,8 0,0 0,0 0,0 

Mit besonders hohen Risiken ver-

bundene Positionen 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,7 0,0 0,0 0,0 

Gedeckte Schuldverschreibungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Verbriefungspositionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Institute und Unternehmen mit 

kurzfristiger Bonitätsbeurteilung 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

OGA 0,0 0,0 59,7 0,0 30,9 0,0 8,0 87,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Beteiligungspositionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39,8 0,0 5,0 0,0 0,0 

Sonstige Posten 86,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Gesamt 487,2 0,0 74,2 846,7 348,9 0,0 550,5 1.025,6 32,5 5,0 0,0 0,0 

Tabelle: Risikopositionswerte vor Kreditrisikominderung 

 

 

 

 



s  Finanzholdinggruppe Sparkasse zu Lübeck  

 

 σ - Finanzgruppe  Seite: 43 von 105 

 

 

Risikogewicht in % 

Risikopositionswert in Mio. 

EUR je Risikopositionsklasse 

31.12.2020 

0 10 20 35 50 70 75 100 150 250 370 1250 

Zentralstaaten oder Zentralban-

ken 

288,5 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Regionale oder lokale Gebiets-

körperschaften 

10,6 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Öffentliche Stellen 17,3 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Multilaterale Entwicklungsban-

ken 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Internationale Organisationen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Institute 133,1 0,0 11,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Unternehmen 29,1 0,0 6,0 11,1 48,6 0,0 0,0 819,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Mengengeschäft 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 504,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Durch Immobilien besicherte Po-

sitionen 

0,0 0,0 0,0 846,7 269,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ausgefallene Positionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,8 15,7 0,0 0,0 0,0 

Mit besonders hohen Risiken ver-

bundene Positionen 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,7 0,0 0,0 0,0 

Gedeckte Schuldverschreibungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Verbriefungspositionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Institute und Unternehmen mit 

kurzfristiger Bonitätsbeurteilung 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

OGA 0,0 0,0 59,7 0,0 30,9 0,0 8,0 87,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Beteiligungspositionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39,8 0,0 5,0 0,0 0,0 

Sonstige Posten 86,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Gesamt 564,7 0,0 82,6 857,8 348,9 0,0 512,2 967,8 31,4 5,0 0,0 0,0 

Tabelle: Risikopositionswerte nach Kreditrisikominderung 
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8 Beteiligungen im Anlagebuch (Art. 447 CRR) 

Die gehaltenen Beteiligungen lassen sich hinsichtlich der Art der Beteiligung in strategische, Funkti-

ons- und Kapitalbeteiligungen einteilen. 

Strategische Beteiligungen folgen dem Verbundgedanken und sind Ausdruck der Geschäftsstrategie 

der Sparkassen-Finanzgruppe. Auf die Ausführungen im Lagebericht der Sparkasse zu Lübeck AG unter 

C. 1.5.1.2 wird verwiesen. Funktionsbeteiligungen dienen der Spezialisierung und Bündelung betriebli-

cher Aufgaben. Kapitalbeteiligungen werden mit dem Ziel eingegangen, hinreichende Renditen in Re-

lation zum Risiko auf das investierte Kapital zu erwirtschaften. 

Die Beteiligungen der Sparkasse, sowohl direkte als auch indirekte Beteiligungen, wurden aufgrund 

langfristiger strategischer Überlegungen eingegangen, um den Verbund der Sparkassen-Finanzgruppe 

zu stärken, die Zusammenarbeit mit den Institutionen in der Region zu ermöglichen und nachhaltig 

die regionalen Wirtschaftsräume zu fördern. Sie dienen letztlich der Erfüllung des öffentlichen Auf-

trags durch den Gesetzgeber sowie der Förderung des Sparkassenwesens. Eine Gewinnerzielung 

ergibt sich für die Gruppe der Kapitalbeteiligungen. 

Im Rahmen der konsolidierten Darstellung werden unter der Gruppe der Kapitalbeteiligungen Positio-

nen aufgeführt, die der Gewinnerzielung dienen.  

Die Bewertung der Beteiligungen in der Rechnungslegung erfolgt nach den Vorschriften des HGB. Die 

Beteiligungen werden nach den für das Anlagevermögen geltenden Vorschriften gemäß § 253 Absätze 

1 und 3 HGB bewertet. Die Wertansätze werden in regelmäßigen Abständen überprüft. 

Die Bewertung der Beteiligungen erfolgt zu Anschaffungskosten gemäß HGB. Dauerhafte Wertminde-

rungen auf Beteiligungen werden abgeschrieben und Zuschreibungen sind bis zur Höhe der Anschaf-

fungskosten möglich. 

Die in der nachfolgenden Tabelle ausgewiesenen Beteiligungspositionen basieren auf der Zuordnung 

zu der Risikopositionsklasse Beteiligungen nach der CRR. Bei den Wertansätzen werden der in der Bi-

lanz ausgewiesene Buchwert, der beizulegende Zeitwert sowie, sofern an einer Börse notiert, ein vor-

handener Börsenwert ausgewiesen. Der beizulegende Zeitwert bei börsennotierten Beteiligungen 

ergibt sich aus dem Schlusskurs am Berichtsstichtag und entspricht unter Berücksichtigung des An-

schaffungskostenprinzips dem Buchwert. Die Positionen werden aus strategischen Gründen als auch 

zur Renditeerzielung gehalten. 
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31.12.2020 

Mio. EUR Buchwert 

Beizulegender 

Zeitwert 

(Fair Value) 

Börsenwert 

Strategische Beteiligungen 30,7 30,6  

davon börsengehandelte Positionen    

davon nicht börsennotiert, aber zu einem 

hinreichend diversifizierten Beteiligungs-

portfolio gehörend   

 

davon andere Beteiligungspositionen 30,7 30,6  

Funktionsbeteiligungen 8,7 14,5  

davon börsengehandelte Positionen    

davon nicht börsennotiert, aber zu einem 

hinreichend diversifizierten Beteiligungs-

portfolio gehörend   

 

davon andere Beteiligungspositionen 8,7 14,5  

Kapitalbeteiligungen 6,6 6,6 6,4 

davon börsengehandelte Positionen 6,4 6,4 6,4 

davon nicht börsennotiert, aber zu einem 

hinreichend diversifizierten Beteiligungs-

portfolio gehörend   

 

davon andere Beteiligungspositionen 0,2 0,2  

Gesamt 46,0 51,7  

Tabelle: Wertansätze für Beteiligungspositionen 

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wurden die Bewertungen von Beteiligungen angepasst. Da-

her wird, abweichend zu den aufsichtsrechtlichen Meldungen zum 31.12.2020 ein um 1,1 Mio. Euro hö-

herer Positionswert ausgewiesen. Dieser ergibt sich aus der Zuschreibung bei der Beteiligung am 

Sparkassen- und Giroverband für Schleswig-Holstein in Höhe von 1,6 Mio. Euro und Abschreibungen in 

Höhe von 0,5 Mio. Euro. 

In den aufsichtsrechtlichen Meldungen zum 31.12.2020 wird für die Risikopositionsklasse Beteiligun-

gen ein Positionswert in Höhe von 44,8 Mio. Euro gemeldet, wovon 7,0 Mio. Euro börsennotiert sind. 

Realisierte und nicht realisierte Gewinne und Verluste aus Beteiligungspositionen: 

31.12.2020 

Mio. EUR Realisierter Gewinn / 

Verlust aus Verkauf / 

Liquidation 

Latente Neubewertungsgewinne / -verluste 

Gesamt Davon im harten 

Kernkapital berück-

sichtigt 

Gesamt 0,0 0,0 0,0 

Tabelle: Realisierte und nicht realisierte Gewinne und Verluste aus Beteiligungspositionen 
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9 Kreditrisikominderungstechniken (Art. 453 CRR) 

Zur angemessenen Reduzierung der Adressenausfallrisiken können bestimmte Kreditrisikominde-

rungstechniken eingesetzt werden. Hierzu zählen die Hereinnahme von Sicherheiten sowie bilanzwirk-

same und außerbilanzielle Aufrechnungen. 

Von bilanzwirksamen und außerbilanziellen Aufrechnungsvereinbarungen macht die Sparkasse keinen 

Gebrauch.  

Die Strategie zur Bewertung und Verwaltung der verwendeten berücksichtigungsfähigen Sicherheiten 

ist als Teil unserer Kreditrisikostrategie in ein übergreifendes Verfahren der Gesamtbanksteuerung 

eingebunden. 

Bei der Hereinnahme und der Bewertung von Sicherheiten werden sowohl quantitativen als auch quali-

tativen Aspekten unter Berücksichtigung rechtlicher Erfordernisse Rechnung getragen. Die entspre-

chenden Verfahren sind in den Organisationsanweisungen der Sparkasse verankert. Die Beleihungs-

grundsätze bilden den Rahmen für Art und Umfang der zugelassenen Sicherheiten und geben die an-

zuwendenden Kriterien für die Beurteilung der Werthaltigkeit der Sicherheiten vor. 

Der Ansatz, die Prüfung und die regelmäßige Bewertung der Sicherheiten liegen im Verantwortungs-

bereich der Marktfolge. Die Wertansätze der Sicherheiten werden in Abhängigkeit von ihrer Art in re-

gelmäßiger Folge überprüft und aktualisiert. 

Die implementierten Prozesse zur Risikosteuerung geben die regelmäßige vollständige Kreditrisiko-

beurteilung der besicherten Positionen einschließlich der Überprüfung der rechtlichen Wirksamkeit 

und der juristischen Durchsetzbarkeit der hereingenommenen Sicherheiten vor. Zur laufenden Ge-

währleistung der juristischen Durchsetzbarkeit werden standardisierte Verträge eingesetzt. 

Die Entscheidung über die Anerkennung und Anwendung eines Sicherheiteninstruments zur Kreditrisi-

kominderung trifft die Sparkasse im Kontext ihrer Geschäftsstrategie und der Kreditrisikostrategie.  

Die Sparkasse nutzt zur Absicherung von privaten und gewerblichen Immobilienfinanzierungen Grund-

pfandrechte als wesentliches Instrument zur Minimierung der mit dem Kreditgeschäft verbundenen 

Risiken. Die privilegierten Grundpfandrechte werden im KSA nicht als Kreditrisikominderung, sondern 

als eigenständige Risikopositionsklasse berücksichtigt und unter Artikel 442 CRR offengelegt. Die Be-

wertung der Grundpfandrechte erfolgt gemäß den Anforderungen der Artikel 125 und 126 CRR in Ver-

bindung mit Artikel 208 CRR. Bei der Ermittlung der Sicherheitenwerte werden die Vorgaben der Belei-

hungswertermittlungsverordnung zu Grunde gelegt. 

Daneben werden die folgenden Hauptarten von Sicherheiten für aufsichtsrechtliche Zwecke als Sicher-

heiteninstrumente risikomindernd in Anrechnung gebracht: 

Finanzielle Sicherheiten: Bareinlagen bei der Sparkasse und Gold  

Gewährleistungen und Garantien: Garantien und Bürgschaften anerkennungsfähiger Sicherungsge-

ber (z. B. öffentliche Stellen / inländische Kreditinstitute), Bargeldeinlagen bei anderen Kreditinstitu-

ten, Lebensversicherungen, Bausparguthaben sowie Kreditderivate in Form von Kreditbaskets der 

Sparkassen-Finanzgruppe. 
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Bei den Gewährleistungsgebern für die von der Sparkasse angerechneten Gewährleistungen handelt 

es sich hauptsächlich um öffentliche Stellen, Zentralregierungen, Regionalregierungen, örtliche Ge-

bietskörperschaften, inländische Kreditinstitute, Unternehmen, die über ein externes langfristiges Ra-

ting von / mindestens A- (S&P) oder A3 (Moody’s) verfügen. 

Im Rahmen der aufsichtsrechtlich anerkannten Besicherung nutzt die Sparkasse Kreditderivate in 

Form von Credit Linked Notes. Gegenpartei für Kreditderivatetransaktionen sind ausschließlich Spar-

kassen-Kreditbaskets.  

Markt- oder Kreditrisikokonzentrationen innerhalb der Kreditrisikominderung kommen bei der Spar-

kasse nicht vor. 

Für die einzelnen Risikopositionsklassen ergeben sich die folgenden Gesamtbeträge an gesicherten 

Positionswerten 

 

31.12.2020 

Mio. EUR 

Finanzielle  

Sicherheiten 

Gewährleistungen 

und Kreditderi-

vate 

Zentralstaaten oder Zentralbanken 0,0 0,0 

Regionale oder lokale Gebietskörperschaften 0,0 0,0 

Öffentliche Stellen 0,0 0,0 

Multilaterale Entwicklungsbanken 0,0 0,0 

Internationale Organisationen 0,0 0,0 

Institute 0,0 0,0 

Unternehmen 15,0 42,7 

Mengengeschäft 1,9 36,3 

Durch Immobilien besicherte Positionen 0,0 0,0 

Ausgefallene Positionen 0,1 1,0 

Mit besonders hohen Risiken verbundene Po-

sitionen 0,0 0,0 

Gedeckte Schuldverschreibungen 0,0 0,0 

Institute und Unternehmen mit kurzfristiger 

Bonitätsbeurteilung 0,0 0,0 

OGA 0,0 0,0 

Beteiligungspositionen 0,0 0,0 

Sonstige Posten 0,0 0,0 

Gesamt 17,0 80,0 

Tabelle: Besicherte Positionswerte 
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10 Marktrisiko (Art. 445 CRR) 

Zur Ermittlung der Eigenkapitalanforderungen für das Marktrisiko verwendet die Sparkasse die auf-

sichtsrechtlichen Standardverfahren. Eigene interne Modelle i. S. von Art. 363 CRR kommen nicht zur 

Anwendung. 

Eigenmittelanforderungen für die zum Stichtag vorliegenden Marktrisiken bestehen nicht. Für die Be-

stände in Fremdwährungen ist aufgrund des in Artikel 351 CRR festgelegten Schwellenwerts keine Un-

terlegung mit Eigenmitteln notwendig. 
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11 Zinsrisiko im Anlagebuch (Art. 448 CRR) 

Qualitative Angaben (Art. 448 Buchstabe a) CRR) 

In die Messung des Zinsänderungsrisikos im Anlagebuch sind alle relevanten zinstragenden bezie-

hungsweise zinssensitiven Geschäfte und Positionen einbezogen. 

Zur Ermittlung des Risikos aus den Zinsänderungsgeschäften wird auf monatlicher Basis ein so ge-

nannter Value at Risk-Ansatz angewandt, der auf der historischen Simulation basiert (95%-Konfidenz-

niveau, Planungshorizont drei Monate). 

Es kommen sowohl vermögensorientierte Methoden (Auswirkungen auf den Gesamtbankcashflow / 

Zinsbuchbarwert) als auch GuV-orientierte Methoden (Auswirkungen auf den Zinsüberschuss) zum Ein-

satz. 

Für die Bestände mit unbestimmter Fristigkeit werden geeignete Annahmen (Modell der gleitenden 

Durchschnitte) getroffen. 

Effekte aus vorzeitigen Kreditrückzahlungen werden bei der Abbildung von Risiken aus impliziten Op-

tionen berücksichtigt. 

Quantitative Angaben (Art. 448 Buchstabe b) CRR) 

In nachfolgender Übersicht werden die Auswirkungen eines Zinsschocks bei der vom Institut angewen-
deten Methode zur internen Steuerung des Zinsänderungsrisikos dargestellt: 

 

31.12.2020 in Mio. EUR 

 

berechnete Barwertänderung 

Zinsschock + 200 Basis-

punkte  
Zinsschock - 200 Basispunkte  

Einzelinstitut Sparkasse zu 

Lübeck AG 
-44,3 +6,6 

Finanzholdinggruppe aus kon-

solidierter Basis 
-52,3 +7,5 

Tabelle: Zinsänderungsrisiko 
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12 Gegenparteiausfallrisiko (Art. 439 CRR) 

Qualitative Angaben (Art. 439 Buchstaben a) bis d) CRR) 

Die Sparkasse schließt derivative Finanzgeschäfte zur Steuerung und Begrenzung von Zinsänderungs-

risiken und Währungsrisiken ab. Ein Handel zur Erzielung von Gewinnen aus Preisdifferenzen in diesen 

Instrumenten wird grundsätzlich nicht betrieben. 

Die Ermittlung der Eigenmittelanforderungen für derivative Positionen erfolgt auf Basis der aufsichts-

rechtlichen Standardverfahren.  

Die Anrechnungsbeträge für derivative Positionen werden zusammen mit den weiteren kreditrisikobe-

hafteten Positionen bei der Ermittlung der Risikopositionen (Exposures) und bei der Limitierung der 

Risikohöhe berücksichtigt. 

Für jeden Kontrahenten besteht zum Zeitpunkt des Geschäftsabschlusses eine Obergrenze für die An-

rechnung der Adressenausfallrisiken. Die Limithöhe ist abhängig von der Bonität und wird im 2-Voten-

Verfahren durch den Vorstand festgelegt. Zusätzlich werden die mit diesen Geschäften verbundenen 

Adressenausfallrisiken (Kontrahentenrisiken) im Rahmen der Risikotragfähigkeitsbetrachtungen bei 

der Berechnung der Auslastung des festgelegten Risikolimits berücksichtigt. Geschäfte in derivativen 

Finanzinstrumenten werden grundsätzlich über zentrale Gegenparteien bzw. außerbörslich (over the 

counter – OTC) abgeschlossen. Die Kontrahenten sind ausschließlich Banken. Clearingpflichtige Deri-

vatgeschäfte (European Market Infrastructure Regulation) sind ausschließlich bei Instituten zulässig, 

die Mitglied im Haftungsverbund der S-Finanzgruppe sind. Die Überwachung der Limite erfolgt anhand 

eines Limitsystems. 

Die Sparkasse wendet das aufsichtsrechtlich anerkannte Netting-Verfahren an, bei dem gegenläufige 

Ansprüche aus Finanzinstrumenten mit dem Kontrahenten verrechnet werden und so das Adressen-

ausfallrisiko reduziert wird. 

Für die Bilanzierung und Bewertung der derivativen Finanzinstrumente gelten die allgemeinen 

Grundsätze des HGB. Den negativen Zeitwerten bei zur Absicherung von Zinsänderungsrisiken abge-

schlossenen Zinsswapgeschäften stehen positive Wertveränderungen in den abgesicherten Grundge-

schäften gegenüber. Ein Verpflichtungsüberschuss besteht nicht, so dass die Bildung einer Rückstel-

lung nicht erforderlich war. 

Im Rahmen der Steuerung derivativer Adressenausfallrisikopositionen werden die Risikobeiträge von 

Markt- und Kontrahentenrisiken additiv behandelt. Daher erfolgt keine Betrachtung von Korrelationen 

dieser Risiken.  

Die Sparkasse hat standardisierte Rahmenverträge mit ihren Vertragspartnern abgeschlossen. Die 

Sparkasse hat keine Verträge mit ihren Vertragspartnern abgeschlossen, die im Falle einer Ratingver-

schlechterung der Sparkasse zu Sicherheitennachschüssen bzw. der erstmaligen Stellung von Sicher-

heiten führen könnten. 
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Quantitative Angaben (Art. 439 Buchstaben e) bis h) CRR) 

Die nachfolgende Tabelle enthält die positiven Wiederbeschaffungswerte3 einschließlich der Berück-

sichtigung von Netting und Sicherheiten. 

31.12.2020 

Mio. Euro 

Positiver 

Bruttozeit-

wert 

Aufrech-

nungsmög-

lichkeiten 

(Netting) 

Saldierte 

aktuelle 

Ausfallrisi-

koposition 

Anrechen-

bare Sicher-

heiten 

Nettoaus-

fallrisiko-

position 

Zinsderivate 5,8 0,0 0,0 0,0 5,8 

Kreditderivate 2,6 0,0 0,0 0,0 2,6 

Gesamt 8,4 0,0 0,0 0,0 8,4 

Tabelle: Positive Wiederbeschaffungswerte 

Das gesamte Gegenparteiausfallrisiko beläuft sich zum Stichtag 31.12.2020 auf 11,3 Mio. Euro. Die Be-

rechnung erfolgt gemäß CRR auf Basis der Marktbewertungsmethode.  

Kreditderivate 

Per 31.12.2020 betrug der Nominalwert der Absicherungen über Kreditderivate 10,7 Mio. Euro. Die fol-

gende Tabelle zeigt die Verteilung der entsprechenden Ausfallrisikopositionen. 

31.12.2020 

Mio. Euro 

Kreditderivate (Sicherungsnehmer) 

Nominalwert der Absicherung 

Bilanzielle Positionen 7,7 

Außerbilanzielle Positionen 3,0 

Gesamt 10,7 

        Tabelle: Kreditderivate nach Arten von Ausfallrisikopositionen 

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Nominalwerte der Kreditderivategeschäfte zum Stichtag der Offen-

legung. 

31.12.2020 

Mio. Euro 

Nutzung für eigenes Kreditportfolio Vermittlertätigkeit 

Gekauft 

(Sicherungsnehmer) 

Verkauft 

(Sicherungsgeber)  

Credit Default Swaps 29,9 158,9 0,0 

Gesamt 29,9 158,9 0,0 

Tabelle: Nominalbeträge der Kreditderivategeschäfte nach Verwendung 

Art. 439 Buchstabe i) CRR findet keine Anwendung. 

                                                                 

3 In dem ausgewiesenen Wiederbeschaffungswert sind anteilige Zinsen nicht enthalten.  
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13 Operationelles Risiko (Art. 446 CRR) 

Die Informationen zum operationellen Risiko sind im Lagebericht nach § 289 HGB unter Gliederungs-

punkt C 1.5.4 offengelegt. Der Lagebericht wurde vom Vorstand genehmigt und ist auf der Homepage 

der Sparkasse veröffentlicht. 

 

 



s  Finanzholdinggruppe Sparkasse zu Lübeck  

 

 σ - Finanzgruppe  Seite: 53 von 105 

 

 

14 Belastete und unbelastete Vermögenswerte (Art. 443 CRR) 

Belastete Vermögenswerte sind grundsätzlich bilanzielle und außerbilanzielle Vermögensgegen-

stände, die bei besicherten Refinanzierungsgeschäften und sonstigen besicherten Verbindlichkeiten 

als Sicherheit eingesetzt werden und die nicht uneingeschränkt genutzt werden können. 

Die Belastung von Vermögenswerten bei der Sparkasse resultiert in erster Linie aus der Emission von 

Pfandbriefen, Weiterleitungsdarlehen und Pensionsgeschäften (Repos). 

Die als Sicherheiten hinterlegten Vermögenswerte stehen zweckgebunden spezifischen Verbindlich-

keiten gegenüber. Die Höhe der als Sicherheiten genutzten Vermögenswerte richtet sich nach der 

Höhe der zu besichernden Verbindlichkeit, wobei die Sicherheiten einem festgelegten Bewertungsab-

schlag unterworfen sind. Übersteigt der Wert einer Sicherheit den Betrag der gesicherten Verbindlich-

keit (Übersicherung), werden Sicherheiten freigegeben. Das Vorliegen einer Übersicherung wird bei 

jeder Bewertung des Geschäfts, in der Regel täglich, geprüft. 

Eine Überbesicherung besteht in der Deckungsmasse für emittierte Pfandbriefe. Sie dient der Erfül-

lung der gesetzlichen Anforderungen. Die darüber hinaus gehende Überdeckung stellt einen zusätzli-

chen Emissionsspielraum sicher. 

Der Anteil der in den unbelasteten Vermögenswerten enthaltenen Vermögensgegenstände, die nach 

Auffassung der Sparkasse für eine Belastung nicht infrage kommen, beträgt 29,2 Prozent. Zum über-

wiegenden Teil handelt es sich dabei um Kredite in laufender Rechnung, Zentralbankguthaben, Beteili-

gungen und Bargeldbestände. 

Die nachfolgenden Tabellen stellen die Vermögenswerte und Sicherheiten sowie deren Belastung dar, 

angegeben als Medianwerte auf Basis der vierteljährlichen Meldungen zum Quartalsultimo. 

Medianwerte 2020 

Mio. Euro 
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010 030 040 050 060 080 090 100 

010 Vermögenswerte des 

meldenden Instituts 

1.194,4 19,4   1.829,4 339,8   

030 Eigenkapitalinstrumente 0,0 0,0   172,6 0,0   

040 Schuldverschreibungen 149,8 19,4 152,9 20,5 131,1 64,3 132,2 65,9 
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Medianwerte 2020 

Mio. Euro 
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010 030 040 050 060 080 090 100 

050 davon: gedeckte 

Schuldverschreibungen 

90,4 0,0 91,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

060 davon: forderungsun-

terlegte Wertpapiere 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

070 davon: von Staaten be-

geben 

19,4 19,4 20,5 20,5 19,3 19,3 19,3 19,3 

080 davon: von Finanzunter-

nehmen begeben 

130,5 0,0 132,4 0,0 86,5 17,9 86,5 18,5 

090 davon: von Nichtfinanz-

unternehmen begeben 

3,0 0,0 3,1 0,0 23,3 23,3 24,1 24,1 

120 Sonstige  

Vermögenswerte 

1.044,0 0,0   1.541,8 275,5   

121 davon: 

Weiterleitungsdarlehen 

200,0 0,0   0,0 0,0   

122 Davon: 

Deckungsstockdarlehen 

822,0 0,0   0,0 0,0   

Tabelle: Belastete und unbelastete Vermögenswerte 
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Medianwerte 2020 
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010 030 040 050 

130 Vom meldenden Institut 

entgegengenommene  Si-

cherheiten 

0,0 0,0 42,4 42,4 

140 Jederzeit kündbare Darle-

hen 

0,0 0,0 0,0 0,0 

150 Eigenkapitalinstrumente 0,0 0,0 0,0 0,0 

160 Schuldverschreibungen 0,0 0,0 42,4 42,4 

170 davon: gedeckte Schuld-

verschreibungen 

0,0 0,0 0,0 0,0 

180 davon: forderungsunter-

legte Wertpapiere 

0,0 0,0 0,0 0,0 

190 davon: von Staaten bege-

ben 

0,0 0,0 35,3 35,3 

200 davon: von Finanzunter-

nehmen begeben 

0,0 0,0 7,1 7,1 

210 davon: von Nichtfinanz-

unternehmen begeben 

0,0 0,0 0,0 0,0 

220 Darlehen und Kredite au-

ßer jederzeit kündbaren 

Darlehen 

0,0 0,0 0,0 0,0 

230 Sonstige entgegengenom-

mene Sicherheiten 

0,0 0,0 0,0 0,0 

240 Begebene eigene Schuld-

verschreibungen außer ei-

genen gedeckten Schuld-

verschreibungen oder for-

derungsunterlegten Wert-

papieren 

0,0 0,0 0,3 0,0 

241 Eigene gedeckte Schuld-

verschreibungen und be-

  0,0 0,0 
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gebene, noch nicht als Si-

cherheit hinterlegte for-

derungsunterlegte Wert-

papiere 

250 Summe der Vermögens-

werte, entgegengenom-

menen Sicherheiten und 

begebenen eigenen 

Schuldverschreibungen 

1.194,4 19,4   

Tabelle: Entgegengenommene Sicherheiten 

Die nachfolgende Übersicht enthält die mit belasteten Vermögenswerten und erhaltenen Sicherheiten 

verbundenen Verbindlichkeiten (Geschäfte der Passivseite und das Derivategeschäft), die die Quellen 

der Belastung darstellen. 

Medianwerte 2020 

Mio. Euro 

Kongruente Verbindlichkei-

ten, Eventualverbindlichkei-

ten oder verliehene  Wert-

papiere 

Belastete Vermögenswerte, 

entgegengenommene Sicher-

heiten und begebene eigene 

Schuldverschreibungen außer 

gedeckten Schuldverschrei-

bungen und forderungsunter-

legten Wertpapieren 

010 030 

010 Buchwert ausgewählter fi-

nanzieller Verbindlichkei-

ten 

784,9 1.193,6 

Tabelle: Belastungsquellen 
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15 Verschuldung (Art. 451 CRR) 

Die Verschuldung und die Verschuldungsquote werden gemäß delegierter Verordnung (EU) 2015/62 

ermittelt. Dabei wird die Möglichkeit der Nicht-Berücksichtigung von Treuhandkrediten nach Art. 429 

(11) CRR4 nicht genutzt. 

Der Vorstand wird regelmäßig über die Höhe der Verschuldungsquote informiert. Die Verschuldungs-

quote ist derzeit aufsichtlich noch nicht begrenzt. Daher verzichtet die Sparkasse auf eine entspre-

chende Limitierung. 

Die Verschuldungsquote ist der Quotient aus dem Kernkapital und der Gesamtrisikopositionsmess-

größe. Sie belief sich zum 31. Dezember 2020 auf 8,96 Prozent für die Sparkasse zu Lübeck AG und 

9,40 Prozent für die Finanzholdinggruppe (gemäß delegierter Verordnung (EU) 2015/62). Im Vergleich 

zum Vorjahr ergab sich somit ein Anstieg von 0,64 Prozentpunkten für das Einzelinstitut und 0,51 Pro-

zentpunkten für die Finanzholdinggruppe. Maßgeblich für den Anstieg der Verschuldungsquote war 

ein Anstieg des Kernkapitals bei gleichzeitigem Rückgang der Gesamtrisikoposition. 

Die Sparkasse nutzt die Erleichterung gemäß VO(EU) 2020/873 Artikel 500b zur vorübergehenden Aus-

nahme von Risikopositionen gegenüber Zentralbanken bei der Ermittlung der Verschuldungsquote. 

Die ausgenommenen Risikopositionen sind in der Zeile EU-19b der Tabelle LRCom enthalten.  

Die nachfolgenden Tabellen erläutern die Zusammensetzung der Verschuldungsquote. Alle Daten be-

ziehen sich auf den Stichtag der Offenlegung. 

Einzelinstitut Sparkasse zu Lübeck AG 

Zeile 
LRSum  

  Anzusetzender Wert 
Mio. EUR 

1 Summe der Aktiva laut veröffentlichtem Abschluss  3.049,1 

2 Anpassung für Unternehmen, die für Rechnungslegungszwecke konso-
lidiert werden, aber nicht dem aufsichtsrechtlichen Konsolidierungs-
kreis angehören 

 k. A.  

3 (Anpassung für Treuhandvermögen, das nach dem geltenden Rech-
nungslegungsrahmen in der Bilanz angesetzt wird, aber gemäß Artikel 
429 Absatz 13 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 bei der Gesamtrisi-
kopositionsmessgröße der Verschuldungsquote unberücksichtigt 
bleibt) 

 k. A.  

4 Anpassungen für derivative Finanzinstrumente  175,1 

5 Anpassungen für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (SFT)  k. A.  

6 Anpassung für außerbilanzielle Posten (d. h. Umrechnung außerbilan-
zieller Risikopositionen in Kreditäquivalenzbeträge) 

 216,8 

EU-6a (Anpassung für gruppeninterne Risikopositionen, die gemäß Artikel 
429 Absatz 7 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 bei der Gesamtrisi-
kopositionsmessgröße der Verschuldungsquote unberücksichtigt blei-
ben) 

 k. A.  

EU-6b (Anpassung für Risikopositionen, die gemäß Artikel 429 Absatz 14 der 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013 bei der Gesamtrisikopositionsmess-
größe der Verschuldungsquote unberücksichtigt bleiben) 

 k. A.  

7 Sonstige Anpassungen  (345,4) 

8 Gesamtrisikopositionsmessgröße der Verschuldungsquote  3.095,6 

                                                                 

4 Gemäß delegierter Verordnung 2015/62 zur Änderung der CRR entspricht dies Art. 429 (13) CRR  
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Tabelle: Summarische Abstimmung zwischen bilanzierten Aktiva und Risikopositionen für die Ver-

schuldungsquote (LRSum) 

 

Zeile 
LRCom  

  Risikopositionen für 
die CRR-Verschul-

dungsquote 
Mio. EUR 

Bilanzwirksame Risikopositionen (ohne Derivate und SFT) 

1 Bilanzwirksame Posten (ohne Derivate, SFT und Treuhandvermögen, 
aber einschließlich Sicherheiten) 

 2.997,6 

2 (Bei der Ermittlung des Kernkapitals abgezogene Aktivabeträge)  (0,3) 

3 Summe der bilanzwirksamen Risikopositionen (ohne Derivate, SFT 
und Treuhandvermögen) (Summe der Zeilen 1 und 2) 

 2.997,3 

Risikopositionen aus Derivaten 

4 Wiederbeschaffungswert aller Derivatgeschäfte (d. h. ohne anrechen-
bare, in bar erhaltene Nachschüsse) 

 8,5 

5 Aufschläge für den potenziellen künftigen Wiederbeschaffungswert in 
Bezug auf alle Derivatgeschäfte (Marktbewertungsmethode) 

 8,5 

EU-5a Risikoposition gemäß Ursprungsrisikomethode  k. A.  

6 Hinzurechnung des Betrags von im Zusammenhang mit Derivaten ge-
stellten Sicherheiten, die nach dem geltenden Rechnungslegungsrah-
men von den Bilanzaktiva abgezogen werden 

 k. A.  

7 (Abzüge von Forderungen für in bar geleistete Nachschüsse bei Deri-
vatgeschäften) 

 k. A.  

8 (Ausgeschlossener ZGP-Teil kundengeclearter Handelsrisikopositio-
nen) 

 k. A.  

9 Angepasster effektiver Nominalwert geschriebener Kreditderivate  158,1 

10 (Aufrechnungen der angepassten effektiven Nominalwerte und Ab-
züge der Aufschläge für geschriebene Kreditderivate) 

 k. A.  

11 Summe der Risikopositionen aus Derivaten (Summe der Zeilen 4 
bis 10) 

 175,1 

Risikopositionen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) 

12 Brutto-Aktiva aus SFT (ohne Anerkennung von Netting), nach Bereini-
gung um als Verkauf verbuchte Geschäfte 

k. A.  

13 (Aufgerechnete Beträge von Barverbindlichkeiten und -forderungen 
aus Brutto-Aktiva aus SFT) 

k. A.  

14 Gegenparteiausfallrisikoposition für SFT-Aktiva  k. A.  
EU-14a Abweichende Regelung für SFT: Gegenparteiausfallrisikoposition ge-

mäß Artikel 429b Absatz 4 und Artikel 222 der Verordnung (EU) Nr. 
575/2013  

 k. A.  

15 Risikopositionen aus als Beauftragter getätigten Geschäften  k. A.  

EU-15a (Ausgeschlossener ZGP-Teil von kundengeclearten SFT-Risikopositio-
nen) 

 k. A.  

16 Summe der Risikopositionen aus Wertpapierfinanzierungsge-
schäften (Summe der Zeilen 12 bis 15a) 

 k. A.  

Sonstige außerbilanzielle Risikopositionen 

17 Außerbilanzielle Risikopositionen zum Bruttonominalwert  614,3 

18 (Anpassungen für die Umrechnung in Kreditäquivalenzbeträge)  (397,5) 

19 Sonstige außerbilanzielle Risikopositionen (Summe der Zeilen 17 
und 18) 

 216,8 
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(Bilanzielle und außerbilanzielle) Risikopositionen, die nach Artikel 429 Absatz 7 und Absatz 14 der 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013 unberücksichtigt bleiben dürfen 
EU-19a (Gemäß Artikel 429 Absatz 7 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 nicht 

einbezogene (bilanzielle und außerbilanzielle) gruppeninterne Risi-
kopositionen (Einzelbasis)) 

 k. A.  

EU-19b (Bilanzielle und außerbilanzielle) Risikopositionen, die nach Artikel 
429 Absatz 14 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 unberücksichtigt 
bleiben dürfen 

 (293,6) 

Eigenkapital und Gesamtrisikopositionsmessgröße 

20 Kernkapital  277,3 

21 Gesamtrisikopositionsmessgröße der Verschuldungsquote 
(Summe der Zeilen 3, 11, 16, 19, EU-19a und EU-19b) 

 3.095,6 

Verschuldungsquote 

22 Verschuldungsquote  8,96 

EU-22a Verschuldungsquote (ohne die Auswirkungen einer anwendbaren 
vorübergehenden Ausnahme von Risikopositionen gegenüber Zen-
tralbanken) 

8,18 

Gewählte Übergangsregelung und Betrag ausgebuchter Treuhandpositionen 

EU-23 Gewählte Übergangsregelung für die Definition der Kapitalmessgröße  Transitional 

EU-24 Betrag des gemäß Artikel 429 Absatz 11 der Verordnung (EU) Nr. 
575/2013   ausgebuchten Treuhandvermögens 

 k. A.  

Tabelle: Einheitliche Offenlegung der Verschuldungsquote (LRCom) 

 

Zeile 
LRSpl  

  Risikopositionen für 
die CRR-Verschul-

dungsquote 
Mio. EUR 

EU-1 Gesamtsumme der bilanzwirksamen Risikopositionen (ohne Derivate, 
SFT und ausgenommene Risikopositionen), davon: 

 2.703,9 

EU-2 Risikopositionen im Handelsbuch  k. A.  

EU-3 Risikopositionen im Anlagebuch, davon  2.703,9 

EU-4 Gedeckte Schuldverschreibungen  k. A.  

EU-5 Risikopositionen, die wie Risikopositionen gegenüber Staaten behan-
delt werden 

 61,2 

EU-6 Risikopositionen gegenüber regionalen Gebietskörperschaften, mul-
tilateralen Entwicklungsbanken, internationalen Organisationen und 
öffentlichen Stellen, die nicht wie Risikopositionen gegenüber Staa-
ten behandelt werden 

 0,5 

EU-7 Institute  80,8 

EU-8 Durch Grundpfandrechte auf Immobilien besichert  1.106,3 

EU-9 Risikopositionen aus dem Mengengeschäft  480,8 

EU-10 Unternehmen  704,0 

EU-11 Ausgefallene Positionen  26,4 

EU-12 Sonstige Risikopositionen (z. B. Beteiligungen, Verbriefungen und 
sonstige Aktiva, die keine Kreditverpflichtungen sind) 

 243,9 

Tabelle: Aufgliederung der bilanzwirksamen Risikopositionen (ohne Derivate, SFT und ausgenom-

mene Risikopositionen) – (LRSpl) 
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Finanzholdinggruppe auf konsolidierter Basis 

Zeile 
LRSum  

  Anzusetzender Wert 
Mio. EUR 

1 Summe der Aktiva laut veröffentlichtem Abschluss  3.061,4 

2 Anpassung für Unternehmen, die für Rechnungslegungszwecke konso-
lidiert werden, aber nicht dem aufsichtsrechtlichen Konsolidierungs-
kreis angehören 

 k. A.  

3 (Anpassung für Treuhandvermögen, das nach dem geltenden Rech-
nungslegungsrahmen in der Bilanz angesetzt wird, aber gemäß Artikel 
429 Absatz 13 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 bei der Gesamtrisi-
kopositionsmessgröße der Verschuldungsquote unberücksichtigt 
bleibt) 

 k. A.  

4 Anpassungen für derivative Finanzinstrumente  175,1 

5 Anpassungen für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (SFT)  k. A.  

6 Anpassung für außerbilanzielle Posten (d. h. Umrechnung außerbilan-
zieller Risikopositionen in Kreditäquivalenzbeträge) 

 219,8 

EU-6a (Anpassung für gruppeninterne Risikopositionen, die gemäß Artikel 
429 Absatz 7 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 bei der Gesamtrisi-
kopositionsmessgröße der Verschuldungsquote unberücksichtigt blei-
ben) 

 k. A.  

EU-6b (Anpassung für Risikopositionen, die gemäß Artikel 429 Absatz 14 der 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013 bei der Gesamtrisikopositionsmess-
größe der Verschuldungsquote unberücksichtigt bleiben) 

 k. A.  

7 Sonstige Anpassungen  (344,8) 

8 Gesamtrisikopositionsmessgröße der Verschuldungsquote  3.111,5 

Summarische Abstimmung zwischen bilanzierten Aktiva und Risikopositionen für die Verschul-

dungsquote (LRSum) 

 

Zeile 
LRCom  

  Risikopositionen für 
die CRR-Verschul-

dungsquote 
Mio. EUR 

Bilanzwirksame Risikopositionen (ohne Derivate und SFT) 

1 Bilanzwirksame Posten (ohne Derivate, SFT und Treuhandvermögen, 
aber einschließlich Sicherheiten) 

 3.020,8 

2 (Bei der Ermittlung des Kernkapitals abgezogene Aktivabeträge)  (10,6) 

3 Summe der bilanzwirksamen Risikopositionen (ohne Derivate, SFT 
und Treuhandvermögen) (Summe der Zeilen 1 und 2) 

 3.010,2 

Risikopositionen aus Derivaten 

4 Wiederbeschaffungswert aller Derivatgeschäfte (d. h. ohne anrechen-
bare, in bar erhaltene Nachschüsse) 

 8,5 

5 Aufschläge für den potenziellen künftigen Wiederbeschaffungswert in 
Bezug auf alle Derivatgeschäfte (Marktbewertungsmethode) 

 8,5 

EU-5a Risikoposition gemäß Ursprungsrisikomethode  k. A.  

6 Hinzurechnung des Betrags von im Zusammenhang mit Derivaten ge-
stellten Sicherheiten, die nach dem geltenden Rechnungslegungsrah-
men von den Bilanzaktiva abgezogen werden 

 k. A.  

7 (Abzüge von Forderungen für in bar geleistete Nachschüsse bei Deri-
vatgeschäften) 

 k. A.  

8 (Ausgeschlossener ZGP-Teil kundengeclearter Handelsrisikopositio-
nen) 

 k. A.  



s  Finanzholdinggruppe Sparkasse zu Lübeck  

 

 σ - Finanzgruppe  Seite: 61 von 105 

 

 

9 Angepasster effektiver Nominalwert geschriebener Kreditderivate  158,1 

10 (Aufrechnungen der angepassten effektiven Nominalwerte und Ab-
züge der Aufschläge für geschriebene Kreditderivate) 

 k. A.  

11 Summe der Risikopositionen aus Derivaten (Summe der Zeilen 4 
bis 10) 

 175,1 

Risikopositionen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) 

12 Brutto-Aktiva aus SFT (ohne Anerkennung von Netting), nach Bereini-
gung um als Verkauf verbuchte Geschäfte 

 k. A.  

13 (Aufgerechnete Beträge von Barverbindlichkeiten und -forderungen 
aus Brutto-Aktiva aus SFT) 

 k. A.  

14 Gegenparteiausfallrisikoposition für SFT-Aktiva   k. A.  

EU-14a Abweichende Regelung für SFT: Gegenparteiausfallrisikoposition ge-
mäß Artikel 429b Absatz 4 und Artikel 222 der Verordnung (EU) Nr. 
575/2013  

 k. A.  

15 Risikopositionen aus als Beauftragter getätigten Geschäften  k. A.  

EU-15a (Ausgeschlossener ZGP-Teil von kundengeclearten SFT-Risikopositio-
nen) 

 k. A.  

16 Summe der Risikopositionen aus Wertpapierfinanzierungsge-
schäften (Summe der Zeilen 12 bis 15a) 

 k. A.  

Sonstige außerbilanzielle Risikopositionen 

17 Außerbilanzielle Risikopositionen zum Bruttonominalwert  617,3 

18 (Anpassungen für die Umrechnung in Kreditäquivalenzbeträge)  (397,5) 

19 Sonstige außerbilanzielle Risikopositionen (Summe der Zeilen 17 
und 18) 

 219,8 

(Bilanzielle und außerbilanzielle) Risikopositionen, die nach Artikel 429 Absatz 7 und Absatz 14 der 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013 unberücksichtigt bleiben dürfen 
EU-19a (Gemäß Artikel 429 Absatz 7 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 nicht 

einbezogene (bilanzielle und außerbilanzielle) gruppeninterne Risi-
kopositionen (Einzelbasis)) 

 k. A.  

EU-19b (Bilanzielle und außerbilanzielle) Risikopositionen, die nach Artikel 
429 Absatz 14 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 unberücksichtigt 
bleiben dürfen 

 (293,6) 

Eigenkapital und Gesamtrisikopositionsmessgröße 

20 Kernkapital  292,4 

21 Gesamtrisikopositionsmessgröße der Verschuldungsquote 
(Summe der Zeilen 3, 11, 16, 19, EU-19a und EU-19b) 

 3.111,5 

Verschuldungsquote 

22 Verschuldungsquote 9,40 

EU-22a Verschuldungsquote (ohne die Auswirkungen einer anwendbaren 
vorübergehenden Ausnahme von Risikopositionen gegenüber Zen-
tralbanken) 

8,59 

Gewählte Übergangsregelung und Betrag ausgebuchter Treuhandpositionen 

EU-23 Gewählte Übergangsregelung für die Definition der Kapitalmessgröße  Transitional 

EU-24 Betrag des gemäß Artikel 429 Absatz 11 der Verordnung (EU) Nr. 
575/2013   ausgebuchten Treuhandvermögens 

 k. A.  

Tabelle: Einheitliche Offenlegung der Verschuldungsquote (LRCom) 
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Zeile 
LRSpl  

  Risikopositionen für 
die CRR-Verschul-

dungsquote 
Mio. EUR 

EU-1 Gesamtsumme der bilanzwirksamen Risikopositionen (ohne Derivate, 
SFT und ausgenommene Risikopositionen), davon: 

 2.727,2 

EU-2 Risikopositionen im Handelsbuch  k. A.  

EU-3 Risikopositionen im Anlagebuch, davon  2.727,2 

EU-4 Gedeckte Schuldverschreibungen  k. A.  

EU-5 Risikopositionen, die wie Risikopositionen gegenüber Staaten behan-
delt werden 

 61,3 

EU-6 Risikopositionen gegenüber regionalen Gebietskörperschaften, mul-
tilateralen Entwicklungsbanken, internationalen Organisationen und 
öffentlichen Stellen, die nicht wie Risikopositionen gegenüber Staa-
ten behandelt werden 

 0,5 

EU-7 Institute  83,9 

EU-8 Durch Grundpfandrechte auf Immobilien besichert  1.106,4 

EU-9 Risikopositionen aus dem Mengengeschäft  480,9 

EU-10 Unternehmen  707,0 

EU-11 Ausgefallene Positionen  26,4 

EU-12 Sonstige Risikopositionen (z. B. Beteiligungen, Verbriefungen und 
sonstige Aktiva, die keine Kreditverpflichtungen sind) 

 260,8 

Tabelle: Aufgliederung der bilanzwirksamen Risikopositionen (ohne Derivate, SFT und ausgenom-

mene Risikopositionen) – (LRSpl) 
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16 Anlagen 

Anlage 1 zu den Hauptmerkmalen der Kapitalinstrumente 
 

2 Einheitliche Kennung (ISIN) DE000A1C90D9 DE000A1H3J34 DE000A1R0X61 DE000A1YC5G8 DE000A1YC5GH6 DE000A11QS72 

5 CRR-Regelung nach Übergangszeit Ergänzungskapital Ergänzungskapital Ergänzungskapital Ergänzungskapital Ergänzungskapital Ergänzungskapital 

6 Anrechenbar auf Solo-/Konzernebene Soloebene Soloebene Soloebene Soloebene Soloebene Soloebene 

8 Anrechenbarer Betrag 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 500.000,00 

9 Nennwert 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 500.000,00 

9a Ausgabepreis 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

11 Ursprüngliches Ausgabedatum 24.01.2010 01.02.2011 15.01.2013 25.02.2014 24.02.2014 28.05.2014 

13 Ursprünglicher Fälligkeitstermin 

24.01.2020,  
verlängert auf 
24.01.2030 

01.02.2021,  
verlängert auf 
01.02.2031 

15.01.2021,  
verlängert auf 
15.01.2031 

25.02.2022, 
verlängert auf 
25.02.2032 

24.02.2023,  
verlängert auf 
24.02.2033 

28.05.2024,  
verlängert auf 
28.05.2034 

18 Nominalcoupon 1,188 3,528 1,911 1,891 2,089 1,891 

 
 
Anlage 2 zu den Hauptmerkmalen der Kapitalinstrumente 
 

2 Einheitliche Kennung (ISIN) DE000A13SND7  DE000A14J454  DE000A169LC6    

5 CRR-Regelung nach Übergangszeit - - -    

6 Anrechenbar auf Solo-/Konzernebene Soloebene  Soloebene Soloebene    

8 Anrechenbarer Betrag 15.600.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00    

9 Nennwert 15.600.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00    

9a Ausgabepreis 100% 100% 100%    

11 Ursprüngliches Ausgabedatum 02.01.2015 02.02.2015 01.02.2016    

18 Nominalcoupon 1,805 1,674 1,664    
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Anlage 3: Vollständige Bedingungen zu den Kapitalinstrumenten 

 Lübeck, im Juni 2018 

Emissionsbedingungen für die aktuell 3,617 % Sparkasse zu Lübeck AG 

Inhaberschuldverschreibungen mit Nachrangabrede  

Emission 120, ISIN DE000A1C90D9 

 
§ 1 
 

Die Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 5.000.000,-- sind in einer auf den 
Inhaber lautenden Sammelurkunde verbrieft, die bei der Clearstream Banking AG hinterlegt wor-
den ist. Die kleinste handelbare Einheit beträgt EUR 50.000,--. Die Auslieferung von Einzelurkun-
den kann nicht verlangt werden. 
 

§ 2 
 

Die Inhaberschuldverschreibungen werden vom 24.01.2010 an bis zum 23.01.2020 mit jährlich 
3,617 % verzinst, ab dem 24.01.2020 werden die Inhaberschuldverschreibungen mit einem Zins-
satz, der sich aus dem nach Absatz 2 Satz 1 festgelegten Referenzzinssatz zuzüglich dem nach 
Absatz 2 Satz 2 festgelegten Risikoaufschlag ergibt, verzinst. Die Zinsen werden taggenau errech-
net und nachträglich am 24.01. und 24.07. eines jeden Jahres, erstmals am 24.07.2010, fällig. Die 
Verzinsung der Schuldverschreibungen endet mit Beginn des Tages, an dem sie zur Einlösung fäl-
lig werden. Dies gilt auch dann, wenn die Leistung nach § 193 BGB bewirkt wird. 
 
Der Referenzzinssatz ist der 10-Jahres-EURIBOR-Swapsatz gegen 6 Monate (mit dem EURIBOR-
Swapsatz am 30.12.2019 Frankfurter Zeit um 11:00 Uhr). Der marktgerechte Risikoaufschlag für 
den Zeitraum vom 24.01.2020 bis zum 24.01.2030 auf den in § 2 Abs. 2 Satz 1 genannten Refe-
renzzinssatz beträgt 1,0 %. 
 

§ 3 
 

Ansprüche auf den Kapitalbetrag der Inhaberschuldverschreibungen sind den Ansprüchen aller 
nicht nachrangigen Gläubiger vollständig nachrangig. Im Übrigen besteht ein Vorrang gegenüber 
den Ansprüchen aus Posten des harten und zusätzlichen Kernkapitals i.S.d. Art. 26 und 51 der EU-
Verordnung Nr. 575/2013 und ein Gleichrang mit den Ansprüchen anderer Gläubiger von Ergän-
zungskapitalinstrumenten im Sinne des Art. 63 der EU-Verordnung 575/2013. Für die Befriedi-
gung der Ansprüche aus den Inhaberschuldverschreibungen ist sämtliches Vermögen, insbeson-
dere auch sog. freies, d.h. die sonstigen Verbindlichkeiten übersteigendes Vermögen, einzuset-
zen. 
 

§ 4 
 

Die Aufrechnung des Rückerstattungsanspruches aus diesen Schuldverschreibungen gegen 
Forderungen der Sparkasse zu Lübeck AG ist ausgeschlossen. 
 
Die Inhaberschuldverschreibungen können von der Sparkasse zu Lübeck AG gekündigt werden, 
wenn die Voraussetzungen gem. Art. 78 der EU Verordnung Nr. 575/2013 erfüllt sind oder aber der 
Zeitpunkt der Emission min. 5 Jahre zurückliegt und die zuständige Aufsichtsbehörde i.S.v. Art. 77 
der EU-Verordnung Nr. 575/2013 zustimmt. Weitere Kündigungsrechte bestehen nicht. 
 

§ 5 
 

Die Inhaberschuldverschreibungen werden weder besichert noch sind sie Gegenstand einer Ga-
rantie oder aber einer Vereinbarung, die den Ansprüchen aus den Inhaberschuldverschreibungen 
einen höheren Rang verleihen. 
 

§ 6 
 

Nachträglich können der Nachrang nicht beschränkt, die Laufzeit nicht verkürzt sowie die Rege-
lungen zur Kündbarkeit nicht geändert werden. Eine Kündigung, vorzeitige Tilgung, Rückzahlung 
oder ein Rückkauf der Inhaberschuldverschreibung ist außer im Fall einer Kündigung gem. § 4 Abs. 
2 ausgeschlossen.  
 
Die Inhaberschuldverschreibungen werden am 24.01.2030, im Übrigen 30 Tage nach Zugang der 
Kündigungserklärung in einer Summe zur Rückzahlung zum Nennbetrag fällig. Die in § 801 Abs.1 
BGB festgesetzte Vorlegungsfrist wird auf fünf Jahre abgekürzt. Der Anspruch auf Rückzahlung 
des Kapitals erlischt, wenn die Sammelurkunde nicht bis zum 24.01.2035 zur Einlösung vorgelegt 
wird. 
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§ 7 
 

Die Börseneinführung ist nicht vorgesehen. Die Zulassung zur Girosammelverwahrung ist bean-
tragt. 
 

§ 8 Änderungen dieser Emissionsbedingungen bedürfen der Schriftform. 
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 Lübeck, im Juni 2018 

Emissionsbedingungen für die aktuell 3,528 % Sparkasse zu Lübeck AG 

Inhaberschuldverschreibungen mit Nachrangabrede 

Emission 123, ISIN DE000A1H3J34 

 
§ 1 
 

Die Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 5.000.000,-- sind in einer auf den 
Inhaber lautenden Sammelurkunde verbrieft, die bei der Clearstream Banking AG hinterlegt wor-
den ist. Die kleinste handelbare Einheit beträgt EUR 50.000,--. Die Auslieferung von Einzelurkun-
den kann nicht verlangt werden. 
 

§ 2 
 

Die Inhaberschuldverschreibungen werden vom 01.02.2011 an bis zum 31.01.2021 mit jährlich 
3,528 % verzinst, ab dem 01.02.2021 werden die Inhaberschuldverschreibungen mit einem Zins-
satz, der sich aus dem nach Abs. 2 Satz 1 festgelegten Referenzzinssatz zuzüglich dem nach Ab-
satz 2 Satz 2 festgelegten Risikoaufschlag ergibt, verzinst. Die Zinsen werden taggenau errechnet 
und nachträglich am 01.02. und 01.08. eines jeden Jahres, erstmals am 01.08.2011, fällig. Die 
Verzinsung der Schuldverschreibungen endet mit Beginn des Tages, an dem sie zur Einlösung 
fällig werden. Dies gilt auch dann, wenn die Leistung nach § 193 BGB bewirkt wird. 
 
Der Referenzzinssatz ist der 10-Jahres-EURIBOR-Swapsatz gegen 6 Monate (mit dem EURIBOR-
Swapsatz am 30.12.2020 Frankfurter Zeit um 11:00 Uhr). Der marktgerechte Risikoaufschlag für 
den Zeitraum vom 01.02.2021 bis zum 01.02.2031 auf den in § 2 Abs. 2 Satz 1 genannten Refe-
renzzinssatz beträgt 1,0 %. 
 

§ 3 
 

Ansprüche auf den Kapitalbetrag der Inhaberschuldverschreibungen sind den Ansprüchen aller 
nicht nachrangigen Gläubiger vollständig nachrangig. Im Übrigen besteht ein Vorrang gegenüber 
den Ansprüchen aus Posten des harten und zusätzlichen Kernkapitals i.S.d. Art. 26 und 51 der EU-
Verordnung Nr. 575/2013 und ein Gleichrang mit den Ansprüchen anderer Gläubiger von Ergän-
zungskapitalinstrumenten im Sinne des Art. 63 der EU-Verordnung 575/2013. Für die Befriedi-
gung der Ansprüche aus den Inhaberschuldverschreibungen ist sämtliches Vermögen, insbeson-
dere auch sog. freies, d.h. die sonstigen Verbindlichkeiten übersteigendes Vermögen, einzuset-
zen. 
 

§ 4 
 

Die Aufrechnung des Rückerstattungsanspruches aus diesen Schuldverschreibungen gegen 
Forderungen der Sparkasse zu Lübeck AG ist ausgeschlossen. 
 
Die Inhaberschuldverschreibungen können von der Sparkasse zu Lübeck AG gekündigt werden, 
wenn die Voraussetzungen gem. Art. 78 der EU-Verordnung Nr. 575/2013 erfüllt sind oder aber 
der Zeitpunkt der Emission min. 5 Jahre zurückliegt und die zuständige Aufsichtsbehörde i.S.v. 
Art. 77 der EU-Verordnung Nr. 575/2013 zustimmt. Weitere Kündigungsrechte bestehen nicht. 
 

§ 5 
 

Die Inhaberschuldverschreibungen werden weder besichert noch sind sie Gegenstand einer Ga-
rantie oder aber einer Vereinbarung, die den Ansprüchen aus den Inhaberschuldverschreibungen 
einen höheren Rang verleihen. 
 

§ 6 
 

Nachträglich können der Nachrang nicht beschränkt, die Laufzeit nicht verkürzt sowie die Rege-
lungen zur Kündbarkeit nicht geändert werden. Eine Kündigung, vorzeitige Tilgung, Rückzahlung 
oder ein Rückkauf der Inhaberschuldverschreibung ist außer im Fall einer Kündigung gem. § 4 
Abs. 2 ausgeschlossen. 
 
Die Inhaberschuldverschreibungen werden am 01.02.2031, im Übrigen 30 Tage nach Zugang der 
Kündigungserklärung in einer Summe zur Rückzahlung zum Nennbetrag fällig. Die in § 801 Abs.1 
BGB festgesetzte Vorlegungsfrist wird auf fünf Jahre abgekürzt. Der Anspruch auf Rückzahlung 
des Kapitals erlischt, wenn die Sammelurkunde nicht bis zum 01.02.2036 zur Einlösung vorgelegt 
wird. 
 

§ 7 
 

Die Börseneinführung ist nicht vorgesehen. Die Zulassung zur Girosammelverwahrung ist bean-
tragt. 
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§ 8 Änderungen dieser Emissionsbedingungen bedürfen der Schriftform. 
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 Lübeck, im Juni 2018 

Emissionsbedingungen für die aktuell 1,911 % Sparkasse zu Lübeck AG  

Inhaberschuldverschreibungen mit Nachrangabrede 

Emission 127, ISIN DE000A1R0X61 

 
§ 1 
 

Die Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 5.000.000,-- sind in einer auf den In-
haber lautenden Sammelurkunde verbrieft, die bei der Clearstream Banking AG hinterlegt worden 
ist. Die kleinste handelbare Einheit beträgt EUR 100.000,--. Die Auslieferung von Einzelurkunden 
kann nicht verlangt werden. 
 

§ 2 
 

Die Inhaberschuldverschreibungen werden vom 15.01.2013 an bis zum 14.01.2021 mit jährlich 
1,911 % verzinst, ab dem 15.01.2021 werden die Inhaberschuldverschreibungen mit einem Zins-
satz, der sich aus dem nach Absatz 2 Satz 1 festgelegten Referenzzinssatz zuzüglich dem nach 
Absatz 2 Satz 2 festgelegten Risikoaufschlag ergibt, verzinst. Die Zinsen werden taggenau errech-
net und nachträglich am 15.01. und 15.07. eines jeden Jahres, erstmals am 15.07.2013, fällig. Die 
Verzinsung der Schuldverschreibungen endet mit Beginn des Tages, an dem sie zur Einlösung 
fällig werden. Dies gilt auch dann, wenn die Leistung nach § 193 BGB bewirkt wird. 
 
Der Referenzzinssatz ist der 10-Jahres-EURIBOR-Swapsatz gegen 6 Monate (mit dem EURIBOR-
Swapsatz am 30.11.2020 Frankfurter Zeit um 11:00 Uhr). Der marktgerechte Risikoaufschlag für 
den Zeitraum vom 15.01.2021 bis zum 15.01.2031 auf den in § 2 Abs. 2 Satz 1 genannten Refe-
renzzinssatz beträgt 1,0 %. 
 

§ 3 
 

Ansprüche auf den Kapitalbetrag der Inhaberschuldverschreibungen sind den Ansprüchen aller 
nicht nachrangigen Gläubiger vollständig nachrangig. Im Übrigen besteht ein Vorrang gegenüber 
den Ansprüchen aus Posten des harten und zusätzlichen Kernkapitals i.S.d. Art. 26 und 51 der EU-
Verordnung Nr. 575/2013 und ein Gleichrang mit den Ansprüchen anderer Gläubiger von Ergän-
zungskapitalinstrumenten im Sinne des Art. 63 der EU-Verordnung 575/2013. Für die Befriedi-
gung der Ansprüche aus den Inhaberschuldverschreibungen ist sämtliches Vermögen, insbeson-
dere auch sog. freies, d.h. die sonstigen Verbindlichkeiten übersteigendes Vermögen, einzuset-
zen. 
 

§ 4 
 

Die Aufrechnung des Rückerstattungsanspruches aus diesen Schuldverschreibungen gegen For-
derungen der Sparkasse zu Lübeck AG ist ausgeschlossen. 
 
Die Inhaberschuldverschreibungen können von der Sparkasse zu Lübeck AG gekündigt werden, 
wenn die Voraussetzungen gem. Art. 78 der EU-Verordnung Nr. 575/2013 erfüllt sind oder aber 
der Zeitpunkt der Emission min. 5 Jahre zurückliegt und die zuständige Aufsichtsbehörde i.S.v. 
Art. 77 der EU-Verordnung Nr. 575/2013 zustimmt. Weitere Kündigungsrechte bestehen nicht. 
 

§ 5 
 

Die Inhaberschuldverschreibungen werden weder besichert noch sind sie Gegenstand einer Ga-
rantie oder aber einer Vereinbarung, die den Ansprüchen aus den Inhaberschuldverschreibungen 
einen höheren Rang verleihen. 
 

§ 6 
 

Nachträglich können der Nachrang nicht beschränkt, die Laufzeit nicht verkürzt sowie die Rege-
lungen zur Kündbarkeit nicht geändert werden. Eine Kündigung, vorzeitige Tilgung, Rückzahlung 
oder ein Rückkauf der Inhaberschuldverschreibung ist außer im Fall einer Kündigung gem. § 4 
Abs. 2 ausgeschlossen. 
 
Die Inhaberschuldverschreibungen werden am 15.01.2031, im Übrigen 30 Tage nach Zugang der 
Kündigungserklärung in einer Summe zur Rückzahlung zum Nennbetrag fällig. Die in § 801 Abs.1 
BGB festgesetzte Vorlegungsfrist wird auf fünf Jahre abgekürzt. Der Anspruch auf Rückzahlung 
des Kapitals erlischt, wenn die Sammelurkunde nicht bis zum 15.01.2036 zur Einlösung vorgelegt 
wird. 
 

§ 7 
 

Die Börseneinführung ist nicht vorgesehen. Die Zulassung zur Girosammelverwahrung ist bean-
tragt. 
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§ 8 Änderungen die Emissionsbedingungen bedürfen der Schriftform. 
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 Lübeck, im Juni 2018 

Emissionsbedingungen für die aktuell 1,891 % Sparkasse zu Lübeck AG  

Inhaberschuldverschreibungen mit Nachrangabrede 

Emission 128, ISIN DE000A1YC5G8 

 
§ 1 Die Inhaberschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 5.000.000,-- sind in einer auf 

den Inhaber lautenden Sammelurkunde verbrieft, die bei der Clearstream Banking AG hinterlegt 
worden ist. Die kleinste handelbare Einheit beträgt EUR 100.000,--. Die Auslieferung von Einzelur-
kunden kann nicht verlangt werden.  
 

§ 2 Die Inhaberschuldverschreibungen werden mit Beginn des 25.02.2014 an bis zum 24.02.2022 jähr-
lich mit 1,891 % verzinst, ab dem 25.02.2022 werden die Inhaberschuldverschreibungen mit ei-
nem Zinssatz, der sich aus dem nach Absatz 2 festgelegten Referenzzinssatz zuzüglich dem  nach 
Absatz 2 festgelegten Risikoaufschlag ergibt, verzinst. Die Zinsen werden taggenau errechnet und 
nachträglich am 25.02. und 25.08. eines jeden Jahres, erstmals am 25.08.2014 fällig. Die Verzin-
sung der Inhaberschuldverschreibungen endet mit Beginn des Tages, an dem sie zur Einlösung 
fällig werden. Dies gilt auch dann, wenn die Leistung gem. § 193 BGB erst am nächsten Werktag zu 
bewirken ist. 
 
Der Referenzzinssatz ist der 10-Jahres-EURIBOR-Swapsatz gegen 6 Monate (mit dem EURIBOR-
Swapsatz am 30.01.2022 Frankfurter Zeit um 11:00 Uhr). Der marktgerechte Risikoaufschlag für 
den Zeitraum vom 25.02.2022 bis zum 25.02.2032 auf den in § 2 Abs. 2 Satz 1 genannten Referenz-
zinssatz beträgt 1,0 %. 
    

§ 3 Ansprüche auf den Kapitalbetrag der Inhaberschuldverschreibungen sind den Ansprüchen aller 
nichtnachrangigen Gläubiger vollständig nachrangig. Im Übrigen besteht ein Vorrang gegenüber 
den Ansprüchen aus Posten des harten und zusätzlichen Kernkapitals i.S.d. Art. 26 und 51 der EU-
Verordnung Nr. 575/2013 und ein Gleichrang mit den Ansprüchen anderer Gläubiger von Ergän-
zungskapitalinstrumenten im Sinne des Art. 63 der EU-Verordnung Nr. 575/2013. Für die Befriedi-
gung der Ansprüche aus den Inhaberschuldverschreibungen ist sämtliches Vermögen, insbeson-
dere auch sog. freies, d.h. die sonstigen Verbindlichkeiten übersteigendes Vermögen einzusetzen. 

§ 4 Die Inhaberschuldverschreibungen können von der Sparkasse zu Lübeck AG gekündigt werden, 
wenn die Voraussetzungen gem. Art. 78 der EU-Verordnung Nr. 575/2013 erfüllt sind oder aber der 
Zeitpunkt der Emission mindestens 5 Jahre zurückliegt und die zuständige Aufsichtsbehörde i.S.v. 
Art. 77 der EU-Verordnung Nr. 575/2013 zustimmt. Weitere Kündigungsrechte bestehen nicht. 
 

§ 5 Die Inhaberschuldverschreibungen werden am 25.02.2032, im Übrigen 30 Tage nach Zugang der 
Kündigungserklärung oder 30 Tage nach dem Zeitpunkt, zu dem der Beschluss über die Auflösung 
der Sparkasse wirksam oder das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Sparkasse eröffnet 
wird, in einer Summe fällig. Der Anspruch auf Rückzahlung des Kapitals erlischt, wenn die Urkunde 
nicht innerhalb der Vorlegungsfrist zur Einlösung vorgelegt wird. Die in § 801 BGB festgesetzte 
Vorlegungsfrist wird insoweit auf fünf Jahre abgekürzt. 
 

§ 6 Die Inhaberschuldverschreibungen werden weder besichert noch sind sie Gegenstand einer Garan-
tie oder aber einer Vereinbarung, die den Ansprüchen aus den Inhaberschuld-verschreibungen ei-
nen höheren Rang verleihen. Die Aufrechnung des Rückerstattungsanspruchs aus den Inhaber-
schuldverschreibungen gegen Forderungen der Sparkasse zu Lübeck AG ist ausgeschlossen. 
 

§ 7 Nachträglich können der Nachrang nicht beschränkt, die Laufzeit nicht verkürzt sowie die Regelun-
gen zur Kündbarkeit nicht geändert werden. Eine Kündigung, vorzeitige Tilgung, Rückzahlung oder 
ein Rückkauf der Inhaberschuldverschreibungen ist außer im Fall einer Kündigung gem. § 4 ausge-
schlossen. 
 

§ 8 Die Börseneinführung ist nicht vorgesehen. Die Zulassung zur Girosammelverwahrung ist bean-
tragt. 
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§ 9 Änderungen dieser Emissionsbedingungen bedürfen der Schriftform. 
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 Lübeck, im Juni 2018 

Emissionsbedingungen für die aktuell 2,089 % Sparkasse zu Lübeck AG  

Inhaberschuldverschreibungen mit Nachrangabrede 

Emission 129, ISIN DE000A1YC5H6 

 
§ 1 Die Inhaberschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 5.000.000,-- sind in einer auf 

den Inhaber lautenden Sammelurkunde verbrieft, die bei der Clearstream Banking AG hinterlegt 
worden ist. Die kleinste handelbare Einheit beträgt EUR 100.000,--. Die Auslieferung von Einzelur-
kunden kann nicht verlangt werden.  
 

§ 2 Die Inhaberschuldverschreibungen werden mit Beginn des 24.02.2014 an bis zum 23.02.2023 mit 
jährlich 2,089 % verzinst, ab dem 24.02.2023 werden die Inhaberschuldverschreibungen mit ei-
nem Zinssatz, der sich aus dem nach Absatz 2 festgelegten Referenzzinssatz zuzüglich dem nach 
Absatz 2 festgelegten Risikoaufschlag ergibt, verzinst. Die Zinsen werden taggenau errechnet und 
nachträglich am 24.02. und 24.08. eines jeden Jahres, erstmals am 24.08.2014 fällig. Die Verzin-
sung der Inhaberschuldverschreibungen endet mit Beginn des Tages, an dem sie zur Einlösung 
fällig werden. Dies gilt auch dann, wenn die Leistung gem. § 193 BGB erst am nächsten Werktag 
zu bewirken ist. 
  
Der Referenzzinssatz ist der 10-Jahres-EURIBOR-Swapsatz gegen 6 Monate (mit dem EURIBOR-
Swapsatz am 30.01.2023 Frankfurter Zeit um 11:00 Uhr). Der marktgerechte Risikoaufschlag für 
den Zeitraum vom 24.02.2023 bis zum 24.02.2033 auf den in § 2 Abs. 2 Satz 1 genannten Refe-
renzzinssatz beträgt 1,0 %. 
 

§ 3 Ansprüche auf den Kapitalbetrag der Inhaberschuldverschreibungen sind den Ansprüchen aller 
nichtnachrangigen Gläubiger vollständig nachrangig. Im Übrigen besteht ein Vorrang gegenüber 
den Ansprüchen aus Posten des harten und zusätzlichen Kernkapitals i.S.d. Art. 26 und 51 der EU-
Verordnung Nr. 575/2013 und ein Gleichrang mit den Ansprüchen anderer Gläubiger von Ergän-
zungskapitalinstrumenten im Sinne des Art. 63 der EU-Verordnung Nr. 575/2013. Für die Befrie-
digung der Ansprüche aus den Inhaberschuldverschreibungen ist sämtliches Vermögen, insbe-
sondere auch sog. freies, d.h. die sonstigen Verbindlichkeiten übersteigendes Vermögen einzu-
setzen. 
 

§ 4 Die Inhaberschuldverschreibungen können von der Sparkasse zu Lübeck AG gekündigt werden, 
wenn die Voraussetzungen gem. Art. 78 der EU-Verordnung Nr. 575/2013 erfüllt sind oder aber 
der Zeitpunkt der Emission mindestens 5 Jahre zurückliegt und die zuständige Aufsichtsbehörde 
i.S.v. Art. 77 der EU-Verordnung Nr. 575/2013 zustimmt. Weitere Kündigungsrechte bestehen 
nicht. 
 

§ 5 Die Inhaberschuldverschreibungen werden am 24.02.2033, im Übrigen 30 Tage nach Zugang der 
Kündigungserklärung oder 30 Tage nach dem Zeitpunkt, zu dem der Beschluss über die Auflösung 
der Sparkasse wirksam oder das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Sparkasse eröffnet 
wird, in einer Summe fällig. Der Anspruch auf Rückzahlung des Kapitals erlischt, wenn die Urkunde 
nicht innerhalb der Vorlegungsfrist zur Einlösung vorgelegt wird. Die in § 801 BGB festgesetzte 
Vorlegungsfrist wird insoweit auf fünf Jahre abgekürzt. 
 

§ 6 Die Inhaberschuldverschreibungen werden weder besichert noch sind sie Gegenstand einer Ga-
rantie oder aber einer Vereinbarung, die den Ansprüchen aus den Inhaberschuld-verschreibungen 
einen höheren Rang verleihen. Die Aufrechnung des Rückerstattungsanspruchs aus den Inhaber-
schuldverschreibungen gegen Forderungen der Sparkasse zu Lübeck AG ist ausgeschlossen. 
 

§ 7 Nachträglich können der Nachrang nicht beschränkt, die Laufzeit nicht verkürzt sowie die Rege-
lungen zur Kündbarkeit nicht geändert werden. Eine Kündigung, vorzeitige Tilgung, Rückzahlung 
oder ein Rückkauf der Inhaberschuldverschreibungen ist außer im Fall einer Kündigung gem. § 4 
ausgeschlossen. 
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§ 8 Die Börseneinführung ist nicht vorgesehen. Die Zulassung zur Girosammelverwahrung ist bean-
tragt. 

§ 9 Änderungen dieser Emissionsbedingungen bedürfen der Schriftform. 
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 Lübeck, im Juni 2018 

Emissionsbedingungen für die 1,891 % Sparkasse zu Lübeck AG  

Inhaberschuldverschreibungen mit Nachrangabrede 

Emission 131, ISIN DE000A11QS72 

 

 
§ 1 Die Inhaberschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 500.000,-- sind in einer auf 

den Inhaber lautenden Sammelurkunde verbrieft, die bei der Clearstream Banking AG hinterlegt 
worden ist. Die kleinste handelbare Einheit beträgt EUR 100.000,--. Die Auslieferung von Einzelur-
kunden kann nicht verlangt werden.  
 

§ 2 Die Inhaberschuldverschreibungen werden mit Beginn des 28.05.2014 an bis zum 27.05.2024 mit 
jährlich 1,891 % verzinst, ab dem 28.05.2024 werden die Inhaberschuldverschreibungen mit ei-
nem Zinssatz, der sich aus dem nach Absatz 2 festgelegten Referenzzinssatz zuzüglich dem nach 
Absatz 2 festgelegten Risikoaufschlag ergibt, verzinst. Die Zinsen werden taggenau errechnet und 
nachträglich am 28.05. und 28.11. eines jeden Jahres, erstmals am 28.11.2014 fällig. Die Verzin-
sung der Inhaberschuldverschreibungen endet mit Beginn des Tages, an dem sie zur Einlösung 
fällig werden. Dies gilt auch dann, wenn die Leistung gem. § 193 BGB erst am nächsten Werktag 
zu bewirken ist. 
 
Der Referenzzinssatz ist der 10-Jahres-EURIBOR-Swapsatz gegen 6 Monate (mit dem EURIBOR-
Swapsatz am 30.04.2024 Frankfurter Zeit um 11:00 Uhr). Der marktgerechte Risikoaufschlag für 
den Zeitraum vom 28.05.2024 bis zum 28.05.2034 auf den in § 2 Abs. 2 Satz 1 genannten Refe-
renzzinssatz beträgt 1,0 %. 
 

§ 3 Ansprüche auf den Kapitalbetrag der Inhaberschuldverschreibungen sind den Ansprüchen aller 
nichtnachrangigen Gläubiger vollständig nachrangig. Im Übrigen besteht ein Vorrang gegenüber 
den Ansprüchen aus Posten des harten und zusätzlichen Kernkapitals i.S.d. Art. 26 und 51 der EU-
Verordnung Nr. 575/2013 und ein Gleichrang mit den Ansprüchen anderer Gläubiger von Ergän-
zungskapitalinstrumenten im Sinne des Art. 63 der EU-Verordnung Nr. 575/2013. Für die Befrie-
digung der Ansprüche aus den Inhaberschuldverschreibungen ist sämtliches Vermögen, insbe-
sondere auch sog. freies, d.h. die sonstigen Verbindlichkeiten übersteigendes Vermögen, einzu-
setzen. 
 

§ 4 Die Inhaberschuldverschreibungen können von der Sparkasse zu Lübeck AG gekündigt werden, 
wenn die Voraussetzungen gem. Art. 78 der EU-Verordnung Nr. 575/2013 erfüllt sind oder aber 
der Zeitpunkt der Emission mindestens 5 Jahre zurückliegt und die zuständige Aufsichtsbehörde 
i.S.v. Art. 77 der EU-Verordnung Nr. 575/2013 zustimmt. Weitere Kündigungsrechte bestehen 
nicht. 
 

§ 5 Die Inhaberschuldverschreibungen werden am 28.05.2034, im Übrigen 30 Tage nach Zugang der 
Kündigungserklärung oder 30 Tage nach dem Zeitpunkt, zu dem der Beschluss über die Auflösung 
der Sparkasse wirksam oder das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Sparkasse eröffnet 
wird, in einer Summe fällig. Der Anspruch auf Rückzahlung des Kapitals erlischt, wenn die Urkunde 
nicht innerhalb der Vorlegungsfrist zur Einlösung vorgelegt wird. Die in § 801 BGB festgesetzte 
Vorlegungsfrist wird insoweit auf fünf Jahre abgekürzt. 
 

§ 6 Die Inhaberschuldverschreibungen werden weder besichert noch sind sie Gegenstand einer Ga-
rantie oder aber einer Vereinbarung, die den Ansprüchen aus den Inhaberschuld-verschreibungen 
einen höheren Rang verleihen. Die Aufrechnung des Rückerstattungsanspruchs aus den Inhaber-
schuldverschreibungen gegen Forderungen der Sparkasse zu Lübeck AG ist ausgeschlossen. 
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§ 7 Nachträglich können der Nachrang nicht beschränkt, die Laufzeit nicht verkürzt sowie die Rege-
lungen zur Kündbarkeit nicht geändert werden. Eine Kündigung, vorzeitige Tilgung, Rückzahlung 
oder ein Rückkauf der Inhaberschuldverschreibungen ist außer im Fall einer Kündigung gem. § 4 
ausgeschlossen. 
 

§ 8 Die Börseneinführung ist nicht vorgesehen. Die Zulassung zur Girosammelverwahrung ist bean-
tragt. 
 

§ 9 Änderungen dieser Emissionsbedingungen bedürfen der Schriftform. 
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 Lübeck, im Dezember 2014 

Emissionsbedingungen für die 1,805 % Sparkasse zu Lübeck AG 

FLR-Inhaberschuldverschreibungen mit Nachrangabrede 

Emission 132, ISIN DE000A13SND7 

 

 

§ 1 Währung, Stückelung, Form 

(1) Diese nachrangige Schuldverschreibung (die "Schuldverschreibung") der Sparkasse zu Lübeck 

AG (die Emittentin) wird im Gesamtnennbetrag von 15,6 Mio. Euro (in Worten: fünfzehn Millionen 

sechshunderttausend Euro) begeben. 

(2) Die Schuldverschreibung lautet auf den Inhaber. 

(3) Die Schuldverschreibung ist in einer auf den Inhaber lautenden Sammelurkunde verbrieft, die 

bei der Clearstream Banking AG hinterlegt worden ist. Die kleinste handelbare Einheit beträgt 

50.000,00 Euro (in Worten: fünfzigtausend Euro). Die Auslieferung von Einzelurkunden aus dieser 

Sammelurkunde kann nicht verlangt werden. 

(4) „Gläubiger“ bedeutet jeder Inhaber eines Miteigentumsanteils oder eines anderen Rechts an 

der Schuldverschreibung. 

§ 2 Status 

(1) Die Schuldverschreibung begründet nicht besicherte, nachrangige Verbindlichkeiten der Emit-

tentin, die untereinander und (vorbehaltlich der Nachrangregelung in Satz 2) mit allen anderen 

nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin gleichrangig sind. Im Fall der Auflösung, der Liqui-

dation oder der Insolvenz der Emittentin oder eines Vergleichs oder eines anderen der Abwendung 

der Insolvenz dienenden Verfahrens gegen die Emittentin gehen die Verbindlichkeiten aus der 

Schuldverschreibung  

(i) den Ansprüchen dritter Gläubiger der Emittentin aus nichtnachrangigen Verbindlichkeiten,  

(ii) den Ansprüchen aus Instrumenten des Ergänzungskapitals sowie  

(iii) den in § 39 Absatz 1 Nr. 1 bis 5 Insolvenzordnung ("InsO") bezeichneten Forderungen 

im Range vollständig nach, so dass Zahlungen auf die Schuldverschreibung solange nicht erfolgen, 

wie 

(i) die Ansprüche dieser dritten Gläubiger der Emittentin aus nicht nachrangigen Verbindlichkei-

ten,  

(ii) die Ansprüche aus den Instrumenten des Ergänzungskapitals sowie  

(iii) die in § 39 Absatz 1 Nr. 1 bis 5 InsO bezeichneten Forderungen nicht vollständig befriedigt 

sind.  

Unter Beachtung dieser Nachrangregelung bleibt es der Emittentin unbenommen, ihre Verbind-

lichkeiten aus der Schuldverschreibung auch aus dem sonstigen freien Vermögen zu bedienen. Der 

Gläubiger ist nicht berechtigt, mit Ansprüchen aus der Schuldverschreibung gegen Ansprüche der 

Emittentin aufzurechnen. Dem Gläubiger wird für seine Rechte aus der Schuldverschreibung weder 
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durch die Emittentin noch durch Dritte irgendeine Sicherheit oder Garantie gestellt; eine solche 

Sicherheit oder Garantie wird auch zu keinem späteren Zeitpunkt gestellt werden. 

(2) Nachträglich können der Nachrang gemäß § 2 (1) nicht beschränkt sowie die Laufzeit der 

Schuldverschreibung und jede anwendbare Kündigungsfrist nicht verkürzt werden.  

Wird die Schuldverschreibung vorzeitig unter anderen als den in § 2 (1) beschriebenen Umständen 

oder infolge einer vorzeitigen Kündigung nach Maßgabe von § 5 (2), § 5 (3) oder § 5 (4) zurückge-

zahlt oder von der Emittentin zurückerworben, so ist der zurückgezahlte oder gezahlte Betrag der 

Emittentin ohne Rücksicht auf entgegenstehende Vereinbarungen zurück zu gewähren, sofern 

nicht die für die Emittentin zuständige Aufsichtsbehörde der vorzeitigen Rückzahlung oder dem 

Rückkauf zugestimmt hat. Eine Kündigung oder Rückzahlung der Schuldverschreibung nach Maß-

gabe von § 5 oder ein Rückkauf der Schuldverschreibung ist in jedem Fall nur mit vorheriger Zu-

stimmung der für die Emittentin zuständigen Aufsichtsbehörde zulässig. 

§ 3 Zinsen 

(1) (a) Vorbehaltlich des Ausschlusses der Zinszahlung nach § 3 (6) und einer Herabschreibung 

nach § 5 (8) wird die Schuldverschreibung bezogen auf ihren Gesamtnennbetrag ab dem 

02.01.2015 (der "Verzinsungsbeginn") (einschließlich) bis zum ersten Zinszahlungstag (aus-

schließlich) und danach von jedem Zinszahlungstag (einschließlich) bis zum nächstfolgenden Zins-

zahlungstag (ausschließlich) verzinst; im Falle einer Herabschreibung nach § 5 (8) (a) wird die 

Schuldverschreibung, solange und soweit sie noch nicht nach § 5 (8) (b) wieder hochgeschrieben 

wurden, nur bezogen auf den entsprechend reduzierten Gesamtnennbetrag verzinst. 

(b) Als "Zinszahlungstag" gilt jeder 02.01. Erster Zinszahlungstag ist der 02.01.2016. 

(c) Fällt ein Zinszahlungstag auf einen Tag, der kein Geschäftstag ist, so wird der Zinszahlungstag 

auf den nächstfolgenden Geschäftstag verschoben, es sei denn, der Zinszahlungstag würde 

dadurch in den nächsten Kalendermonat fallen; in diesem Fall wird der Zinszahlungstag auf den 

unmittelbar vorausgehenden Geschäftstag vorgezogen. 

(d) Ungeachtet des § 3 (1) (a) hat der Gläubiger Anspruch auf weitere Zinszahlung für jeden zusätz-

lichen Tag, um den der Zinszahlungstag aufgrund § 3 (1) (c) nach hinten verschoben wird. Für den 

Fall jedoch, in dem der Zinszahlungstag nach § 3 (1) (c) auf den unmittelbar vorhergehenden Ge-

schäftstag vorgezogen wird, hat der Gläubiger nur Anspruch auf Zinsen bis zum tatsächlichen Zins-

zahlungstag, nicht jedoch bis zum festgelegten Zahltag."Geschäftstag" bezeichnet jeden Tag (au-

ßer einem Samstag oder Sonntag), an dem das Trans-European Automated Realtime Gross Settle-

ment Express Transfer System 2 (TARGET2) geöffnet ist. 

(2) Die Schuldverschreibung wird bezogen auf ihren jeweils ausstehenden Gesamtnennbetrag mit 

100 Basispunkten über dem am 02.01.2015 geltenden 10-Jahres-Midswapsatz per annum (der 

"Zinssatz") verzinst. Der 10-Jahres-Midswapsatz ist der Swapsatz mit einer Laufzeit von 10 Jahren 

auf der Basis 30/360, der am 02.01.2015 um 12:00 Uhr in Frankfurt am Main im Informationssystem 

"Thomson Reuters", derzeit auf Seite NORDLB36, veröffentlicht worden ist. Die Höhe des 10-Jah-

res-Midswapsatzes gem. Satz 1 gilt für die erste Zinsperiode vom 02.01.2015 bis zum 01.01.2025. 

Für die weiteren Zinsperioden von jeweils 10 Jahren wird der 10-Jahres-Midswapsatz jeweils 2 

Frankfurter Bankarbeitstage vor Beginn einer neuen Zinsperiode entsprechend den Regelungen 

gem. Satz 1 und 2 festgelegt. Der Aufschlag von 100 Basispunkten wird jeweils zum Ablauf einer 

Zinsperiode von der Sparkasse überprüft und ggf. den dann aktuellen Risikoverhältnissen der 
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Sparkasse angepasst. Sollte der 10-Jahres-Midswapsatz nicht mehr bestehen, wird ein vom Präsi-

denten der Industrie- und Handelskammer für Frankfurt am Main zu bestimmender Sachverstän-

diger einen am Kapitalmarkt orientierten, dem 10-Jahres-Midswapsatz vergleichbaren Referenz-

zinssatz bestimmen (§ 317 BGB). Falls Zinsen für einen Zeitraum von weniger als einem Jahr zu 

berechnen sind, erfolgt die Berechnung des betreffenden Zinsbetrags auf Grundlage des Zinsta-

gesquotienten (wie nachstehend definiert).  

(3) Der Zinsbetrag wird ermittelt, indem der Zinssatz und der Zinstagequotient (wie nachstehend 

definiert) auf den Gesamtnennbetrag angewendet werden. 

(4) Der Zinslauf der Schuldverschreibung endet mit Beginn des Tages, an dem sie zur Rückzahlung 

fällig wird. Falls die Emittentin die Schuldverschreibung bei Fälligkeit nicht einlöst, ist der ausste-

hende Gesamtnennbetrag der Schuldverschreibung vom Tag der Fälligkeit an (einschließlich) bis 

zum Tag der tatsächlichen Rückzahlung der Schuldverschreibung (ausschließlich) in Höhe des ge-

setzlich festgelegten Zinssatzes für Verzugszinsen zu verzinsen. 

(5) (a) "Zinstagequotient" bezeichnet im Hinblick auf die Berechnung eines Zinsbetrages für einen 

beliebigen Zeitraum (der "Zinsberechnungszeitraum") die tatsächliche Anzahl von Tagen im Zins-

berechnungszeitraum dividiert durch 360 (dabei ist die Anzahl der Tage auf der Grundlage eines 

Jahres von 360 Tagen mit 12 Monaten zu 30 Tagen zu ermitteln, und zwar ohne Berücksichtigung 

des Datums des ersten oder letzten Tages des Zinsberechnungszeitraums, es sei denn, dass im 

Falle einer am Fälligkeitstag endenden Zinsperiode der Fälligkeitstag der letzte Tag des Monats 

Februar ist, in welchem Fall der Monat Februar als nicht auf einen Monat zu 30 Tagen verlängert 

gilt). 

(b) Soweit sich der Nennbetrag einer Schuldverschreibung innerhalb einer Zinsperiode ändert, ist 

in banküblicher Weise abzugrenzen, wobei auch insoweit alle Festlegungen durch die Emittentin 

erfolgen. 

(6) (a) Die Emittentin hat das Recht, die Zinszahlung nach freiem Ermessen ganz oder teilweise 

entfallen zu lassen, insbesondere (jedoch nicht ausschließlich) wenn dies notwendig ist, um ein 

Absinken der Harten Kernkapitalquote (wie in § 5 (8) definiert) unter die Mindest-CET1-Quote (wie 

in § 5 (8) definiert) zu vermeiden oder eine Auflage der zuständigen Aufsichtsbehörde zu erfüllen. 

Sie teilt dem Gläubiger unverzüglich, spätestens jedoch am betreffenden Zinszahlungstag gemäß 

§ 11 mit, wenn sie von diesem Recht Gebrauch macht. 

(b) Eine Zinszahlung auf die Schuldverschreibung ist für die betreffende Zinsperiode ausgeschlos-

sen (ohne Einschränkung des freien Ermessens nach § 3 (6)(a)): 

(i) soweit eine solche Zinszahlung zusammen mit den in dem laufenden Geschäftsjahr der Emit-

tentin erfolgten und geplanten weiteren Ausschüttungen (wie in § 3 (7) definiert) auf die anderen 

Kernkapitalinstrumente (wie in § 3 (7) definiert) die ausschüttungsfähigen Posten (wie in § 3 (7) 

definiert) übersteigen würde, wobei die ausschüttungsfähigen Posten für diesen Zweck um einen 

Betrag erhöht werden, der bereits als Aufwand für Ausschüttungen in Bezug auf Kernkapitalinstru-

mente (einschließlich Zinszahlungen auf die Schuldverschreibung) in die Ermittlung des Gewinns, 

der den ausschüttungsfähigen Posten zugrunde liegt, eingegangen ist; oder 

(ii) wenn und soweit die zuständige Aufsichtsbehörde anordnet, dass diese Zinszahlung insgesamt 

oder teilweise entfällt, oder ein anderes gesetzliches oder behördliches Ausschüttungsverbot be-

steht.  
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Reduzierungen von Zinszahlungen aufgrund von (i) erfolgen gleichrangig mit allen anderen Instru-

menten des zusätzlichen Kernkapitals, es sei denn, die Emittentin verstieße mit einem solchen 

Vorgehen gegen bereits übernommene vertragliche bzw. gesetzliche oder aufsichtsrechtliche Ver-

pflichtungen; in diesem Fall gelten die sich insoweit aus den bestehenden Instrumenten zwischen 

ihr und den direkten oder indirekten Inhabern der Instrumente bzw. den betreffenden Gläubigern 

ergebenden zwingenden Rangverhältnisse. 

(c) Die Emittentin ist berechtigt, die Mittel aus entfallenen Zinszahlungen uneingeschränkt zur Er-

füllung ihrer eigenen Verpflichtungen bei deren Fälligkeit zu nutzen. Soweit Zinszahlungen entfal-

len, schließt dies sämtliche gemäß § 7 zahlbaren zusätzlichen Beträge (wie dort definiert) ein. Ent-

fallene Zinszahlungen werden nicht nachgezahlt. 

(7) "Ausschüttung" bezeichnet jede Art der Auszahlung von Dividenden oder Zinsen.  

"Ausschüttungsfähige Posten" bezeichnet in Bezug auf eine Zinszahlung den Gewinn am Ende des 

dem betreffenden Zinszahlungstag unmittelbar vorhergehenden Geschäftsjahres der Emittentin, 

für das ein testierter Jahresabschluss vorliegt, zuzüglich  

(i) etwaiger vorgetragener Gewinne und ausschüttungsfähiger Rücklagen, jedoch abzüglich  

(ii) vorgetragener Verluste und gemäß anwendbarer Rechtsvorschriften oder der Satzung der Emit-

tentin nicht ausschüttungsfähiger Gewinne und in die nicht ausschüttungsfähigen Rücklagen ein-

gestellter Beträge, wobei diese Verluste und Rücklagen ausgehend von dem handelsrechtlichen 

Einzelabschluss der Emittentin und nicht auf der Basis des Konzernabschlusses festgestellt wer-

den.  

"CRR" bezeichnet die Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und zur 

Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (einschließlich jeder jeweils anwendbaren aufsichts-

rechtlichen Regelung, die diese Verordnung ergänzt); soweit Bestimmungen der CRR geändert o-

der ersetzt werden, bezieht sich der Begriff CRR in diesen Anleihebedingungen auf die geänderten 

Bestimmungen bzw. die Nachfolgeregelungen.  

"Kernkapitalinstrumente" bezeichnet Kapitalinstrumente, die im Sinne der CRR zu den Instrumen-

ten des harten Kernkapitals oder des zusätzlichen Kernkapitals zählen. 

§ 4 Zahlungen 

(1)(a) Zahlungen auf das Kapital in Bezug auf die Schuldverschreibung erfolgen zugunsten des 

Gläubigers. 

(b) Die Zahlung von Zinsen auf die Schuldverschreibung erfolgt zugunsten des Gläubigers. 

(2) Vorbehaltlich geltender steuerlicher und sonstiger gesetzlicher Regelungen und Vorschriften 

erfolgen zu leistende Zahlungen auf die Schuldverschreibung in Euro. 

(3) Die Emittentin wird durch Leistung der Zahlung an den Gläubiger von ihrer Zahlungspflicht be-

freit. 

(4) Fällt der Fälligkeitstag für eine Zahlung von Kapital in Bezug auf die Schuldverschreibung auf 

einen Tag, der kein Geschäftstag ist, dann hat der Gläubiger keinen Anspruch auf Zahlung vor dem 

nächsten Geschäftstag und ist nicht berechtigt, weitere Zinsen oder sonstige Zahlungen aufgrund 

dieser Verspätung zu verlangen. 
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(5) Bezugnahmen in diesen Anleihebedingungen auf Kapital der Schuldverschreibung schließen, 

soweit anwendbar, die folgenden Beträge ein: den Rückzahlungsbetrag der Schuldverschreibung, 

den vorzeitigen Rückzahlungsbetrag (wie unten definiert), jeden Aufschlag sowie sonstige auf o-

der in Bezug auf die Schuldverschreibung zahlbaren Beträge. Bezugnahmen in diesen Anleihebe-

dingungen auf Zinsen auf die Schuldverschreibung sollen, soweit anwendbar, sämtliche gemäß § 

7 zahlbaren zusätzlichen Beträge (wie dort definiert) einschließen. 

§ 5 Rückzahlung; Herabschreibungen 

(1) Die Schuldverschreibung hat keinen Endfälligkeitstag. 

(2) Die Schuldverschreibung kann jederzeit insgesamt oder teilweise, nach Wahl der Emittentin 

und vorbehaltlich der vorherigen Zustimmung der zuständigen Aufsichtsbehörde, mit einer Kün-

digungsfrist von nicht weniger als 30 und nicht mehr als 60 Tagen vorzeitig gekündigt und zu ih-

rem Rückzahlungsbetrag (wie nachstehend definiert) zuzüglich bis zum für die Rückzahlung fest-

gesetzten Tag aufgelaufener Zinsen zurückgezahlt werden, falls die Emittentin nach ihrer eigenen 

Einschätzung  

(i) die Schuldverschreibung nicht vollständig für Zwecke der Eigenmittelausstattung als zusätzli-

ches Kernkapital (Additional Tier 1) nach Maßgabe der anwendbaren Vorschriften anrechnen darf 

oder  

(ii) in sonstiger Weise im Hinblick auf die Schuldverschreibung einer weniger günstigen regulato-

rischen Eigenmittelbehandlung unterliegt als am 02.01.2015. 

(3) Die Schuldverschreibung kann jederzeit insgesamt, jedoch nicht teilweise, nach Wahl der Emit-

tentin und vorbehaltlich der vorherigen Zustimmung der zuständigen Aufsichtsbehörde mit einer 

Kündigungsfrist von nicht weniger als 30 und nicht mehr als 60 Tagen vorzeitig gekündigt und zu 

ihrem Rückzahlungsbetrag (wie nachstehend definiert) zuzüglich bis zum für die Rückzahlung fest-

gesetzten Tag aufgelaufener Zinsen zurückgezahlt werden, falls sich die steuerliche Behandlung 

der Schuldverschreibung ändert (insbesondere, jedoch nicht ausschließlich, im Hinblick auf die 

steuerliche Abzugsfähigkeit der unter der Schuldverschreibung zu zahlenden Zinsen oder die 

Nichtentstehung von Buchgewinnen im Falle einer Herabschreibung nach § 5 (8)) und diese Ände-

rung für die Emittentin nach eigener Einschätzung wesentlich nachteilig ist. 

(4) Die Emittentin kann die Schuldverschreibung insgesamt oder teilweise, vorbehaltlich der vor-

herigen Zustimmung der zuständigen Aufsichtsbehörde unter Einhaltung einer Kündigungsfrist 

von nicht weniger als 30 Tagen zum Ablauf von fünf Jahren seit dem Tag der Begebung der Schuld-

verschreibung und danach zu jedem Zinszahlungstag (jeweils der "Vorzeitige Rückzahlungstag") 

kündigen und zu ihrem Rückzahlungsbetrag (wie nachstehend definiert und unter Berücksichti-

gung einer etwaigen Herabschreibung nach § 5 (8)) zuzüglich bis zum Vorzeitigen Rückzahlungs-

tag (ausschließlich) aufgelaufener Zinsen zurückzahlen.  

(5) Eine Kündigung nach § 5 (2), (3) und (4) hat gemäß § 11 zu erfolgen. Sie ist unwiderruflich, muss 

den für die Rückzahlung festgelegten Termin und im Falle einer Kündigung nach § 5 (2) oder (3) 

den Grund für die Kündigung nennen. 
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(6) Die Emittentin kann ihre Kündigungsrechte nach § 5 (2), (3) und (4) nur ausüben, wenn etwaige 

Herabschreibungen nach § 5 (8) wieder vollständig aufgeholt worden sind, es sei denn, der Gläu-

biger stimmt einer Kündigung in diesem Fall zu. Im Übrigen steht die Ausübung der Kündigungs-

rechte nach § 5 (2), (3) und (4) im alleinigen Ermessen der Emittentin.  

Der "Rückzahlungsbetrag" der Schuldverschreibung entspricht ihrem ursprünglichen Nennbetrag, 

soweit nicht zuvor bereits ganz oder teilweise zurückgezahlt oder angekauft und entwertet. Im 

Falle, dass die Emittentin mit Zustimmung des Gläubigers trotz erfolgter Herabschreibung nach § 

5 (8) und noch nicht wieder erfolgter Hochschreibung kündigt, entspricht der "Rückzahlungsbe-

trag" einer Schuldverschreibung ihrem um Herabschreibungen verminderten (soweit nicht durch 

Hochschreibung(en) kompensiert) aktuellen Nennbetrag. 

(7) Der Gläubiger ist zur Kündigung der Schuldverschreibungen nicht berechtigt. 

(8) (a) Bei Eintritt eines Auslöseereignisses sind der Rückzahlungsbetrag und der Nennbetrag je-

der Schuldverschreibung um den Betrag der betreffenden Herabschreibung zu reduzieren. 

 Ein "Auslöseereignis" tritt ein, wenn die in Art. 92 Absatz 1 Buchstabe a) CRR oder einer Nachfol-

geregelung genannte harte Kernkapitalquote (die "Harte Kernkapitalquote") unter den in Art. 54 

Absatz 1 Buchstabe a) i) CRR genannten Wert von 5,125 % oder den in einer Nachfolgeregelung 

genannten Wert (die "Mindest-CET1-Quote") fällt.  

Im Falle eines Auslöseereignisses ist eine Herabschreibung pro rata mit sämtlichen anderen In-

strumenten des zusätzlichen Kernkapitals im Sinne der CRR (Additional Tier 1 Capital), die eine 

Herabschreibung (gleichviel ob permanent oder temporär) bei Eintritt des Auslöseereignisses vor-

sehen, vorzunehmen. Der pro rata zu verteilende Gesamtbetrag der Herabschreibungen entspricht 

dabei dem Betrag, der zur vollständigen Wiederherstellung der Harten Kernkapitalquote der Emit-

tentin bis zur Mindest-CET1-Quote erforderlich ist, höchstens jedoch der Summe der im Zeitpunkt 

des Eintritts des Auslöseereignisses ausstehenden Kapitalbeträge dieser Instrumente.  

Die Summe der in Bezug auf die Schuldverschreibung vorzunehmenden Herabschreibungen ist auf 

den ausstehenden Gesamtnennbetrag der Schuldverschreibung zum Zeitpunkt des Eintritts des 

jeweiligen Auslöseereignisses beschränkt.  

Im Falle des Eintritts eines Auslöseereignisses wird die Emittentin: 

(1) unverzüglich die für sie zuständige Aufsichtsbehörde sowie gemäß § 11 den Gläubiger der 

Schuldverschreibung von dem Eintritt dieses Auslöseereignisses sowie des Umstandes, dass eine 

Herabschreibung vorzunehmen ist, unterrichten und 

(2) unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb eines Monats (soweit die für sie zuständige Auf-

sichtsbehörde diese Frist nicht verkürzt) die vorzunehmende Herabschreibung feststellen und  

(i) der zuständigen Aufsichtsbehörde sowie  

(ii) dem Gläubiger der Schuldverschreibungen gemäß § 11 mitteilen. 

Die Herabschreibung gilt als bei Abgabe der Mitteilungen nach (2)(i) und (2)(ii) vorgenommen und 

der jeweilige Nennbetrag der Schuldverschreibung (einschließlich Rückzahlungsbetrag) nach 

Maßgabe der festgelegten Stückelung um diesen Betrag reduziert. 
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(b) Nach der Vornahme einer Herabschreibung können der Nennbetrag sowie der Rückzahlungs-

betrag der Schuldverschreibung in jedem der einer Reduzierung nachfolgenden Geschäftsjahre 

der Emittentin bis zur vollständigen Höhe des ursprünglichen Nennbetrags  

(soweit nicht zuvor zurückgezahlt oder angekauft und entwertet) nach Maßgabe der folgenden Re-

gelungen dieses § 5 (8) (b) unter Verwendung des festgestellten Jahresüberschusses wieder hoch-

geschrieben werden.  

Die Hochschreibung erfolgt gleichrangig mit der Hochschreibung anderer Instrumente des zusätz-

lichen Kernkapitals im Sinne der CRR, die das gleiche Auslöseereignis haben, es sei denn, die Emit-

tentin verstieße mit einem solchen Vorgehen gegen bereits übernommene vertragliche bzw. ge-

setzliche oder aufsichtsrechtliche Verpflichtungen.  

Die Vornahme einer Hochschreibung steht vorbehaltlich der nachfolgenden Vorgaben (i) bis (v) im 

Ermessen der Emittentin. Insbesondere kann die Emittentin auch dann ganz oder teilweise von 

einer Hochschreibung absehen, wenn ein entsprechender Jahresüberschuss zur Verfügung steht 

und die Vorgaben (i) bis (v) erfüllt wären. 

(i) Soweit der festgestellte Jahresüberschuss für die Hochschreibung der Schuldverschreibung 

(mithin jeweils von Nennbetrag und Rückzahlungsbetrag) und anderer, mit einem vergleichbaren 

Auslöseereignis (ggf. mit einer abweichenden Kernkapitalquote als Auslöser) ausgestatteter In-

strumente des zusätzlichen Kernkapitals im Sinne der CRR (insgesamt – einschließlich der Schuld-

verschreibung – die "AT1 Instrumente") verwendet werden soll und nach Maßgabe von (ii) und (iii) 

zur Verfügung steht, erfolgt die Hochschreibung pro rata nach Maßgabe der ursprünglichen Nenn-

beträge der Instrumente. 

(ii) Der Höchstbetrag, der insgesamt für die Hochschreibung der Schuldverschreibung und ande-

rer, herabgeschriebener AT1 Instrumente sowie die Zahlung von Zinsen und anderen Ausschüt-

tungen auf herabgeschriebene AT1 Instrumente verwendet werden kann, errechnet sich vorbehalt-

lich der jeweils geltenden technischen Regulierungsstandards im Zeitpunkt der Vornahme der 

Hochschreibung nach folgender Formel: 

 

H = J x S/T1 

 

H bezeichnet den für die Hochschreibung der AT1 Instrumente und Ausschüttungen auf herabge-

schriebene AT1 Instrumente zur Verfügung stehenden Höchstbetrag; 

J bezeichnet den festgestellten bzw. festzustellenden Jahresüberschuss des Vorjahres; 

S bezeichnet die Summe der ursprünglichen Nennbeträge der AT1 Instrumente (d.h. vor Vornahme 

von Herabschreibungen infolge eines Auslöseereignisses oder eines vergleichbaren Ereignisses); 

T1 bezeichnet den Betrag des Kernkapitals der Emittentin unmittelbar vor Vornahme der Hoch-

schreibung. 
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Die Bestimmung des Höchstbetrags H hat sich jeweils nach den geltenden technischen Regulie-

rungsstandards zu richten. Diese sind aktuell in der Delegierten EU-Verordnung Nr. 241/2014 ge-

regelt.  

 

Der Höchstbetrag H ist von der Emittentin jeweils im Einklang mit den zum Zeitpunkt der Bestim-

mung geltenden Anforderungen zu bestimmen und der so bestimmte Betrag der Hochschreibung 

zugrunde zu legen, ohne dass es einer Änderung dieses Absatzes (ii) bedürfte. 

(iii) Die Summe aller Hochschreibungsbeträge und Ausschüttungen auf Instrumente des zusätzli-

chen Kernkapitals i. S. d. Art. 52 CRR wird wie eine Zahlung behandelt, die eine Reduzierung des 

harten Kernkapitals bewirkt, und unterliegt ebenso wie andere Ausschüttungen auf Instrumente 

des harten Kernkapitals den für den ausschüttungsfähigen Höchstbetrag geltenden Beschränkun-

gen gem. Art. 141 Abs. 2 CRD IV bzw. einer Nachfolgeregelung, wie sie in das nationale Recht um-

gesetzt wurden. In Deutschland ist der ausschüttungsfähige Höchstbetrag derzeit in § 10i Abs. 3 

KWG i. V. m. § 37 SolvV geregelt.  

"CRD IV" bezeichnet die Richtlinie 2013/35/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

26. Juni 2013 über den Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten und die Beaufsichtigung von 

Kreditinstituten und Wertpapierfirmen, zur Änderung der Richtlinie 2002/87/EG und zur Aufhe-

bung der Richtlinien 2006/48/EG und 2006/49/EG. 

(iv) Hochschreibungen der Schuldverschreibung gehen Dividenden und anderen Ausschüttungen 

in Bezug auf Stammkapital und andere Instrumente des harten Kernkapitals der Emittentin nicht 

vor, d.h. diese können auch dann vorgenommen werden, solange keine vollständige Hochschrei-

bung erfolgt ist. 

(v) Zum Zeitpunkt einer Hochschreibung darf kein Auslöseereignis fortbestehen. Eine Hochschrei-

bung ist zudem ausgeschlossen, soweit diese zu dem Eintritt eines Auslöseereignisses führen 

würde.  

Wenn sich die Emittentin für die Vornahme einer Hochschreibung nach den Bestimmungen dieses 

§ 5 (8) (b) entscheidet, wird sie unverzüglich gemäß § 11 dem Gläubiger der Schuldverschreibung 

von der Vornahme der Hochschreibung (einschließlich des Hochschreibungsbetrags als Prozent-

satz des ursprünglichen Nennbetrags der Schuldverschreibung und des Tags, an dem die Hoch-

schreibung bewirkt werden soll (jeweils ein "Hochschreibungstag")) unterrichten. Die Hochschrei-

bung gilt als bei Abgabe der Mitteilung an den Gläubiger gemäß § 11 vorgenommen und der je-

weilige Nennbetrag der Schuldverschreibung (einschließlich Rückzahlungsbetrag) nach Maßgabe 

der festgelegten Stückelung um den in der Mitteilung angegebenen Betrag zum Zeitpunkt des 

Hochschreibungstags erhöht. 

§ 6 Abwicklung 

Die Emittentin und der Gläubiger wickeln alle Zahlungen im Zusammenhang mit der Schuldver-

schreibung unmittelbar miteinander ab. Auf die Bestimmung einer Emissionsstelle, Zahlstelle und 

Berechnungsstelle wird insoweit verzichtet. 

§ 7 Steuern 
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Sämtliche auf die Schuldverschreibung zu zahlenden Beträge sind ohne Einbehalt oder Abzug von 

oder aufgrund von gegenwärtigen oder zukünftigen Steuern oder sonstigen Abgaben gleich wel-

cher Art zu leisten, die von oder in der Bundesrepublik Deutschland oder für deren Rechnung oder 

von oder für Rechnung einer politischen Untergliederung oder Steuerbehörde der oder in der Bun-

desrepublik Deutschland auferlegt oder erhoben werden, es sei denn, dieser Einbehalt oder Abzug 

ist gesetzlich vorgeschrieben.  

§ 8 Vorlegungsfrist 

Die in § 801 Absatz 1 Satz 1 BGB bestimmte Vorlegungsfrist wird für die Schuldverschreibung auf 

fünf Jahre verkürzt. 

§ 9 Änderung der Bedingungen 

(1) Änderungen und Ergänzungen dieser Bedingungen bedürfen der Schriftform. Auf das Erforder-

nis der Schriftform kann nur schriftlich verzichtet werden. 

(2) Zur Änderung der Anleihebedingungen ist eine Vereinbarung der Emittentin und aller Gläubi-

ger erforderlich.  

§ 10 Begebung weiterer Schuldverschreibungen, Ankauf und Entwertung 

(1) Die Emittentin ist berechtigt, jederzeit ohne Zustimmung des Gläubigers weitere Schuldver-

schreibungen mit gleicher Ausstattung in der Weise zu begeben, dass sie mit dieser Schuldver-

schreibung eine einheitliche Serie bilden. 

(2) Die Emittentin ist (mit vorheriger Zustimmung der für die Emittentin zuständigen Aufsichtsbe-

hörde, soweit diese erforderlich ist) berechtigt, Stückelungen der Schuldverschreibung zu jedem 

beliebigen Kurs vom Gläubiger zu kaufen. Die von der Emittentin erworbenen Stückelungen der 

Schuldverschreibung können nach Wahl der Emittentin von ihr gehalten, weiterverkauft oder ent-

wertet werden. 

(3) Die vollständig zurückgezahlte Schuldverschreibung ist unverzüglich zu entwerten und kann 

nicht wiederbegeben oder wiederverkauft werden. 

§ 11 Mitteilungen 

(1) Mitteilungen, die von der Emittentin gemacht werden, müssen schriftlich an den Gläubiger er-

folgen. 

(2) Mitteilungen, die vom Gläubiger gemacht werden, müssen schriftlich an die Emittentin erfol-

gen.  

(3) Sofern durch Weiterveräußerung etc. auch Dritte zum Gläubiger der Schuldverschreibung wer-

den und damit in alle Gläubigerrechte eintreten, ist dies der Emittentin schriftlich mitzuteilen. 

§ 12 Zusätzliches Kernkapital 

Zweck der Schuldverschreibung ist es, der Emittentin auf unbestimmte Zeit als zusätzliches Kern-

kapital zu dienen. 

§ 13 Anwendbares Recht und Gerichtsstand 
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(1) Form und Inhalt der Schuldverschreibung sowie die Rechte und Pflichten des Gläubigers und 

der Emittentin bestimmen sich in jeder Hinsicht nach deutschem Recht. 

(2) Nicht ausschließlich zuständig für sämtliche im Zusammenhang mit der Schuldverschreibung 

entstehenden Klagen oder sonstige Verfahren ("Rechtsstreitigkeiten") ist das Landgericht Lübeck, 

Bundesrepublik Deutschland.  

Für Entscheidungen gemäß § 9 Absatz 2, § 13 Absatz 3 und § 18 Absatz 2 SchVG ist gemäß § 9 

Absatz 3 S. 1 Alt. 1 SchVG das Amtsgericht Lübeck, Bundesrepublik D. 
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 Lübeck, im Januar 2015 

 

Emissionsbedingungen für die Sparkasse zu Lübeck AG  

FLR-Inhaberschuldverschreibungen mit Nachrangabrede 

Emission 133, ISIN DE000A14J454 

 

 

§ 1 Währung, Stückelung, Form 

(1) Diese nachrangige Schuldverschreibung (die "Schuldverschreibung") der Sparkasse zu 

Lübeck AG (die Emittentin) wird im Gesamtnennbetrag von 5,0 Mio. Euro (in Worten: fünf Mil-

lionen Euro) begeben. 

(2) Die Schuldverschreibung lautet auf den Inhaber. 

(3) Die Schuldverschreibung ist in einer auf den Inhaber lautenden Sammelurkunde verbrieft, 

die bei der Clearstream Banking AG hinterlegt worden ist. Die kleinste handelbare Einheit be-

trägt 50.000,00 Euro (in Worten: fünfzigtausend Euro). Die Auslieferung von Einzelurkunden 

aus dieser Sammelurkunde kann nicht verlangt werden. 

(4) „Gläubiger“ bedeutet jeder Inhaber eines Miteigentumsanteils oder eines anderen Rechts 

an der Schuldverschreibung. 

§ 2 Status 

(1) Die Schuldverschreibung begründet nicht besicherte, nachrangige Verbindlichkeiten der 

Emittentin, die untereinander und (vorbehaltlich der Nachrangregelung in Satz 2) mit allen 

anderen nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin gleichrangig sind. Im Fall der Auflö-

sung, der Liquidation oder der Insolvenz der Emittentin oder eines Vergleichs oder eines an-

deren der Abwendung der Insolvenz dienenden Verfahrens gegen die Emittentin gehen die 

Verbindlichkeiten aus der Schuldverschreibung  

(i) den Ansprüchen dritter Gläubiger der Emittentin aus nichtnachrangigen Verbindlichkeiten,  

(ii) den Ansprüchen aus Instrumenten des Ergänzungskapitals sowie  

(iii) den in § 39 Absatz 1 Nr. 1 bis 5 Insolvenzordnung ("InsO") bezeichneten Forderungen 

im Range vollständig nach, so dass Zahlungen auf die Schuldverschreibung solange nicht er-

folgen, wie 

(i) die Ansprüche dieser dritten Gläubiger der Emittentin aus nicht nachrangigen Verbindlich-

keiten,  

(ii) die Ansprüche aus den Instrumenten des Ergänzungskapitals sowie  

(iii) die in § 39 Absatz 1 Nr. 1 bis 5 InsO bezeichneten Forderungen nicht vollständig befriedigt 

sind.  

Unter Beachtung dieser Nachrangregelung bleibt es der Emittentin unbenommen, ihre Ver-

bindlichkeiten aus der Schuldverschreibung auch aus dem sonstigen freien Vermögen zu be-

dienen. Der Gläubiger ist nicht berechtigt, mit Ansprüchen aus der Schuldverschreibung ge-

gen Ansprüche der Emittentin aufzurechnen. Dem Gläubiger wird für seine Rechte aus der 
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Schuldverschreibung weder durch die Emittentin noch durch Dritte irgendeine Sicherheit oder 

Garantie gestellt; eine solche Sicherheit oder Garantie wird auch zu keinem späteren Zeitpunkt 

gestellt werden. 

(2) Nachträglich können der Nachrang gemäß § 2 (1) nicht beschränkt sowie die Laufzeit der 

Schuldverschreibung und jede anwendbare Kündigungsfrist nicht verkürzt werden.  

Wird die Schuldverschreibung vorzeitig unter anderen als den in § 2 (1) beschriebenen Um-

ständen oder infolge einer vorzeitigen Kündigung nach Maßgabe von § 5 (2), § 5 (3) oder § 5 

(4) zurückgezahlt oder von der Emittentin zurückerworben, so ist der zurückgezahlte oder ge-

zahlte Betrag der Emittentin ohne Rücksicht auf entgegenstehende Vereinbarungen zurück 

zu gewähren, sofern nicht die für die Emittentin zuständige Aufsichtsbehörde der vorzeitigen 

Rückzahlung oder dem Rückkauf zugestimmt hat. Eine Kündigung oder Rückzahlung der 

Schuldverschreibung nach Maßgabe von § 5 oder ein Rückkauf der Schuldverschreibung ist in 

jedem Fall nur mit vorheriger Zustimmung der für die Emittentin zuständigen Aufsichtsbe-

hörde zulässig. 

§ 3 Zinsen 

(1) (a) Vorbehaltlich des Ausschlusses der Zinszahlung nach § 3 (6) und einer Herabschreibung 

nach § 5 (8) wird die Schuldverschreibung bezogen auf ihren Gesamtnennbetrag ab dem 

02.02.2015 (der "Verzinsungsbeginn") (einschließlich) bis zum ersten Zinszahlungstag (aus-

schließlich) und danach von jedem Zinszahlungstag (einschließlich) bis zum nächstfolgenden 

Zinszahlungstag (ausschließlich) verzinst; im Falle einer Herabschreibung nach § 5 (8) (a) wird 

die Schuldverschreibung, solange und soweit sie noch nicht nach § 5 (8) (b) wieder hochge-

schrieben wurden, nur bezogen auf den entsprechend reduzierten Gesamtnennbetrag ver-

zinst. 

(b) Als "Zinszahlungstag" gilt jeder 02.02. Erster Zinszahlungstag ist der 02.02.2016. 

(c) Fällt ein Zinszahlungstag auf einen Tag, der kein Geschäftstag ist, so wird der Zinszahlungs-

tag auf den nächstfolgenden Geschäftstag verschoben, es sei denn, der Zinszahlungstag 

würde dadurch in den nächsten Kalendermonat fallen; in diesem Fall wird der Zinszahlungstag 

auf den unmittelbar vorausgehenden Geschäftstag vorgezogen. 

(d) Ungeachtet des § 3 (1) (a) hat der Gläubiger Anspruch auf weitere Zinszahlung für jeden 

zusätzlichen Tag, um den der Zinszahlungstag aufgrund § 3 (1) (c) nach hinten verschoben 

wird. Für den Fall jedoch, in dem der Zinszahlungstag nach § 3 (1) (c) auf den unmittelbar vor-

hergehenden Geschäftstag vorgezogen wird, hat der Gläubiger nur Anspruch auf Zinsen bis 

zum tatsächlichen Zinszahlungstag, nicht jedoch bis zum festgelegten Zahltag. "Geschäfts-

tag" bezeichnet jeden Tag (außer einem Samstag oder Sonntag), an dem das Trans-European 

Automated Realtime Gross Settlement Express Transfer System 2 (TARGET2) geöffnet ist. 

(2) Die Schuldverschreibung wird bezogen auf ihren jeweils ausstehenden Gesamtnennbetrag 

mit 100 Basispunkten über dem am 02.02.2015 geltenden 10-Jahres-Midswapsatz per annum 

(der "Zinssatz") verzinst. Der 10-Jahres-Midswapsatz ist der Swapsatz mit einer Laufzeit von 

10 Jahren auf der Basis 30/360, der am 02.02.2015 um 12:00 Uhr in Frankfurt am Main im 

Informationssystem "Thomson Reuters", derzeit auf Seite NORDLB36, veröffentlicht worden 

ist. Die Höhe des 10-Jahres-Midswapsatzes gem. Satz 1 gilt für die erste Zinsperiode vom 

02.02.2015 bis zum 01.02.2025. Für die weiteren Zinsperioden von jeweils 10 Jahren wird der 
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10-Jahres-Midswapsatz jeweils 2 Frankfurter Bankarbeitstage vor Beginn einer neuen Zinspe-

riode entsprechend den Regelungen gem. Satz 1 und 2 festgelegt. Der Aufschlag von 100 Ba-

sispunkten wird jeweils zum Ablauf einer Zinsperiode von der Sparkasse überprüft und ggf. 

den dann aktuellen Risikoverhältnissen der Sparkasse angepasst. Sollte der 10-Jahres-Mids-

wapsatz nicht mehr bestehen, wird ein vom Präsidenten der Industrie- und Handelskammer 

für Frankfurt am Main zu bestimmender Sachverständiger einen am Kapitalmarkt orientierten, 

dem 10-Jahres-Midswapsatz vergleichbaren Referenzzinssatz bestimmen (§ 317 BGB). Falls 

Zinsen für einen Zeitraum von weniger als einem Jahr zu berechnen sind, erfolgt die Berech-

nung des betreffenden Zinsbetrags auf Grundlage des Zinstagesquotienten (wie nachstehend 

definiert).  

(3) Der Zinsbetrag wird ermittelt, indem der Zinssatz und der Zinstagequotient (wie nachste-

hend definiert) auf den Gesamtnennbetrag angewendet werden. 

(4) Der Zinslauf der Schuldverschreibung endet mit Beginn des Tages, an dem sie zur Rück-

zahlung fällig wird. Falls die Emittentin die Schuldverschreibung bei Fälligkeit nicht einlöst, ist 

der ausstehende Gesamtnennbetrag der Schuldverschreibung vom Tag der Fälligkeit an (ein-

schließlich) bis zum Tag der tatsächlichen Rückzahlung der Schuldverschreibung (ausschließ-

lich) in Höhe des gesetzlich festgelegten Zinssatzes für Verzugszinsen zu verzinsen. 

(5) (a) "Zinstagequotient" bezeichnet im Hinblick auf die Berechnung eines Zinsbetrages für 

einen beliebigen Zeitraum (der "Zinsberechnungszeitraum") die tatsächliche Anzahl von Ta-

gen im Zinsberechnungszeitraum dividiert durch 360 (dabei ist die Anzahl der Tage auf der 

Grundlage eines Jahres von 360 Tagen mit 12 Monaten zu 30 Tagen zu ermitteln, und zwar 

ohne Berücksichtigung des Datums des ersten oder letzten Tages des Zinsberechnungszeit-

raums, es sei denn, dass im Falle einer am Fälligkeitstag endenden Zinsperiode der Fälligkeits-

tag der letzte Tag des Monats Februar ist, in welchem Fall der Monat Februar als nicht auf einen 

Monat zu 30 Tagen verlängert gilt). 

(b) Soweit sich der Nennbetrag einer Schuldverschreibung innerhalb einer Zinsperiode ändert, 

ist in banküblicher Weise abzugrenzen, wobei auch insoweit alle Festlegungen durch die Emit-

tentin erfolgen. 

(6) (a) Die Emittentin hat das Recht, die Zinszahlung nach freiem Ermessen ganz oder teilweise 

entfallen zu lassen, insbesondere (jedoch nicht ausschließlich) wenn dies notwendig ist, um 

ein Absinken der Harten Kernkapitalquote (wie in § 5 (8) definiert) unter die Mindest-CET1-

Quote (wie in § 5 (8) definiert) zu vermeiden oder eine Auflage der zuständigen Aufsichtsbe-

hörde zu erfüllen. Sie teilt dem Gläubiger unverzüglich, spätestens jedoch am betreffenden 

Zinszahlungstag gemäß § 11 mit, wenn sie von diesem Recht Gebrauch macht. 

(b) Eine Zinszahlung auf die Schuldverschreibung ist für die betreffende Zinsperiode ausge-

schlossen (ohne Einschränkung des freien Ermessens nach § 3 (6)(a)): 

(i) soweit eine solche Zinszahlung zusammen mit den in dem laufenden Geschäftsjahr der 

Emittentin erfolgten und geplanten weiteren Ausschüttungen (wie in § 3 (7) definiert) auf die 

anderen Kernkapitalinstrumente (wie in § 3 (7) definiert) die ausschüttungsfähigen Posten 

(wie in § 3 (7) definiert) übersteigen würde, wobei die ausschüttungsfähigen Posten für diesen 

Zweck um einen Betrag erhöht werden, der bereits als Aufwand für Ausschüttungen in Bezug 

auf Kernkapitalinstrumente (einschließlich Zinszahlungen auf die Schuldverschreibung) in die 
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Ermittlung des Gewinns, der den Ausschüttungsfähigen Posten zugrunde liegt, eingegangen 

ist; oder 

(ii) wenn und soweit die zuständige Aufsichtsbehörde anordnet, dass diese Zinszahlung ins-

gesamt oder teilweise entfällt, oder ein anderes gesetzliches oder behördliches Ausschüt-

tungsverbot besteht.  

Reduzierungen von Zinszahlungen aufgrund von (i) erfolgen gleichrangig mit allen anderen 

Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals, es sei denn, die Emittentin verstieße mit einem 

solchen Vorgehen gegen bereits übernommene vertragliche bzw. gesetzliche oder aufsichts-

rechtliche Verpflichtungen; in diesem Fall gelten die sich insoweit aus den bestehenden In-

strumenten zwischen ihr und den direkten oder indirekten Inhabern der Instrumente bzw. den 

betreffenden Gläubigern ergebenden zwingenden Rangverhältnisse. 

(c) Die Emittentin ist berechtigt, die Mittel aus entfallenen Zinszahlungen uneingeschränkt zur 

Erfüllung ihrer eigenen Verpflichtungen bei deren Fälligkeit zu nutzen. Soweit Zinszahlungen 

entfallen, schließt dies sämtliche gemäß § 7 zahlbaren zusätzlichen Beträge (wie dort defi-

niert) ein. Entfallene Zinszahlungen werden nicht nachgezahlt. 

(7) "Ausschüttung" bezeichnet jede Art der Auszahlung von Dividenden oder Zinsen.  

"Ausschüttungsfähige Posten" bezeichnet in Bezug auf eine Zinszahlung den Gewinn am Ende 

des dem betreffenden Zinszahlungstag unmittelbar vorhergehenden Geschäftsjahres der 

Emittentin, für das ein testierter Jahresabschluss vorliegt, zuzüglich  

(i) etwaiger vorgetragener Gewinne und ausschüttungsfähiger Rücklagen, jedoch abzüglich  

(ii) vorgetragener Verluste und gemäß anwendbarer Rechtsvorschriften oder der Satzung der 

Emittentin nicht ausschüttungsfähiger Gewinne und in die nicht ausschüttungsfähigen Rück-

lagen eingestellter Beträge, wobei diese Verluste und Rücklagen ausgehend von dem han-

delsrechtlichen Einzelabschluss der Emittentin und nicht auf der Basis des Konzernabschlus-

ses festgestellt werden.  

"CRR" bezeichnet die Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfir-

men und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (einschließlich jeder jeweils an-

wendbaren aufsichtsrechtlichen Regelung, die diese Verordnung ergänzt); soweit Bestim-

mungen der CRR geändert oder ersetzt werden, bezieht sich der Begriff CRR in diesen Anlei-

hebedingungen auf die geänderten Bestimmungen bzw. die Nachfolgeregelungen. 

"Kernkapitalinstrumente" bezeichnet Kapitalinstrumente, die im Sinne der CRR zu den Instru-

menten des harten Kernkapitals oder des zusätzlichen Kernkapitals zählen. 

§ 4 Zahlungen 

(1)(a) Zahlungen auf das Kapital in Bezug auf die Schuldverschreibung erfolgen zugunsten des 

Gläubigers. 

(b) Die Zahlung von Zinsen auf die Schuldverschreibung erfolgt zugunsten des Gläubigers. 

(2) Vorbehaltlich geltender steuerlicher und sonstiger gesetzlicher Regelungen und Vorschrif-

ten erfolgen zu leistende Zahlungen auf die Schuldverschreibung in Euro. 
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(3) Die Emittentin wird durch Leistung der Zahlung an den Gläubiger von ihrer Zahlungspflicht 

befreit. 

(4) Fällt der Fälligkeitstag für eine Zahlung von Kapital in Bezug auf die Schuldverschreibung 

auf einen Tag, der kein Geschäftstag ist, dann hat der Gläubiger keinen Anspruch auf Zahlung 

vor dem nächsten Geschäftstag und ist nicht berechtigt, weitere Zinsen oder sonstige Zahlun-

gen aufgrund dieser Verspätung zu verlangen. 

(5) Bezugnahmen in diesen Anleihebedingungen auf Kapital der Schuldverschreibung schlie-

ßen, soweit anwendbar, die folgenden Beträge ein: den Rückzahlungsbetrag der Schuldver-

schreibung, den vorzeitigen Rückzahlungsbetrag (wie unten definiert), jeden Aufschlag sowie 

sonstige auf oder in Bezug auf die Schuldverschreibung zahlbaren Beträge. Bezugnahmen in 

diesen Anleihebedingungen auf Zinsen auf die Schuldverschreibung sollen, soweit anwend-

bar, sämtliche gemäß § 7 zahlbaren zusätzlichen Beträge (wie dort definiert) einschließen. 

§ 5 Rückzahlung; Herabschreibungen 

(1) Die Schuldverschreibung hat keinen Endfälligkeitstag. 

(2) Die Schuldverschreibung kann jederzeit insgesamt oder teilweise, nach Wahl der Emitten-

tin und vorbehaltlich der vorherigen Zustimmung der zuständigen Aufsichtsbehörde, mit ei-

ner Kündigungsfrist von nicht weniger als 30 und nicht mehr als 60 Tagen vorzeitig gekündigt 

und zu ihrem Rückzahlungsbetrag (wie nachstehend definiert) zuzüglich bis zum für die Rück-

zahlung festgesetzten Tag aufgelaufener Zinsen zurückgezahlt werden, falls die Emittentin 

nach ihrer eigenen Einschätzung  

(i) die Schuldverschreibung nicht vollständig für Zwecke der Eigenmittelausstattung als zu-

sätzliches Kernkapital (Additional Tier 1) nach Maßgabe der anwendbaren Vorschriften an-

rechnen darf oder  

(ii) in sonstiger Weise im Hinblick auf die Schuldverschreibung einer weniger günstigen regu-

latorischen Eigenmittelbehandlung unterliegt als am 02.02.2015. 

(3) Die Schuldverschreibung kann jederzeit insgesamt, jedoch nicht teilweise, nach Wahl der 

Emittentin und vorbehaltlich der vorherigen Zustimmung der zuständigen Aufsichtsbehörde 

mit einer Kündigungsfrist von nicht weniger als 30 und nicht mehr als 60 Tagen vorzeitig ge-

kündigt und zu ihrem Rückzahlungsbetrag (wie nachstehend definiert) zuzüglich bis zum für 

die Rückzahlung festgesetzten Tag aufgelaufener Zinsen zurückgezahlt werden, falls sich die 

steuerliche Behandlung der Schuldverschreibung ändert (insbesondere, jedoch nicht aus-

schließlich, im Hinblick auf die steuerliche Abzugsfähigkeit der unter der Schuldverschreibung 

zu zahlenden Zinsen oder die Nichtentstehung von Buchgewinnen im Falle einer Herabschrei-

bung nach § 5 (8)) und diese Änderung für die Emittentin nach eigener Einschätzung wesent-

lich nachteilig ist. 

(4) Die Emittentin kann die Schuldverschreibung insgesamt oder teilweise, vorbehaltlich der 

vorherigen Zustimmung der zuständigen Aufsichtsbehörde unter Einhaltung einer Kündi-

gungsfrist von nicht weniger als 30 Tagen zum Ablauf von fünf Jahren seit dem Tag der Bege-

bung der Schuldverschreibung und danach zu jedem Zinszahlungstag (jeweils der "Vorzeitige 

Rückzahlungstag") kündigen und zu ihrem Rückzahlungsbetrag (wie nachstehend definiert 

und unter Berücksichtigung einer etwaigen Herabschreibung nach § 5 (8)) zuzüglich bis zum 

Vorzeitigen Rückzahlungstag (ausschließlich) aufgelaufener Zinsen zurückzahlen.  
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(5) Eine Kündigung nach § 5 (2), (3) und (4) hat gemäß § 11 zu erfolgen. Sie ist unwiderruflich, 

muss den für die Rückzahlung festgelegten Termin und im Falle einer Kündigung nach § 5 (2) 

oder (3) den Grund für die Kündigung nennen. 

(6) Die Emittentin kann ihre Kündigungsrechte nach § 5 (2), (3) und (4) nur ausüben, wenn 

etwaige Herabschreibungen nach § 5 (8) wieder vollständig aufgeholt worden sind, es sei 

denn, der Gläubiger stimmt einer Kündigung in diesem Fall zu. Im Übrigen steht die Ausübung 

der Kündigungsrechte nach § 5 (2), (3) und (4) im alleinigen Ermessen der Emittentin. 

Der "Rückzahlungsbetrag" der Schuldverschreibung entspricht ihrem ursprünglichen Nenn-

betrag, soweit nicht zuvor bereits ganz oder teilweise zurückgezahlt oder angekauft und ent-

wertet. Im Falle, dass die Emittentin mit Zustimmung des Gläubigers trotz erfolgter Herab-

schreibung nach § 5 (8) und noch nicht wieder erfolgter Hochschreibung kündigt, entspricht 

der "Rückzahlungsbetrag" einer Schuldverschreibung ihrem um Herabschreibungen vermin-

derten (soweit nicht durch Hochschreibung(en) kompensiert) aktuellen Nennbetrag. 

(7) Der Gläubiger ist zur Kündigung der Schuldverschreibungen nicht berechtigt. 

(8) (a) Bei Eintritt eines Auslöseereignisses sind der Rückzahlungsbetrag und der Nennbetrag 

jeder Schuldverschreibung um den Betrag der betreffenden Herabschreibung zu reduzieren. 

Ein "Auslöseereignis" tritt ein, wenn die in Art. 92 Absatz 1 Buchstabe a) CRR oder einer Nach-

folgeregelung genannte harte Kernkapitalquote (die "Harte Kernkapitalquote") unter den in 

Art. 54 Absatz 1 Buchstabe a) i) CRR genannten Wert von 5,125 % oder den in einer Nachfol-

geregelung genannten Wert (die "Mindest-CET1-Quote") fällt.  

Im Falle eines Auslöseereignisses ist eine Herabschreibung pro rata mit sämtlichen anderen 

Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals im Sinne der CRR (Additional Tier 1 Capital), die 

eine Herabschreibung (gleichviel ob permanent oder temporär) bei Eintritt des Auslöseereig-

nisses vorsehen, vorzunehmen. Der pro rata zu verteilende Gesamtbetrag der Herabschrei-

bungen entspricht dabei dem Betrag, der zur vollständigen Wiederherstellung der Harten 

Kernkapitalquote der Emittentin bis zur Mindest-CET1-Quote erforderlich ist, höchstens je-

doch der Summe der im Zeitpunkt des Eintritts des Auslöseereignisses ausstehenden Kapital-

beträge dieser Instrumente.  

Die Summe der in Bezug auf die Schuldverschreibung vorzunehmenden Herabschreibungen 

ist auf den ausstehenden Gesamtnennbetrag der Schuldverschreibung zum Zeitpunkt des Ein-

tritts des jeweiligen Auslöseereignisses beschränkt. 

Im Falle des Eintritts eines Auslöseereignisses wird die Emittentin: 

(1) unverzüglich die für sie zuständige Aufsichtsbehörde sowie gemäß § 11 den Gläubiger der 

Schuldverschreibung von dem Eintritt dieses Auslöseereignisses sowie des Umstandes, dass 

eine Herabschreibung vorzunehmen ist, unterrichten und 

(2) unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb eines Monats (soweit die für sie zuständige Auf-

sichtsbehörde diese Frist nicht verkürzt) die vorzunehmende Herabschreibung feststellen und  

(i) der zuständigen Aufsichtsbehörde sowie  

(ii) dem Gläubiger der Schuldverschreibungen gemäß § 11 mitteilen. 
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Die Herabschreibung gilt als bei Abgabe der Mitteilungen nach (2)(i) und (2)(ii) vorgenommen 

und der jeweilige Nennbetrag der Schuldverschreibung (einschließlich Rückzahlungsbetrag) 

nach Maßgabe der festgelegten Stückelung um diesen Betrag reduziert. 

(b) Nach der Vornahme einer Herabschreibung können der Nennbetrag sowie der Rückzah-

lungsbetrag der Schuldverschreibung in jedem der einer Reduzierung nachfolgenden Ge-

schäftsjahre der Emittentin bis zur vollständigen Höhe des ursprünglichen Nennbetrags (so-

weit nicht zuvor zurückgezahlt oder angekauft und entwertet) nach Maßgabe der folgenden 

Regelungen dieses § 5 (8) (b) unter Verwendung des festgestellten Jahresüberschusses wie-

der hochgeschrieben werden. 

Die Hochschreibung erfolgt gleichrangig mit der Hochschreibung anderer Instrumente des 

zusätzlichen Kernkapitals im Sinne der CRR, die das gleiche Auslöseereignis haben, es sei 

denn, die Emittentin verstieße mit einem solchen Vorgehen gegen bereits übernommene ver-

tragliche bzw. gesetzliche oder aufsichtsrechtliche Verpflichtungen. 

Die Vornahme einer Hochschreibung steht vorbehaltlich der nachfolgenden Vorgaben (i) bis 

(v) im Ermessen der Emittentin. Insbesondere kann die Emittentin auch dann ganz oder teil-

weise von einer Hochschreibung absehen, wenn ein entsprechender Jahresüberschuss zur 

Verfügung steht und die Vorgaben (i) bis (v) erfüllt wären. 

(i) Soweit der festgestellte Jahresüberschuss für die Hochschreibung der Schuldverschrei-

bung (mithin jeweils von Nennbetrag und Rückzahlungsbetrag) und anderer, mit einem ver-

gleichbaren Auslöseereignis (ggf. mit einer abweichenden Kernkapitalquote als Auslöser) 

ausgestatteter Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals im Sinne der CRR (insgesamt – ein-

schließlich der Schuldverschreibung – die "AT1 Instrumente") verwendet werden soll und nach 

Maßgabe von (ii) und (iii) zur Verfügung steht, erfolgt die Hochschreibung pro rata nach Maß-

gabe der ursprünglichen Nennbeträge der Instrumente. 

(ii) Der Höchstbetrag, der insgesamt für die Hochschreibung der Schuldverschreibung und an-

derer, herabgeschriebener AT1 Instrumente sowie die Zahlung von Zinsen und anderen Aus-

schüttungen auf herabgeschriebene AT1 Instrumente verwendet werden kann, errechnet sich 

vorbehaltlich der jeweils geltenden technischen Regulierungsstandards im Zeitpunkt der Vor-

nahme der Hochschreibung nach folgender Formel: 

H = J x S/T1 

H bezeichnet den für die Hochschreibung der AT1 Instrumente und Ausschüttungen auf her-

abgeschriebene AT1 Instrumente zur Verfügung stehenden Höchstbetrag; 

J bezeichnet den festgestellten bzw. festzustellenden Jahresüberschuss des Vorjahres; 

S bezeichnet die Summe der ursprünglichen Nennbeträge der AT1 Instrumente (d.h. vor Vor-

nahme von Herabschreibungen infolge eines Auslöseereignisses oder eines vergleichbaren 

Ereignisses); 

T1 bezeichnet den Betrag des Kernkapitals der Emittentin unmittelbar vor Vornahme der 

Hochschreibung. 

Die Bestimmung des Höchstbetrags H hat sich jeweils nach den geltenden technischen Regu-

lierungsstandards zu richten. Diese sind aktuell in der Delegierten EU-Verordnung Nr. 

241/2014 geregelt. 
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Der Höchstbetrag H ist von der Emittentin jeweils im Einklang mit den zum Zeitpunkt der Be-

stimmung geltenden Anforderungen zu bestimmen und der so bestimmte Betrag der Hoch-

schreibung zugrunde zu legen, ohne dass es einer Änderung dieses Absatzes (ii) bedürfte. 

(iii) Die Summe aller Hochschreibungsbeträge und Ausschüttungen auf Instrumente des zu-

sätzlichen Kernkapitals i. S. d. Art. 52 CRR wird wie eine Zahlung behandelt, die eine Reduzie-

rung des harten Kernkapitals bewirkt, und unterliegt ebenso wie andere Ausschüttungen auf 

Instrumente des harten Kernkapitals den für den ausschüttungsfähigen Höchstbetrag gelten-

den Beschränkungen gem. Art. 141 Abs. 2 CRD IV bzw. einer Nachfolgeregelung, wie sie in das 

nationale Recht umgesetzt wurden. In Deutschland ist der ausschüttungsfähige Höchstbetrag 

derzeit in § 10i Abs. 3 KWG i. V. m. § 37 SolvV geregelt.  

"CRD IV" bezeichnet die Richtlinie 2013/35/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 26. Juni 2013 über den Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten und die Beaufsichti-

gung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen, zur Änderung der Richtlinie 2002/87/EG und 

zur Aufhebung der Richtlinien 2006/48/EG und 2006/49/EG. 

(iv) Hochschreibungen der Schuldverschreibung gehen Dividenden und anderen Ausschüt-

tungen in Bezug auf Stammkapital und andere Instrumente des harten Kernkapitals der Emit-

tentin nicht vor, d.h. diese können auch dann vorgenommen werden, solange keine vollstän-

dige Hochschreibung erfolgt ist. 

(v) Zum Zeitpunkt einer Hochschreibung darf kein Auslöseereignis fortbestehen. Eine Hoch-

schreibung ist zudem ausgeschlossen, soweit diese zu dem Eintritt eines Auslöseereignisses 

führen würde.  

Wenn sich die Emittentin für die Vornahme einer Hochschreibung nach den Bestimmungen 

dieses § 5 (8) (b) entscheidet, wird sie unverzüglich gemäß § 11 dem Gläubiger der Schuldver-

schreibung von der Vornahme der Hochschreibung (einschließlich des Hochschreibungsbe-

trags als Prozentsatz des ursprünglichen Nennbetrags der Schuldverschreibung und des Tags, 

an dem die Hochschreibung bewirkt werden soll (jeweils ein "Hochschreibungstag")) unter-

richten. Die Hochschreibung gilt als bei Abgabe der Mitteilung an den Gläubiger gemäß § 11 

vorgenommen und der jeweilige Nennbetrag der Schuldverschreibung (einschließlich Rück-

zahlungsbetrag) nach Maßgabe der festgelegten Stückelung um den in der Mitteilung ange-

gebenen Betrag zum Zeitpunkt des Hochschreibungstags erhöht. 

§ 6 Abwicklung 

Die Emittentin und der Gläubiger wickeln alle Zahlungen im Zusammenhang mit der Schuld-

verschreibung unmittelbar miteinander ab. Auf die Bestimmung einer Emissionsstelle, Zahl-

stelle und Berechnungsstelle wird insoweit verzichtet. 

§ 7 Steuern 

Sämtliche auf die Schuldverschreibung zu zahlenden Beträge sind ohne Einbehalt oder Abzug 

von oder aufgrund von gegenwärtigen oder zukünftigen Steuern oder sonstigen Abgaben 

gleich welcher Art zu leisten, die von oder in der Bundesrepublik Deutschland oder für deren 

Rechnung oder von oder für Rechnung einer politischen Untergliederung oder Steuerbehörde 

der oder in der Bundesrepublik Deutschland auferlegt oder erhoben werden, es sei denn, die-

ser Einbehalt oder Abzug ist gesetzlich vorgeschrieben.  
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§ 8 Vorlegungsfrist 

Die in § 801 Absatz 1 Satz 1 BGB bestimmte Vorlegungsfrist wird für die Schuldverschreibung 

auf fünf Jahre verkürzt. 

§ 9 Änderung der Bedingungen 

(1) Änderungen und Ergänzungen dieser Bedingungen bedürfen der Schriftform. Auf das Er-

fordernis der Schriftform kann nur schriftlich verzichtet werden. 

(2) Zur Änderung der Anleihebedingungen ist eine Vereinbarung der Emittentin und aller 

Gläubiger erforderlich.  

§ 10 Begebung weiterer Schuldverschreibungen, Ankauf und Entwertung 

(1) Die Emittentin ist berechtigt, jederzeit ohne Zustimmung des Gläubigers weitere Schuld-

verschreibungen mit gleicher Ausstattung in der Weise zu begeben, dass sie mit dieser 

Schuldverschreibung eine einheitliche Serie bilden. 

(2) Die Emittentin ist (mit vorheriger Zustimmung der für die Emittentin zuständigen Auf-

sichtsbehörde, soweit diese erforderlich ist) berechtigt, Stückelungen der Schuldverschrei-

bung zu jedem beliebigen Kurs vom Gläubiger zu kaufen. Die von der Emittentin erworbenen 

Stückelungen der Schuldverschreibung können nach Wahl der Emittentin von ihr gehalten, 

weiterverkauft oder entwertet werden. 

(3) Die vollständig zurückgezahlte Schuldverschreibung ist unverzüglich zu entwerten und 

kann nicht wiederbegeben oder wiederverkauft werden. 

§ 11 Mitteilungen 

(1) Mitteilungen, die von der Emittentin gemacht werden, müssen schriftlich an den Gläubiger 

erfolgen. 

(2) Mitteilungen, die vom Gläubiger gemacht werden, müssen schriftlich an die Emittentin er-

folgen.  

(3) Sofern durch Weiterveräußerung etc. auch Dritte zum Gläubiger der Schuldverschreibung 

werden und damit in alle Gläubigerrechte eintreten, ist dies der Emittentin schriftlich mitzu-

teilen. 

§ 12 Zusätzliches Kernkapital 

Zweck der Schuldverschreibung ist es, der Emittentin auf unbestimmte Zeit als zusätzliches 

Kernkapital zu dienen. 

§ 13 Anwendbares Recht und Gerichtsstand 

(1) Form und Inhalt der Schuldverschreibung sowie die Rechte und Pflichten des Gläubigers 

und der Emittentin bestimmen sich in jeder Hinsicht nach deutschem Recht. 

(2) Nicht ausschließlich zuständig für sämtliche im Zusammenhang mit der Schuldverschrei-

bung entstehenden Klagen oder sonstige Verfahren ("Rechtsstreitigkeiten") ist das Landge-

richt Lübeck, Bundesrepublik Deutschland. 
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Für Entscheidungen gemäß § 9 Absatz 2, § 13 Absatz 3 und § 18 Absatz 2 SchVG ist gemäß § 9 

Absatz 3 S. 1 Alt. 1 SchVG das Amtsgericht Lübeck, Bundesrepublik Deutschland, zuständig. 

 

  

 Lübeck, im Januar 2016 
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Emissionsbedingungen für die Sparkasse zu Lübeck AG  

FLR-Inhaberschuldverschreibungen mit Nachrangabrede 

Emission 134, ISIN DE000A169LC6 

 

 

§ 1 Währung, Stückelung, Form 

(1) Diese nachrangige Schuldverschreibung (die "Schuldverschreibung") der Sparkasse zu 

Lübeck AG (die Emittentin) wird im Gesamtnennbetrag von 5,0 Mio. Euro (in Worten: fünf Mil-

lionen Euro) begeben. 

(2) Die Schuldverschreibung lautet auf den Inhaber. 

(3) Die Schuldverschreibung ist in einer auf den Inhaber lautenden Sammelurkunde verbrieft, 

die bei der Clearstream Banking AG hinterlegt worden ist. Die kleinste handelbare Einheit be-

trägt 50.000,00 Euro (in Worten: fünfzigtausend Euro). Die Auslieferung von Einzelurkunden 

aus dieser Sammelurkunde kann nicht verlangt werden. 

(4) „Gläubiger“ bedeutet jeder Inhaber eines Miteigentumsanteils oder eines anderen Rechts 

an der Schuldverschreibung. 

§ 2 Status 

(1) Die Schuldverschreibung begründet nicht besicherte, nachrangige Verbindlichkeiten der 

Emittentin, die untereinander und (vorbehaltlich der Nachrangregelung in Satz 2) mit allen 

anderen nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin gleichrangig sind. Im Fall der Auflö-

sung, der Liquidation oder der Insolvenz der Emittentin oder eines Vergleichs oder eines an-

deren der Abwendung der Insolvenz dienenden Verfahrens gegen die Emittentin gehen die 

Verbindlichkeiten aus der Schuldverschreibung  

(i) den Ansprüchen dritter Gläubiger der Emittentin aus nichtnachrangigen Verbindlichkeiten,  

(ii) den Ansprüchen aus Instrumenten des Ergänzungskapitals sowie  

(iii) den in § 39 Absatz 1 Nr. 1 bis 5 Insolvenzordnung ("InsO") bezeichneten Forderungen 

im Range vollständig nach, so dass Zahlungen auf die Schuldverschreibung solange nicht er-

folgen, wie 

(i) die Ansprüche dieser dritten Gläubiger der Emittentin aus nicht nachrangigen Verbindlich-

keiten,  

(ii) die Ansprüche aus den Instrumenten des Ergänzungskapitals sowie  

(iii) die in § 39 Absatz 1 Nr. 1 bis 5 InsO bezeichneten Forderungen nicht vollständig befriedigt 

sind.  

Unter Beachtung dieser Nachrangregelung bleibt es der Emittentin unbenommen, ihre Ver-

bindlichkeiten aus der Schuldverschreibung auch aus dem sonstigen freien Vermögen zu be-

dienen. Der Gläubiger ist nicht berechtigt, mit Ansprüchen aus der Schuldverschreibung ge-

gen Ansprüche der Emittentin aufzurechnen. Dem Gläubiger wird für seine Rechte aus der 

Schuldverschreibung weder durch die Emittentin noch durch Dritte irgendeine Sicherheit oder 
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Garantie gestellt; eine solche Sicherheit oder Garantie wird auch zu keinem späteren Zeitpunkt 

gestellt werden. 

(2) Nachträglich können der Nachrang gemäß § 2 (1) nicht beschränkt sowie die Laufzeit der 

Schuldverschreibung und jede anwendbare Kündigungsfrist nicht verkürzt werden.  

Wird die Schuldverschreibung vorzeitig unter anderen als den in § 2 (1) beschriebenen Um-

ständen oder infolge einer vorzeitigen Kündigung nach Maßgabe von § 5 (2), § 5 (3) oder § 5 

(4) zurückgezahlt oder von der Emittentin zurückerworben, so ist der zurückgezahlte oder ge-

zahlte Betrag der Emittentin ohne Rücksicht auf entgegenstehende Vereinbarungen zurück 

zu gewähren, sofern nicht die für die Emittentin zuständige Aufsichtsbehörde der vorzeitigen 

Rückzahlung oder dem Rückkauf zugestimmt hat. Eine Kündigung oder Rückzahlung der 

Schuldverschreibung nach Maßgabe von § 5 oder ein Rückkauf der Schuldverschreibung ist in 

jedem Fall nur mit vorheriger Zustimmung der für die Emittentin zuständigen Aufsichtsbe-

hörde zulässig. 

§ 3 Zinsen 

(1) (a) Vorbehaltlich des Ausschlusses der Zinszahlung nach § 3 (6) und einer Herabschreibung 

nach § 5 (8) wird die Schuldverschreibung bezogen auf ihren Gesamtnennbetrag ab dem 

01.02.2016 (der "Verzinsungsbeginn") (einschließlich) bis zum ersten Zinszahlungstag (aus-

schließlich) und danach von jedem Zinszahlungstag (einschließlich) bis zum nächstfolgenden 

Zinszahlungstag (ausschließlich) verzinst; im Falle einer Herabschreibung nach § 5 (8) (a) wird 

die Schuldverschreibung, solange und soweit sie noch nicht nach § 5 (8) (b) wieder hochge-

schrieben wurden, nur bezogen auf den entsprechend reduzierten Gesamtnennbetrag ver-

zinst. 

(b) Als "Zinszahlungstag" gilt jeder 01.02. Erster Zinszahlungstag ist der 01.02.2017. 

(c) Fällt ein Zinszahlungstag auf einen Tag, der kein Geschäftstag ist, so wird der Zinszahlungs-

tag auf den nächstfolgenden Geschäftstag verschoben, es sei denn, der Zinszahlungstag 

würde dadurch in den nächsten Kalendermonat fallen; in diesem Fall wird der Zinszahlungstag 

auf den unmittelbar vorausgehenden Geschäftstag vorgezogen. 

(d) Ungeachtet des § 3 (1) (a) hat der Gläubiger Anspruch auf weitere Zinszahlung für jeden 

zusätzlichen Tag, um den der Zinszahlungstag aufgrund § 3 (1) (c) nach hinten verschoben 

wird. Für den Fall jedoch, in dem der Zinszahlungstag nach § 3 (1) (c) auf den unmittelbar vor-

hergehenden Geschäftstag vorgezogen wird, hat der Gläubiger nur Anspruch auf Zinsen bis 

zum tatsächlichen Zinszahlungstag, nicht jedoch bis zum festgelegten Zahltag. "Geschäfts-

tag" bezeichnet jeden Tag (außer einem Samstag oder Sonntag), an dem das Trans-European 

Automated Realtime Gross Settlement Express Transfer System 2 (TARGET2) geöffnet ist. 

(2) Die Schuldverschreibung wird bezogen auf ihren jeweils ausstehenden Gesamtnennbetrag 

mit 100 Basispunkten über dem am 01.02.2016 geltenden 10-Jahres-Midswapsatz per annum 

(der "Zinssatz") verzinst. Der 10-Jahres-Midswapsatz ist der Swapsatz mit einer Laufzeit von 

10 Jahren auf der Basis 30/360, der am 01.02.2016 um 12:00 Uhr in Frankfurt am Main im 

Informationssystem "Thomson Reuters", derzeit auf Seite NORDLB36, veröffentlicht worden 

ist. Die Höhe des 10-Jahres-Midswapsatzes gem. Satz 1 gilt für die erste Zinsperiode vom 

01.02.2016 bis zum 01.02.2026. Für die weiteren Zinsperioden von jeweils 10 Jahren wird der 

10-Jahres-Midswapsatz jeweils 2 Frankfurter Bankarbeitstage vor Beginn einer neuen Zinspe-
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riode entsprechend den Regelungen gem. Satz 1 und 2 festgelegt. Der Aufschlag von 100 Ba-

sispunkten wird jeweils zum Ablauf einer Zinsperiode von der Sparkasse überprüft und ggf. 

den dann aktuellen Risikoverhältnissen der Sparkasse angepasst. Sollte der 10-Jahres-Mids-

wapsatz nicht mehr bestehen, wird ein vom Präsidenten der Industrie- und Handelskammer 

für Frankfurt am Main zu bestimmender Sachverständiger einen am Kapitalmarkt orientierten, 

dem 10-Jahres-Midswapsatz vergleichbaren Referenzzinssatz bestimmen (§ 317 BGB). Falls 

Zinsen für einen Zeitraum von weniger als einem Jahr zu berechnen sind, erfolgt die Berech-

nung des betreffenden Zinsbetrags auf Grundlage des Zinstagesquotienten (wie nachstehend 

definiert).  

(3) Der Zinsbetrag wird ermittelt, indem der Zinssatz und der Zinstagequotient (wie nachste-

hend definiert) auf den Gesamtnennbetrag angewendet werden. 

(4) Der Zinslauf der Schuldverschreibung endet mit Beginn des Tages, an dem sie zur Rück-

zahlung fällig wird. Falls die Emittentin die Schuldverschreibung bei Fälligkeit nicht einlöst, ist 

der ausstehende Gesamtnennbetrag der Schuldverschreibung vom Tag der Fälligkeit an (ein-

schließlich) bis zum Tag der tatsächlichen Rückzahlung der Schuldverschreibung (ausschließ-

lich) in Höhe des gesetzlich festgelegten Zinssatzes für Verzugszinsen zu verzinsen. 

(5) (a) "Zinstagequotient" bezeichnet im Hinblick auf die Berechnung eines Zinsbetrages für 

einen beliebigen Zeitraum (der "Zinsberechnungszeitraum") die tatsächliche Anzahl von Ta-

gen im Zinsberechnungszeitraum dividiert durch 360 (dabei ist die Anzahl der Tage auf der 

Grundlage eines Jahres von 360 Tagen mit 12 Monaten zu 30 Tagen zu ermitteln, und zwar 

ohne Berücksichtigung des Datums des ersten oder letzten Tages des Zinsberechnungszeit-

raums, es sei denn, dass im Falle einer am Fälligkeitstag endenden Zinsperiode der Fälligkeits-

tag der letzte Tag des Monats Februar ist, in welchem Fall der Monat Februar als nicht auf einen 

Monat zu 30 Tagen verlängert gilt). 

(b) Soweit sich der Nennbetrag einer Schuldverschreibung innerhalb einer Zinsperiode ändert, 

ist in banküblicher Weise abzugrenzen, wobei auch insoweit alle Festlegungen durch die Emit-

tentin erfolgen. 

(6) (a) Die Emittentin hat das Recht, die Zinszahlung nach freiem Ermessen ganz oder teilweise 

entfallen zu lassen, insbesondere (jedoch nicht ausschließlich) wenn dies notwendig ist, um 

ein Absinken der Harten Kernkapitalquote (wie in § 5 (8) definiert) unter die Mindest-CET1-

Quote (wie in § 5 (8) definiert) zu vermeiden oder eine Auflage der zuständigen Aufsichtsbe-

hörde zu erfüllen. Sie teilt dem Gläubiger unverzüglich, spätestens jedoch am betreffenden 

Zinszahlungstag gemäß § 11 mit, wenn sie von diesem Recht Gebrauch macht. 

(b) Eine Zinszahlung auf die Schuldverschreibung ist für die betreffende Zinsperiode ausge-

schlossen (ohne Einschränkung des freien Ermessens nach § 3 (6)(a)): 

(i) soweit eine solche Zinszahlung zusammen mit den in dem laufenden Geschäftsjahr der 

Emittentin erfolgten und geplanten weiteren Ausschüttungen (wie in § 3 (7) definiert) auf die 

anderen Kernkapitalinstrumente (wie in § 3 (7) definiert) die ausschüttungsfähigen Posten 

(wie in § 3 (7) definiert) übersteigen würde, wobei die ausschüttungsfähigen Posten für diesen 

Zweck um einen Betrag erhöht werden, der bereits als Aufwand für Ausschüttungen in Bezug 

auf Kernkapitalinstrumente (einschließlich Zinszahlungen auf die Schuldverschreibung) in die 

Ermittlung des Gewinns, der den Ausschüttungsfähigen Posten zugrunde liegt, eingegangen 

ist; oder 
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(ii) wenn und soweit die zuständige Aufsichtsbehörde anordnet, dass diese Zinszahlung ins-

gesamt oder teilweise entfällt, oder ein anderes gesetzliches oder behördliches Ausschüt-

tungsverbot besteht.  

Reduzierungen von Zinszahlungen aufgrund von (i) erfolgen gleichrangig mit allen anderen 

Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals, es sei denn, die Emittentin verstieße mit einem 

solchen Vorgehen gegen bereits übernommene vertragliche bzw. gesetzliche oder aufsichts-

rechtliche Verpflichtungen; in diesem Fall gelten die sich insoweit aus den bestehenden In-

strumenten zwischen ihr und den direkten oder indirekten Inhabern der Instrumente bzw. den 

betreffenden Gläubigern ergebenden zwingenden Rangverhältnisse. 

(c) Die Emittentin ist berechtigt, die Mittel aus entfallenen Zinszahlungen uneingeschränkt zur 

Erfüllung ihrer eigenen Verpflichtungen bei deren Fälligkeit zu nutzen. Soweit Zinszahlungen 

entfallen, schließt dies sämtliche gemäß § 7 zahlbaren zusätzlichen Beträge (wie dort defi-

niert) ein. Entfallene Zinszahlungen werden nicht nachgezahlt. 

(7) "Ausschüttung" bezeichnet jede Art der Auszahlung von Dividenden oder Zinsen.  

"Ausschüttungsfähige Posten" bezeichnet in Bezug auf eine Zinszahlung den Gewinn am Ende 

des dem betreffenden Zinszahlungstag unmittelbar vorhergehenden Geschäftsjahres der 

Emittentin, für das ein testierter Jahresabschluss vorliegt, zuzüglich  

(i) etwaiger vorgetragener Gewinne und ausschüttungsfähiger Rücklagen, jedoch abzüglich  

(ii) vorgetragener Verluste und gemäß anwendbarer Rechtsvorschriften oder der Satzung der 

Emittentin nicht ausschüttungsfähiger Gewinne und in die nicht ausschüttungsfähigen Rück-

lagen eingestellter Beträge, wobei diese Verluste und Rücklagen ausgehend von dem han-

delsrechtlichen Einzelabschluss der Emittentin und nicht auf der Basis des Konzernabschlus-

ses festgestellt werden.  

"CRR" bezeichnet die Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfir-

men und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (einschließlich jeder jeweils an-

wendbaren aufsichtsrechtlichen Regelung, die diese Verordnung ergänzt); soweit Bestim-

mungen der CRR geändert oder ersetzt werden, bezieht sich der Begriff CRR in diesen Anlei-

hebedingungen auf die geänderten Bestimmungen bzw. die Nachfolgeregelungen. 

"Kernkapitalinstrumente" bezeichnet Kapitalinstrumente, die im Sinne der CRR zu den Instru-

menten des harten Kernkapitals oder des zusätzlichen Kernkapitals zählen. 

§ 4 Zahlungen 

(1)(a) Zahlungen auf das Kapital in Bezug auf die Schuldverschreibung erfolgen zugunsten des 

Gläubigers. 

(b) Die Zahlung von Zinsen auf die Schuldverschreibung erfolgt zugunsten des Gläubigers. 

(2) Vorbehaltlich geltender steuerlicher und sonstiger gesetzlicher Regelungen und Vorschrif-

ten erfolgen zu leistende Zahlungen auf die Schuldverschreibung in Euro. 

(3) Die Emittentin wird durch Leistung der Zahlung an den Gläubiger von ihrer Zahlungspflicht 

befreit. 
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(4) Fällt der Fälligkeitstag für eine Zahlung von Kapital in Bezug auf die Schuldverschreibung 

auf einen Tag, der kein Geschäftstag ist, dann hat der Gläubiger keinen Anspruch auf Zahlung 

vor dem nächsten Geschäftstag und ist nicht berechtigt, weitere Zinsen oder sonstige Zahlun-

gen aufgrund dieser Verspätung zu verlangen. 

(5) Bezugnahmen in diesen Anleihebedingungen auf Kapital der Schuldverschreibung schlie-

ßen, soweit anwendbar, die folgenden Beträge ein: den Rückzahlungsbetrag der Schuldver-

schreibung, den vorzeitigen Rückzahlungsbetrag (wie unten definiert), jeden Aufschlag sowie 

sonstige auf oder in Bezug auf die Schuldverschreibung zahlbaren Beträge. Bezugnahmen in 

diesen Anleihebedingungen auf Zinsen auf die Schuldverschreibung sollen, soweit anwend-

bar, sämtliche gemäß § 7 zahlbaren zusätzlichen Beträge (wie dort definiert) einschließen. 

§ 5 Rückzahlung; Herabschreibungen 

(1) Die Schuldverschreibung hat keinen Endfälligkeitstag. 

(2) Die Schuldverschreibung kann jederzeit insgesamt oder teilweise, nach Wahl der Emitten-

tin und vorbehaltlich der vorherigen Zustimmung der zuständigen Aufsichtsbehörde, mit ei-

ner Kündigungsfrist von nicht weniger als 30 und nicht mehr als 60 Tagen vorzeitig gekündigt 

und zu ihrem Rückzahlungsbetrag (wie nachstehend definiert) zuzüglich bis zum für die Rück-

zahlung festgesetzten Tag aufgelaufener Zinsen zurückgezahlt werden, falls die Emittentin 

nach ihrer eigenen Einschätzung  

(i) die Schuldverschreibung nicht vollständig für Zwecke der Eigenmittelausstattung als zu-

sätzliches Kernkapital (Additional Tier 1) nach Maßgabe der anwendbaren Vorschriften an-

rechnen darf oder  

(ii) in sonstiger Weise im Hinblick auf die Schuldverschreibung einer weniger günstigen regu-

latorischen Eigenmittelbehandlung unterliegt als am 01.02.2016. 

(3) Die Schuldverschreibung kann jederzeit insgesamt, jedoch nicht teilweise, nach Wahl der 

Emittentin und vorbehaltlich der vorherigen Zustimmung der zuständigen Aufsichtsbehörde 

mit einer Kündigungsfrist von nicht weniger als 30 und nicht mehr als 60 Tagen vorzeitig ge-

kündigt und zu ihrem Rückzahlungsbetrag (wie nachstehend definiert) zuzüglich bis zum für 

die Rückzahlung festgesetzten Tag aufgelaufener Zinsen zurückgezahlt werden, falls sich die 

steuerliche Behandlung der Schuldverschreibung ändert (insbesondere, jedoch nicht aus-

schließlich, im Hinblick auf die steuerliche Abzugsfähigkeit der unter der Schuldverschreibung 

zu zahlenden Zinsen oder die Nichtentstehung von Buchgewinnen im Falle einer Herabschrei-

bung nach § 5 (8)) und diese Änderung für die Emittentin nach eigener Einschätzung wesent-

lich nachteilig ist. 

(4) Die Emittentin kann die Schuldverschreibung insgesamt oder teilweise, vorbehaltlich der 

vorherigen Zustimmung der zuständigen Aufsichtsbehörde unter Einhaltung einer Kündi-

gungsfrist von nicht weniger als 30 Tagen zum Ablauf von fünf Jahren seit dem Tag der Bege-

bung der Schuldverschreibung und danach zu jedem Zinszahlungstag (jeweils der "Vorzeitige 

Rückzahlungstag") kündigen und zu ihrem Rückzahlungsbetrag (wie nachstehend definiert 

und unter Berücksichtigung einer etwaigen Herabschreibung nach § 5 (8)) zuzüglich bis zum 

Vorzeitigen Rückzahlungstag (ausschließlich) aufgelaufener Zinsen zurückzahlen.  
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(5) Eine Kündigung nach § 5 (2), (3) und (4) hat gemäß § 11 zu erfolgen. Sie ist unwiderruflich, 

muss den für die Rückzahlung festgelegten Termin und im Falle einer Kündigung nach § 5 (2) 

oder (3) den Grund für die Kündigung nennen. 

(6) Die Emittentin kann ihre Kündigungsrechte nach § 5 (2), (3) und (4) nur ausüben, wenn 

etwaige Herabschreibungen nach § 5 (8) wieder vollständig aufgeholt worden sind, es sei 

denn, der Gläubiger stimmt einer Kündigung in diesem Fall zu. Im Übrigen steht die Ausübung 

der Kündigungsrechte nach § 5 (2), (3) und (4) im alleinigen Ermessen der Emittentin. 

Der "Rückzahlungsbetrag" der Schuldverschreibung entspricht ihrem ursprünglichen Nenn-

betrag, soweit nicht zuvor bereits ganz oder teilweise zurückgezahlt oder angekauft und ent-

wertet. Im Falle, dass die Emittentin mit Zustimmung des Gläubigers trotz erfolgter Herab-

schreibung nach § 5 (8) und noch nicht wieder erfolgter Hochschreibung kündigt, entspricht 

der "Rückzahlungsbetrag" einer Schuldverschreibung ihrem um Herabschreibungen vermin-

derten (soweit nicht durch Hochschreibung(en) kompensiert) aktuellen Nennbetrag. 

(7) Der Gläubiger ist zur Kündigung der Schuldverschreibungen nicht berechtigt. 

(8) (a) Bei Eintritt eines Auslöseereignisses sind der Rückzahlungsbetrag und der Nennbetrag 

jeder Schuldverschreibung um den Betrag der betreffenden Herabschreibung zu reduzieren. 

Ein "Auslöseereignis" tritt ein, wenn die in Art. 92 Absatz 1 Buchstabe a) CRR oder einer Nach-

folgeregelung genannte harte Kernkapitalquote (die "Harte Kernkapitalquote") unter den in 

Art. 54 Absatz 1 Buchstabe a) i) CRR genannten Wert von 5,125 % oder den in einer Nachfol-

geregelung genannten Wert (die "Mindest-CET1-Quote") fällt.  

Im Falle eines Auslöseereignisses ist eine Herabschreibung pro rata mit sämtlichen anderen 

Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals im Sinne der CRR (Additional Tier 1 Capital), die 

eine Herabschreibung (gleichviel ob permanent oder temporär) bei Eintritt des Auslöseereig-

nisses vorsehen, vorzunehmen. Der pro rata zu verteilende Gesamtbetrag der Herabschrei-

bungen entspricht dabei dem Betrag, der zur vollständigen Wiederherstellung der Harten 

Kernkapitalquote der Emittentin bis zur Mindest-CET1-Quote erforderlich ist, höchstens je-

doch der Summe der im Zeitpunkt des Eintritts des Auslöseereignisses ausstehenden Kapital-

beträge dieser Instrumente.  

Die Summe der in Bezug auf die Schuldverschreibung vorzunehmenden Herabschreibungen 

ist auf den ausstehenden Gesamtnennbetrag der Schuldverschreibung zum Zeitpunkt des Ein-

tritts des jeweiligen Auslöseereignisses beschränkt. 

Im Falle des Eintritts eines Auslöseereignisses wird die Emittentin: 

(1) unverzüglich die für sie zuständige Aufsichtsbehörde sowie gemäß § 11 den Gläubiger der 

Schuldverschreibung von dem Eintritt dieses Auslöseereignisses sowie des Umstandes, dass 

eine Herabschreibung vorzunehmen ist, unterrichten und 

(2) unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb eines Monats (soweit die für sie zuständige Auf-

sichtsbehörde diese Frist nicht verkürzt) die vorzunehmende Herabschreibung feststellen und  

(i) der zuständigen Aufsichtsbehörde sowie  

(ii) dem Gläubiger der Schuldverschreibungen gemäß § 11 mitteilen. 
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Die Herabschreibung gilt als bei Abgabe der Mitteilungen nach (2)(i) und (2)(ii) vorgenommen 

und der jeweilige Nennbetrag der Schuldverschreibung (einschließlich Rückzahlungsbetrag) 

nach Maßgabe der festgelegten Stückelung um diesen Betrag reduziert. 

(b) Nach der Vornahme einer Herabschreibung können der Nennbetrag sowie der Rückzah-

lungsbetrag der Schuldverschreibung in jedem der einer Reduzierung nachfolgenden Ge-

schäftsjahre der Emittentin bis zur vollständigen Höhe des ursprünglichen Nennbetrags (so-

weit nicht zuvor zurückgezahlt oder angekauft und entwertet) nach Maßgabe der folgenden 

Regelungen dieses § 5 (8) (b) unter Verwendung des festgestellten Jahresüberschusses wie-

der hochgeschrieben werden. 

Die Hochschreibung erfolgt gleichrangig mit der Hochschreibung anderer Instrumente des 

zusätzlichen Kernkapitals im Sinne der CRR, die das gleiche Auslöseereignis haben, es sei 

denn, die Emittentin verstieße mit einem solchen Vorgehen gegen bereits übernommene ver-

tragliche bzw. gesetzliche oder aufsichtsrechtliche Verpflichtungen. 

Die Vornahme einer Hochschreibung steht vorbehaltlich der nachfolgenden Vorgaben (i) bis 

(v) im Ermessen der Emittentin. Insbesondere kann die Emittentin auch dann ganz oder teil-

weise von einer Hochschreibung absehen, wenn ein entsprechender Jahresüberschuss zur 

Verfügung steht und die Vorgaben (i) bis (v) erfüllt wären. 

(i) Soweit der festgestellte Jahresüberschuss für die Hochschreibung der Schuldverschrei-

bung (mithin jeweils von Nennbetrag und Rückzahlungsbetrag) und anderer, mit einem ver-

gleichbaren Auslöseereignis (ggf. mit einer abweichenden Kernkapitalquote als Auslöser) 

ausgestatteter Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals im Sinne der CRR (insgesamt – ein-

schließlich der Schuldverschreibung – die "AT1 Instrumente") verwendet werden soll und nach 

Maßgabe von (ii) und (iii) zur Verfügung steht, erfolgt die Hochschreibung pro rata nach Maß-

gabe der ursprünglichen Nennbeträge der Instrumente. 

(ii) Der Höchstbetrag, der insgesamt für die Hochschreibung der Schuldverschreibung und an-

derer, herabgeschriebener AT1 Instrumente sowie die Zahlung von Zinsen und anderen Aus-

schüttungen auf herabgeschriebene AT1 Instrumente verwendet werden kann, errechnet sich 

vorbehaltlich der jeweils geltenden technischen Regulierungsstandards im Zeitpunkt der Vor-

nahme der Hochschreibung nach folgender Formel: 

H = J x S/T1 

H bezeichnet den für die Hochschreibung der AT1 Instrumente und Ausschüttungen auf her-

abgeschriebene AT1 Instrumente zur Verfügung stehenden Höchstbetrag; 

J bezeichnet den festgestellten bzw. festzustellenden Jahresüberschuss des Vorjahres; 

S bezeichnet die Summe der ursprünglichen Nennbeträge der AT1 Instrumente (d.h. vor Vor-

nahme von Herabschreibungen infolge eines Auslöseereignisses oder eines vergleichbaren 

Ereignisses); 

T1 bezeichnet den Betrag des Kernkapitals der Emittentin unmittelbar vor Vornahme der 

Hochschreibung. 

Die Bestimmung des Höchstbetrags H hat sich jeweils nach den geltenden technischen Regu-

lierungsstandards zu richten. Diese sind aktuell in der Delegierten EU-Verordnung Nr. 

241/2014 geregelt. 
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Der Höchstbetrag H ist von der Emittentin jeweils im Einklang mit den zum Zeitpunkt der Be-

stimmung geltenden Anforderungen zu bestimmen und der so bestimmte Betrag der Hoch-

schreibung zugrunde zu legen, ohne dass es einer Änderung dieses Absatzes (ii) bedürfte. 

(iii) Die Summe aller Hochschreibungsbeträge und Ausschüttungen auf Instrumente des zu-

sätzlichen Kernkapitals i. S. d. Art. 52 CRR wird wie eine Zahlung behandelt, die eine Reduzie-

rung des harten Kernkapitals bewirkt, und unterliegt ebenso wie andere Ausschüttungen auf 

Instrumente des harten Kernkapitals den für den ausschüttungsfähigen Höchstbetrag gelten-

den Beschränkungen gem. Art. 141 Abs. 2 CRD IV bzw. einer Nachfolgeregelung, wie sie in das 

nationale Recht umgesetzt wurden. In Deutschland ist der ausschüttungsfähige Höchstbetrag 

derzeit in § 10i Abs. 3 KWG i. V. m. § 37 SolvV geregelt.  

"CRD IV" bezeichnet die Richtlinie 2013/35/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 26. Juni 2013 über den Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten und die Beaufsichti-

gung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen, zur Änderung der Richtlinie 2002/87/EG und 

zur Aufhebung der Richtlinien 2006/48/EG und 2006/49/EG. 

(iv) Hochschreibungen der Schuldverschreibung gehen Dividenden und anderen Ausschüt-

tungen in Bezug auf Stammkapital und andere Instrumente des harten Kernkapitals der Emit-

tentin nicht vor, d.h. diese können auch dann vorgenommen werden, solange keine vollstän-

dige Hochschreibung erfolgt ist. 

(v) Zum Zeitpunkt einer Hochschreibung darf kein Auslöseereignis fortbestehen. Eine Hoch-

schreibung ist zudem ausgeschlossen, soweit diese zu dem Eintritt eines Auslöseereignisses 

führen würde.  

Wenn sich die Emittentin für die Vornahme einer Hochschreibung nach den Bestimmungen 

dieses § 5 (8) (b) entscheidet, wird sie unverzüglich gemäß § 11 dem Gläubiger der Schuldver-

schreibung von der Vornahme der Hochschreibung (einschließlich des Hochschreibungsbe-

trags als Prozentsatz des ursprünglichen Nennbetrags der Schuldverschreibung und des Tags, 

an dem die Hochschreibung bewirkt werden soll (jeweils ein "Hochschreibungstag")) unter-

richten. Die Hochschreibung gilt als bei Abgabe der Mitteilung an den Gläubiger gemäß § 11 

vorgenommen und der jeweilige Nennbetrag der Schuldverschreibung (einschließlich Rück-

zahlungsbetrag) nach Maßgabe der festgelegten Stückelung um den in der Mitteilung ange-

gebenen Betrag zum Zeitpunkt des Hochschreibungstags erhöht. 

§ 6 Abwicklung 

Die Emittentin und der Gläubiger wickeln alle Zahlungen im Zusammenhang mit der Schuld-

verschreibung unmittelbar miteinander ab. Auf die Bestimmung einer Emissionsstelle, Zahl-

stelle und Berechnungsstelle wird insoweit verzichtet. 

§ 7 Steuern 

Sämtliche auf die Schuldverschreibung zu zahlenden Beträge sind ohne Einbehalt oder Abzug 

von oder aufgrund von gegenwärtigen oder zukünftigen Steuern oder sonstigen Abgaben 

gleich welcher Art zu leisten, die von oder in der Bundesrepublik Deutschland oder für deren 

Rechnung oder von oder für Rechnung einer politischen Untergliederung oder Steuerbehörde 

der oder in der Bundesrepublik Deutschland auferlegt oder erhoben werden, es sei denn, die-

ser Einbehalt oder Abzug ist gesetzlich vorgeschrieben.  
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§ 8 Vorlegungsfrist 

Die in § 801 Absatz 1 Satz 1 BGB bestimmte Vorlegungsfrist wird für die Schuldverschreibung 

auf fünf Jahre verkürzt. 

§ 9 Änderung der Bedingungen 

(1) Änderungen und Ergänzungen dieser Bedingungen bedürfen der Schriftform. Auf das Er-

fordernis der Schriftform kann nur schriftlich verzichtet werden. 

(2) Zur Änderung der Anleihebedingungen ist eine Vereinbarung der Emittentin und aller 

Gläubiger erforderlich.  

§ 10 Begebung weiterer Schuldverschreibungen, Ankauf und Entwertung 

(1) Die Emittentin ist berechtigt, jederzeit ohne Zustimmung des Gläubigers weitere Schuld-

verschreibungen mit gleicher Ausstattung in der Weise zu begeben, dass sie mit dieser 

Schuldverschreibung eine einheitliche Serie bilden. 

(2) Die Emittentin ist (mit vorheriger Zustimmung der für die Emittentin zuständigen Auf-

sichtsbehörde, soweit diese erforderlich ist) berechtigt, Stückelungen der Schuldverschrei-

bung zu jedem beliebigen Kurs vom Gläubiger zu kaufen. Die von der Emittentin erworbenen 

Stückelungen der Schuldverschreibung können nach Wahl der Emittentin von ihr gehalten, 

weiterverkauft oder entwertet werden. 

(3) Die vollständig zurückgezahlte Schuldverschreibung ist unverzüglich zu entwerten und 

kann nicht wiederbegeben oder wiederverkauft werden. 

§ 11 Mitteilungen 

(1) Mitteilungen, die von der Emittentin gemacht werden, müssen schriftlich an den Gläubiger 

erfolgen. 

(2) Mitteilungen, die vom Gläubiger gemacht werden, müssen schriftlich an die Emittentin er-

folgen.  

(3) Sofern durch Weiterveräußerung etc. auch Dritte zum Gläubiger der Schuldverschreibung 

werden und damit in alle Gläubigerrechte eintreten, ist dies der Emittentin schriftlich mitzu-

teilen. 

§ 12 Zusätzliches Kernkapital 

Zweck der Schuldverschreibung ist es, der Emittentin auf unbestimmte Zeit als zusätzliches 

Kernkapital zu dienen. 

§ 13 Anwendbares Recht und Gerichtsstand 

(1) Form und Inhalt der Schuldverschreibung sowie die Rechte und Pflichten des Gläubigers 

und der Emittentin bestimmen sich in jeder Hinsicht nach deutschem Recht. 

(2) Nicht ausschließlich zuständig für sämtliche im Zusammenhang mit der Schuldverschrei-

bung entstehenden Klagen oder sonstige Verfahren ("Rechtsstreitigkeiten") ist das Landge-

richt Lübeck, Bundesrepublik Deutschland. 
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Für Entscheidungen gemäß § 9 Absatz 2, § 13 Absatz 3 und § 18 Absatz 2 SchVG ist gemäß § 9 

Absatz 3 S. 1 Alt. 1 SchVG das Amtsgericht Lübeck, Bundesrepublik Deutschland, zuständig. 

 

 


